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Vorwort

Drei Jahrzehnte nach der Friedlichen Revolution 
und ein dreiviertel Jahrhundert nach dem Ende der 
nationalsozialistischen Diktatur werden mit sechs 
eng aufeinander abgestimmten Bausteinheften ins-
gesamt 308 Quellen veröffentlicht.

Diese Quellen stammen mit einzelnen Ergänzun-
gen überwiegend aus den Beständen des Landes-
archivs Sachsen-Anhalt und vermitteln einen be-
eindruckenden Einblick in die dichte archivische 
Überlieferung zu den beiden deutschen Diktaturen 
des 20. Jahrhunderts.

Archive bieten mit ihren originalen Quellen einen 
einzigartigen Zugang zur Geschichte, wobei die 
Nutzung am Original in den Lesesälen und für eine 
mittlerweile digitalisierte Auswahl auch über Online-
Angebote erfolgen kann – das Archivportal-D weist 
hier den Weg zu den unterschiedlichsten Überliefe-
rungen (https://www.archivportal-d.de/).

Das Landesarchiv Sachsen-Anhalt stellt seine Quel-
len allen Nutzungsinteressierten für ergebnisoffene, 
individuelle Auseinandersetzungen mit historischen 
Themen zur Verfügung. In einer demokratischen 
und pluralistischen Gesellschaft ist der Zugang zu 
öffentlichem Archivgut grundsätzlich frei. Damit die 
Bürgerinnen und Bürger von diesem Recht umfas-
send Gebrauch machen können, müssen sie die 
Möglichkeiten des Archivzugangs kennen und sich 
kritisch mit historischen Themen auseinanderset-
zen können. Die Kooperation von Schulen, Einrich-
tungen der politischen Bildungsarbeit und Archiven 
kann hierfür die Voraussetzungen schaffen und ver-
langt zugleich ein besonderes Engagement aller Be-
teiligten.

Mit dem Projekt „Außerschulischer Lernort Lan-
desarchiv Sachsen-Anhalt“, in dem dieses Heft 
entstand, sollen Hemmschwellen bei Lehrer*innen 
und Archivar*innen abgebaut werden. Das Projekt 
fördert die Auseinandersetzung mit regionaler Ge-
schichte im Schulunterricht. Es soll Lehrer*innen 
den Einsatz von historischen Text- und Bildquellen 
im Unterricht erleichtern und zur Entwicklung von 
Projekten zur regionalen oder lokalen Geschichte 
anregen.

Archive als außerschulische Lernorte bieten einen 
einzigartigen Zugang zu Geschichte und machen 
Vergangenheit auf vielfältige Weise erfahrbar. Durch 
die Befähigung zum selbständigen Arbeiten mit 
Archivalien leistet die Archivpädagogik einen wich-
tigen Beitrag zum kritischen Umgang mit Quellen 
und Informationen. Die souveräne, eigenständige 
Auseinandersetzung mit historischen Themen er-

möglicht eine kritische Teilnahme am gesellschaft-
lichen Diskurs und ist demokratiefördernd.

Die Bausteinhefte der Reihe  bereiten 
sorgfältig ausgewählte historische Dokumente mit 
zahlreichen Hintergrundinformationen didaktisch 
auf. Sie ermöglichen es Lehrkräften, lokale und re-
gionale Geschichte zu vermitteln, die nicht im Schul-
buch vorkommt. Und sie erleichtern Schüler*innen, 
aber auch allen historisch Interessierten, den Weg in 
die Archive und den Zugriff auf die dort verwahrten 
Quellen.

Diese neue Publikationsreihe ist aus Sicht des Lan-
desinstituts für Schulqualität und Lehrerbildung 
mehr als eine Quellensammlung und mehr als eine 
archivpädagogische Handreichung. Die in insge-
samt sechs Bausteinheften didaktisch aufbereiteten 
und thematisch arrangierten Quellen fungieren als 
„Brücke“ in mehrfacher Hinsicht, denn sie ermög-
lichen:

•   unkomplizierten und zugleich professionellen 
Zugang zu authentischen Originalquellen,

•   schulformübergreifenden Einsatz in der 
Sekundarstufe I und/oder II,

•   Weiterentwicklung der historisch-politischen 
Bildung und 

•   Weiterarbeit in außerschulischen Lernorten.

Die didaktische und unterrichtspraktische Relevanz 
der Materialien resultiert auch aus einem expliziten 
Bezug zu den Fachlehrplänen der Sekundarschule 
und des Gymnasiums. Das Landesinstitut für Schul-
qualität und Lehrerbildung hofft, dass die in diesem 
Vorhaben angelegten „Brücken“ mit Leben und un-
terrichtspraktischen Erfahrungen sowie Einsichten 
gefüllt werden. Dafür steht die Publikation als klas-
sisches Printmedium und als navigierbares digitales 
Dokument mit Verlinkungen zu den Beständen des 
Landesarchivs zur Verfügung.

Aufgabe der Landeszentrale für politische Bildung 
ist, mittels vielfältiger Bildungsarbeit die Entwick-
lung eines freiheitlich-demokratischen Bewusst-
seins zu fördern und die Bereitschaft zur politischen 
Mitarbeit zu fördern. Daran anknüpfend soll die 
politische und kulturelle Bildungsarbeit in unserem 
Land, in allen öffentlichen und freien Bereichen so-
wie Institutionen angeregt und gefördert werden. 
Dafür erarbeitet und publiziert die Landeszentrale, 
auch zusammen mit vielen Kooperationspartnerin-
nen und -partnern, umfangreiche Materialien für die 
Bildungsarbeit im Land.
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Die Auseinandersetzung mit beiden deutschen Dik-
taturen des 20. Jahrhunderts ist ein Kernbestandteil 
der Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung, 
die sich in vielfältigen Projekten, Veranstaltungen, 
didaktischen Handreichungen und Publikationen 
widerspiegelt. Ein besonderes Augenmerk wird 
dabei auch auf die landes- und regionalgeschicht-
lichen Ereignisse in Sachsen-Anhalt gelegt. Umso 
mehr ist es wichtig, mit Quellen auch aus unserem 
Bundesland eine breitgefächerte Bildungsarbeit zu 
ermöglichen.

Das Projekt „Außerschulischer Lernort Landesarchiv 
Sachsen-Anhalt“ wurde realisiert mit Fördermitteln 
des Bundesministeriums für Wirtschaft/ des Beauf-
tragten der Bundesregierung für die neuen Bundes-
länder. Die Veröffentlichung der Bausteinhefte erfolgt 
in Kooperation des Landesarchivs Sachsen-Anhalt 
mit dem Landesinstitut für Schulqualität und Lehrer-
bildung und der Landeszentrale für politische Bil-
dung. Diese Zusammenarbeit wollen wir auch bei der 
Vermittlung der Projektergebnisse und bei künftigen 
Projekten fortsetzen.

Dr. Detlev Heiden

Leiter des Landesarchivs 
Sachsen-Anhalt

Maik Reichel

Direktor der Landeszentrale  
für politische Bildung  
Sachsen-Anhalt

Thomas Schödel

Direktor des Landesinstituts  
für Schulqualität und  
Lehrerbildung Sachsen-Anhalt

Thomas Schödel, Maik Reichel und Dr. Detlev Heiden (Foto: Viktoria Kühne)
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Einleitung

Das Landesarchiv Sachsen-Anhalt begreift sich als 
Kulturgut sicherndes und zugänglich machendes 
historisches Gedächtnis des Landes sowie als bür-
gerorientierter Informationsdienstleister. Seine viel-
fältigen Angebote werden mit den Bausteinheften der 
Reihe  um den Bereich der historischen 
Bildungsarbeit erweitert. Mit dem Aufzeigen quellen-
gestützter Wege zur Auseinandersetzung mit der 
doppelten deutschen Diktaturgeschichte des 20. Jahr-
hunderts möchte das Landesarchiv einen Beitrag zur 
Erinnerungskultur und Demokratieförderung leisten.   

 bietet exemplarische und didaktisch auf-
bereitete Materialien an, die zur weiteren Befassung 
sowie zur Arbeit mit den Quellen motivieren und zum 
Archivbesuch einladen sollen.

Zum Einstieg behandeln jeweils drei Bausteinhefte 
der neuen Reihe den Nationalsozialismus und die Ge-
schichte der DDR. Sie sind Ergebnisse des Projektes 
„Außerschulischer Lernort Landesarchiv Sachsen-An-
halt“, das an seinen Standorten Magdeburg (Verena 
Meier; Nationalsozialismus) und Merseburg (Till Goß-
mann; DDR) realisiert wurde. Die Bausteinhefte sollen 
Lehrer*innen, Schüler*innen und allen Interessierten 
einen multiperspektivischen Zugang zur Geschichte 
und ihren Deutungsmöglichkeiten bieten. 

Die eng begrenzte regionale Quellenauswahl mit kon-
sequenter Orientierung an ausgewählten Themen-
schwerpunkten ermöglicht die intensive, direkte und 
quellenkritische Auseinanderansetzung mit der histo-
rischen Überlieferung. Die übergeordneten Leitfragen 
nach Repression und Handlungsspielräumen, Jugend 
und Erziehung sowie Wirtschaft und Arbeit lagen bei-
den Teilprojekten zugrunde und ermöglichen sowohl 
Vergleichsperspektiven als auch die Wahrnehmung der 
Spezifika beider deutscher Diktaturen.

Eine konzeptionelle Klammer auch für künftige Bau-
steine der Reihe  bildet der Begriff der 
Gesellschaft. Dieser wird als Ausprägung des sozialen 
Zusammenlebens definiert, das seit der Frühen Neuzeit 
einen Handlungsrahmen ausbildete, welcher die indivi-
duelle Erfahrungswelt übersteigt – beispielsweise durch 
Recht, Ökonomie, Kommunikation, Globalisierung oder 
auch Digitalisierung. Die Pluralität der Gesellschaft wird 
durch eine Quellenauswahl zum Ausdruck gebracht, die 
einer holzschnittartigen Darstellung von historischen 
Ereignissen und Entwicklungen entgegenwirken soll. 
Lehrkräften und Schüler*innen, Bildungsarbeitenden 
und historisch Interessierten wird mit den Bausteinhef-
ten ein erleichterter Zugang zur Geschichte angeboten.

Die Materialien sind schulformübergreifend für Schü-
ler*innen ab der 9. Klasse ausgewählt und umfassen 
historische Quellen unterschiedlicher Niveaustu-

fen. Im Mittelpunkt des didaktischen Konzepts von 
 stehen regionales Lernen, das Arbeiten 

mit in der Regel ungekürzten Originalquellen, Sprach-
sensibilität durch Anmerkungen zu ideologischen, stig-
matisierenden oder herabwürdigenden Begriffen sowie 
die multiperspektivische Einordnung der Quellen. Die 
historischen Dokumente sind so aufbereitet, dass die 
jeweiligen Archivalien in den Entstehungskontext ein-
geordnet sowie die Komplexität und Ambivalenz histori-
scher Entwicklungen nachvollzogen werden.

Jedes Bausteinheft beginnt mit einem kurzen didak-
tischen Kommentar, der zugleich die inhaltlichen 
Schwerpunkte der Quellenauswahl skizziert. Eine de-
taillierte Quellenübersicht verschafft insbesondere den 
Lehrkräften einen Überblick über die im Baustein ent-
haltenen Quellen und informiert ausführlich über histo-
rische Hintergründe, Überlieferungsgeschichte und be-
sondere Merkmale der ausgewählten Archivalien.

Die thematischen Schwerpunkte dieses Bausteinheftes 
reichen in acht Kapiteln von Machtübernahme und frü-
hen NS-Verbrechen („Eisleber Blutsonntag“) bis zu La-
gern und Haftanstalten als Orten des Ausschlusses und 
der Verfolgung. Die Kapiteleinführungen führen in das 
jeweilige Thema ein und nehmen regionalgeschichtli-
che Bezüge auf. Zudem ordnen sie die dazugehörigen 
Quellen in den Gesamtkontext ein und zeigen Zielset-
zung wie Motivation der jeweiligen Quellenauswahl auf. 
Eingefügte Erklärkästen liefern Hintergrundinformatio-
nen und erläutern Fachbegriffe. Rot hervorgehobene 
Sprachkästen geben Hinweise zu problematischen Be-
griffen und fördern so die Sprachsensibilität.

Jede Quelle ist mit einer kurzgehaltenen Einführung 
versehen, welche die für die Quellenarbeit notwendi-
gen Informationen bereithält. Die Quellen sind in der 
Regel ungekürzt abgedruckt. Für handschriftliche Do-
kumente werden zusätzlich Transkriptionen angeboten.

Die in der Quellensammlung dargestellten Archivalien 
beinhalten teilweise personenbezogene Angaben, die 
noch archivgesetzlichen Schutzfristen unterliegen. In 
solchen Fällen wurde in den Abbildungen geschwärzt 
und ein Pseudonym eingefügt.

Verena Meier und Till Goßmann als den Projektbearbei-
tenden sowie Dr. Riccarda Henkel, Dr. Björn Schmalz 
und Dr. Felix Schumacher, die das Projekt im Landes-
archiv Sachsen-Anhalt fachlich steuerten, gebührt mein 
besonderer Dank. Mit außergewöhnlichem Engage-
ment konnte ein ambitioniertes Projekt innerhalb eines 
knappen Zeitraumes mit umfänglichen und hoffentlich 
anregenden Ergebnissen abgeschlossen werden.

Detlev Heiden
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Ziel dieses Bausteins ist es zu verdeutlichen, wie die 
Grundrechte in der NS-Diktatur aufgehoben und somit 
auch die Handlungsspielräume der Bürgerinnen und 
Bürger massiv eingeschränkt wurden. Verschiedene 
Facetten der Positionierung von Individuen und Grup-
pen gegenüber dem NS-Regime werden beleuchtet. 
Dabei konnte das Verhalten zwischen überzeugter 
Anhängerschaft, Anpassung aus Karrieregründen, ei-
ner passiven Haltung und Formen des Widerstandes 
oder der Hilfe für Verfolgte variieren bzw. oszillieren. 

Das Konzept der „Handlungsspielräume“ dient da-
bei als grundlegendes Analysekonzept, da das Ver-
halten einzelner Personen vor dem Hintergrund der 
jeweiligen Handlungsspielräume zu interpretieren ist. 
Widerstand oder Hilfe für Verfolgte äußerten sich oft 
im Verborgenen, um Repressionen zu entgehen. In 
der Regel wurden diese erst aktenkundig, wenn die 
staatlichen Einrichtungen informiert und weitere Maß-
nahmen eingeleitet wurden. Nicht immer geben die 
Akten Auskunft über das weitere Schicksal der in den 
Dokumenten genannten Personen. Doch die themati-
schen Schlaglichter verdeutlichen den umfassenden 
staatlichen Zugriff vor allem auf Menschen, die als 
nicht zur „Volksgemeinschaft“ zugehörig oder „staats-
gefährdend“ klassifiziert wurden.  

Anhand von konkreten Biografien, z. B. des Magde-
burger Oberbürgermeisters Ernst Reuter und des 
Bürgermeisters Dr. Herbert Goldschmidt sowie Ereig-
nissen wie dem „Eisleber Blutsonntag“ werden die Er-
richtung der NS-Diktatur, die Entmachtung der Op-
position und frühe NS-Verbrechen dargestellt. Die 
bürokratische und gewalttätige „Gleichschaltung“ 
und Ausschaltung der Opposition werden anhand 
des Vorgehens der Gestapo gegenüber Vereinen in 
der Region Gardelegen illustriert. Als weitere Dimen-
sion der Errichtung der NS-Diktatur und Zerstörung 
der Demokratie wird thematisiert, wie die Gewalten-
teilung aufgehoben und Polizei und Justiz als staat-
liche Organe der Verfolgung instrumentalisiert wur-
den. Verschiedene Formen des Widerstandes – von 
nichtkonformem Verhalten über Solidarität der „stillen 

Helferinnen und Helfer“ für Verfolgte bis hin zu öffent-
lichem Protest und dem Verteilen von Flugblättern 
durch Anhängerinnen und Anhänger der KPD – wer-
den anhand des Verhaltens von Einzelpersonen be-
leuchtet. Dazu gehören ein Apotheker, ein Frauenarzt, 
ein Steuerberater und Buchprüfer aus Halle sowie ein 
Kaufmann und ein Gitarrenspieler aus Magdeburg. 
Das Fallbeispiel eines Hundefrisörs aus Magdeburg 
im Kapitel zur Justiz zeigt, wie sein widerständiges 
Verhalten bei der Gestapo denunziert und er schließ-
lich vom Sondergericht Magdeburg auf Grundlage 
des „Heimtückegesetzes“ zu einer Zuchthausstrafe 
verurteilt wurde.

Anhand des Novemberpogroms wird das Verhalten 
von verschiedenen involvierten Personen beleuch-
tet:  Neben Tätern der SA, Gestapo, Kreisleitung und 
Beteiligten wie Versicherungsangestellten wird auch 
die Perspektive der Verfolgten einbezogen. Ein weite-
rer Themenblock widmet sich Lagern als Orte des 
Ausschlusses und der Verfolgung. Die Handlungs-
spielräume von Lagerinsassen waren überaus einge-
schränkt, doch bei der benachbarten Bevölkerung ist 
nicht nur kollaboratives, sondern auch widerständi-
ges Verhalten zu beobachten. Der Zwangscharakter 
der sogenannten „Schutzhaft“ wird am Beispiel eines 
Magdeburger Redakteurs verdeutlicht, der für eine 
kommunistische Zeitung schrieb. Seine Ehefrau und 
Eltern richteten Freilassungsgesuche an die Gestapo 
und baten um Entlassung aus dem Konzentrations-
lager.

Vor oder im Zuge der Behandlung der Themen dieses 
Bausteins im Unterricht sollte die sogenannte „Reichs-
tagsbrandverordnung“ („Verordnung des Reichspräsi-
denten zum Schutz von Volk und Staat“) vom 28. Feb-
ruar 1933 behandelt worden sein. Denn diese bildete 
die gesetzliche Grundlage für die Abschaffung der 
Grundrechte, die in der Weimarer Verfassung garan-
tiert wurden.

Wie gestalteten sich die Handlungsspielräume 
der Menschen in der NS-Diktatur?

Leitfrage

Didaktischer Kommentar
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Magdeburg

Staßfurt

Halle

Quedlinburg

Gardelegen

Jävenitz

Dessau

Aschersleben Groß Schierstedt

Kloster Neuendorf

Ortsübersicht

Stendal

Eisleben

Weferlingen

Walbeck

Wassensdorf

Breitenrode

Schönebeck

Calbe



Quellenübersicht9

Quelle/
Niveau

Titel Signatur Hinweise zur Quelle

Machtübernahme und frühe NS-Verbrechen: „Eisleber Blutsonntag“

Lehrplan Sekundarstufe (9/10): Errichtung der NS-Diktatur, Terror und Widerstand

Lehrplan Gymnasium (9): Opposition und Widerstand, Errichtung der NS-Diktatur

Lehrplan Gymnasium (11/12): Radikalisierung der Gesellschaft, Polizeistaat, Einparteienstaat, Täter und Opfer der NS-Gewaltherrschaft 

Q 1a
● ●

Gerichtsentscheid des Landge-
richts Halle vom 3. August 1949 
mit Beschreibung des Tathergangs 

LASA, K 3 Ministerium des Inneren,  
Nr. 10191, Bl. 204. 

Das Landgericht Halle geht in der Begründung des Urteils gegen ehemalige 
Mitglieder der SA, SS und Polizei auf die Ereignisse des „Eisleber Blutsonntags“ 
ein. Am 12. Februar 1933 gab es im Zuge eines Propagandamarsches der SA 
und SS eine blutige Auseinandersetzung mit KPD-Mitgliedern, wobei insgesamt 
vier Menschen ums Leben kamen. Die Schilderung des Tathergangs ist gut 
verständlich. Die Quelle stammt aus der Nachkriegszeit. Daher sollte dieser 
zeitliche Kontext der Entnazifizierung und Nachkriegsjustiz thematisiert werden. 
Grundlage der strafrechtlichen Verfolgung war der SMAD-Befehl 201. 

Q 1b
●

Bericht des Vorstehers der Orts-
polizeibehörde in Eisleben an 
den Regierungspräsidenten von 
Merseburg vom 25. März 1933 
über weitere Maßnahmen gegen 
die KPD

LASA, C 48 Ie Regierung Merseburg, 
Polizeiregistratur, Nr. 1166, Bl. 1.

Dieser Polizeibericht verweist auf die Ermittlungsergebnisse zu den Ausein-
andersetzungen in Eisleben etwa einen Monat nach den Vorfällen. Die Polizei 
wurde bereits zu Beginn der NS-Diktatur zu einem wichtigen Instrument zur Um-
setzung des nationalsozialistischen Herrschaftsanspruchs. Q 1b verdeutlicht, 
dass die Polizei und SA nicht nur gegen einzelne KPD-Mitglieder vorgingen, die 
an gewalttätigen Übergriffen beteiligt waren, sondern dass diese oppositionelle 
Partei als Organisation insgesamt handlungsunfähig gemacht werden sollte. 
Dies zeigte sich beispielsweise an der Verhängung der Postsperre oder der Be-
schlagnahmung von Drucksachen.

Quellenübersicht

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die in diesem Baustein enthaltenen Quellen mitsamt einer Angabe der jeweiligen Niveaustufe und der Archivsignatur. 
Die einzelnen Quellen sind mit orangefarbenen Punkten markiert, die mit ansteigender Zahl das Anforderungsniveau der Materialien hinweisen. Ein niedrigschwelliger 
Zugang (●) liegt bei kurzen und einfach geschriebenen Quellen vor, die wenig Fachbegriffe und zu dekonstruierende Ideologien enthalten. Bei Quellen, die aufgrund 
der Komplexität des Inhalts, des sprachlichen Duktus sowie des notwendigen Hintergrundwissens schwerer zu erschließen sind, besteht ein mittelschwelliger Zugang 
(● ●). Quellen wurden mit dem höchsten Niveau als hochschwelliger Zugang (● ● ●) bewertet, wenn sie besonders umfangreich sind und ein erhöhtes Dekonst-
ruktionsvermögen erfordern, z. B. durch die die Dichte an Fachbegriffen, die zu dekonstruierende Ideologien oder die zeitliche Distanz zum dargestellten Geschehen. 
Letzteres ist beispielsweise bei Zeitzeugenaussagen der Fall.
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Q 1c
● ● ●

Bericht der SED-Tageszeitung 
„Neues Deutschland“ vom 21. Juli 
1949 über den Prozessbeginn in 
der Nachkriegsjustiz

Neues Deutschland vom 21. Juli 
1949, Ausgabe 168, S. 2, Digitalisierte 
Zeitung auf dem Zefys-Portal, Staats-
bibliothek zu Berlin – Preußischer 
Kulturbesitz: https://dfg-viewer.de/
show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_
dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fcon-
tent.staatsbibliothek-berlin.de%2Fzefys
%2FSNP2532889X-19490721-0-0-0-0.
xml&tx_dlf%5Bpa-
ge%5D=2&cHash=6a4e2e6944ddf9c-
636d26bb243cba45e

Der Bericht aus der SED-Tageszeitung „Neues Deutschland“ vom 21. Juli 1949 
geht auf die Strafverfolgung von ehemaligen SA- und SS-Mitgliedern sowie 
Polizisten ein, die Verbrechen an Kommunistinnen und Kommunisten zu Beginn 
der NS-Diktatur in der Stadt Eisleben verübten. Das Urteil in diesem Verfahren 
wurde von der 7. Großen Strafkammer des Landgerichts in Halle am 3. August 
1949 gesprochen, siehe Q 1a. Für eine quellenkritische Analyse der Textgattung 
„Zeitungsartikel“ ist besonders zu berücksichtigen, dass diese eine breite Öffent-
lichkeit adressiert. Darüber hinaus sollte die SBZ- und DDR-Geschichte behandelt 
worden sein, damit die Absetzung von NS-Tätern in die westlichen Besatzungs-
zonen bzw. Bundesrepublik korrekt eingeordnet werden kann. Die Strafverfolgung 
von Verbrechen an Kommunistinnen und Kommunisten während der NS-Diktatur 
war in der sowjetischen Besatzungszone und später in der DDR eng verbunden 
mit dem antifaschistischen Gründungsmythos und einer Geschichtspolitik, die 
vor allem die kommunistischen Opfer des NS-Regimes in den Vordergrund der 
Erinnerungskultur rückte.

Entmachtung der Opposition

Lehrplan Sekundarstufe (9/10): Zerstörung der Weimarer Republik und Errichtung der NS Diktatur, ehemalige Konzentrationslager in der 
Region (→ Q 2e)

Lehrplan Gymnasium (9): Errichtung der NS Diktatur

Lehrplan Gymnasium (11/12): Krise der Weimarer Demokratie und Scheitern der Präsidialregime, Formierung und Konsolidierung NS-Diktatur

Q 2a
●

Verzeichnis der Provinzial-
ausschussmit glieder im Landtag 
nach der Wahl durch die 1. Vollver-
sammlung am 10. April 1933

LASA, C 90 Sächsischer Provinzial-
landtag, Nr. 689 Bd. 2, Bl. 180.

Das Verzeichnis in Q 2a listet alle Mitglieder des Provinzialausschusses im 
Merseburger Landtag nach der Wahl durch die 1. Vollversammlung am 10. April 
1933 auf und verdeutlicht, dass die Mehrheit der NSDAP angehörte. 

Die zwei Anträge der NSDAP-Fraktion aus der ersten Sitzung des sächsischen 
Provinziallandtags in Q 2b veranschaulichen die Machtübernahme auf regiona-
ler Ebene. 

Das Verzeichnis und die Anträge der NSDAP sind zusammen in einer Akte mit 
Protokollen der Plenarsitzungen des 46.–48. Landtags aus den Jahren 1931 bis 
1933 überliefert.

Für die quellenkritische Auseinandersetzung ist ein grundlegendes Verständnis 
des demokratischen Aufbaus der Weimarer Republik, des Föderalismus und 
Parlamentarismus Voraussetzung. 

Q 2b
● ●

Antrag 1 und 2 der NSDAP im 
sächsischen Provinziallandtag vom 
10. April 1933

LASA, C 90 Sächsischer Provinzial-
landtag, Nr. 689 Bd. 2, Bl. 145, 221.
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Q 2c
● ● ●

Auszug aus einer Rede des vor-
läufigen Landeshauptmanns Kurt 
Otto (NSDAP) zur Verabschiedung 
des „Ermächtigungsgesetzes“ vom 
30. Mai 1933

LASA, C 20 I Oberpräsident Magde-
burg. Allgemeine Abteilung, Ib Nr. 
4862, Bl. 413-416, 433-434.

Mit dieser Rede vom 30. Mai 1933 setzte sich der vorläufige Landeshauptmann 
Kurt Otto (NSDAP) für die Umsetzung des „Ermächtigungsgesetzes“ auf Ebene 
des Provinziallandtags ein. Der Begriff „Gleichschaltung“ bezieht sich hier auf 
folgende Gesetzesgrundlage: Im März und April erließ Hitler als Reichskanzler 
mit dem Reichsminister des Inneren Wilhelm Frick zwei Gesetze zur „Gleich-
schaltung“ der Länder mit dem Reich. Sie wurden durch das vom Reichstag 
zuvor erlassene „Ermächtigungsgesetz“ dazu bevollmächtigt und schalteten 
damit auf Länderebene alle Minister, Abgeordneten und höheren Staatsbeam-
ten aus, die nicht der NSDAP oder DNVP angehörten. Diese Gesetze dienten 
der Aufhebung des Föderalismus, der Zentralisierung und der Neugestaltung 
der Staatsmacht nach dem „Führerprinzip“. Der Begriff „Gleichschaltung“ ist 
vom späteren Gebrauch für den Prozess der Ausrichtung des gesellschaftlichen 
Lebens auf die NS-Ideologie und NSDAP zu trennen (siehe Erklärungskasten zu 
„Gleichschaltung“ im Text). 

Für die quellenkritische Auseinandersetzung ist ein grundlegendes Verständnis 
des demokratischen Aufbaus der Weimarer Republik, des Föderalismus und 
Parlamentarismus Voraussetzung, da der Landeshauptmann Kritik an dieser 
politischen Ordnung äußerte. Darüber hinaus ist bei der Analyse der Quellen-
gattung „Rede“ die propagandistische Intention besonders zu berücksichtigen. 

Siehe Q 5a und Q 5b für die Überlieferungsgeschichte dieser Dokumente.

Q 2d
●

Beurlaubung von Ernst Reuter 
(SPD) vom 15. März 1933

LASA, C 28, I e I Regierung Magde-
burg. Kommunalregistratur - Stadt 
Magdeburg, Nr. 1451, Bl. 281.

Die Personalakten des Oberbürgermeisters Ernst Reuter (SPD) und seines 
Nachfolgers Dr. Fritz Markmann (NSDAP) beinhalten den innerbehördlichen 
Schriftwechsel, der das bürokratische Verfahren der Amtsenthebung und Neube-
setzung des Magdeburger Oberbürgermeisteramtes mit einem NSDAP-Mitglied 
dokumentiert. Diese Verwaltungsdokumente gehen nicht auf die Internierung 
(„Schutzhaft“) Ernst Reuters im KZ Lichtenburg ein. Die nüchterne Behörden-
sprache verschleiert den gewaltsamen und existenzbedrohenden Charakter der 
Amtsenthebung. 

Q 2e ist ein Zeitungsartikel, der sich an eine breitere Öffentlichkeit richtete. Der 
euphemistische Begriff „Schutzhaft“ sollte kritisch hinterfragt werden. So deutet 
der Zeitungsartikel die „Schutzhaft“ nicht als gewaltsame KZ-Inhaftierung,

Q 2e
● ●

Zeitungsartikel aus dem Neuen 
Magdeburger Tageblatt vom 
10. Juni 1933 zur „Schutzhaft“ von
Ernst Reuter

LASA, C 28, I e I Regierung Magde-
burg. Kommunalregistratur - Stadt 
Magdeburg, Nr. 1451, Bl. 286.

Q 2f
● ● ●

Antrag auf Dienstentlassung Ernst 
Reuters (SPD) vom 22. Juni 1933 

LASA, C 28, I e I Regierung Magde-
burg. Kommunalregistratur - Stadt 
Magdeburg, Nr. 1451, Bl. 322-324.



Repression und Handlungsspielräume im Nationalsozialismus

Quelle/
Niveau

Titel Signatur Hinweise zur Quelle

Q 2g
● ●

Bestätigung der Dienstentlassung 
Ernst Reuters (SPD) durch die 
Gauleitung vom 11. Juli 1933

LASA, C 28, I e I Regierung Magde-
burg. Kommunalregistratur - Stadt 
Magdeburg, Nr. 1451, Bl. 326.

son dern beschönigt sie als vermeintliche „Schutzmaßnahme“ gegenüber dem 
Inhaftierten. 

Das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933 
findet sich im Heft 3 (Wirtschaft und Arbeit im Nationalsozialismus), Q 1a.

Q 2h
●

Einstellung von Dr. Fritz Markmann 
(NSDAP) als vorübergehender 
Magdeburger Oberbürgermeister 
vom 22. März 1933

LASA, C 28, I e I Regierung Magde-
burg. Kommunalregistratur - Stadt 
Magdeburg, Nr. 1452, Bl. 8.

Q 2i
● ●

Amtseinweisung von Dr. Fritz Mark-
mann (NSDAP) als neuer Magde-
burger Oberbürgermeister vom 15. 
August 1933

LASA, C 28, I e I Regierung Magde-
burg. Kommunalregistratur - Stadt 
Magdeburg, Nr. 1452, Bl. 13.

Machtübernahme und „Gleichschaltung“: Unterdrückung oppositioneller Vereine und Verbände

Lehrplan Sekundarstufe (9/10): Zerstörung der Weimarer Republik und Errichtung der NS-Diktatur, Leben in der „Volksgemeinschaft“, 
Terror und Widerstand (→ Q 3j bis → Q 3m)

Lehrplan Gymnasium (9): Errichtung der NS-Diktatur, Opposition und Widerstand (→ Q 3j bis → Q 3m)

Lehrplan Gymnasium (11/12): Radikalisierung der Gesellschaft, Täter und Opfer NS-Gewaltherrschaft 

Q 3a
● ●

Verfügung des Preußischen Minis-
ters des Inneren vom 27. Mai 1933 
über die Beschlagnahmung von 
Gegenständen und Vermögen von 
Vereinen

LASA, C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Gardelegen A, 
Nr. 166, Bl. 19.

Die Akten des Landratsamtes Gardelegen beinhalten u. a. den Schriftverkehr 
zwischen der Staatspolizeistelle (Gestapo) Magdeburg und den nachgeordne-
ten Polizeidienststellen im Bereich des Landratsamtes Gardelegen. Die Doku-
mente belegen, wie die „Gleichschaltung“ auf kommunaler Ebene umgesetzt 
wurde.
Q 3a verdeutlicht den übergeordneten gesetzlichen Rahmen mit der Verfügung 
des Preußischen Ministers des Inneren vom 27. Mai 1933 über die Beschlag-
nahmung von Gegenständen und Vermögen von Vereinen. Die folgenden Quel-
len zeigen, wie dies verschiedene Vereine und Verbände traf: den Bund Köni-
gin Luise (Q 3b und 3c), den Arbeiter-Turnverein „Eiche“ in Walbeck (Q 3d), 
Radfahrverbände (Q 3f bis 3i) sowie den Orchesterverein in Gardelegen (Q 3j 
bis 3m). 
Die Quellen Q 3b und Q 3c dokumentieren mit dem Bund König Luise eine 
Organisation, die ebenso wie die NS-Frauenschaft rechtsnational und antisemi-
tisch eingestellt und dennoch von den Maßnahmen zur „Gleichschaltung"

Q 3b
● ● ●

Beschwerde des Bundes Königin 
Luise vom 22. August 1933 über 
die Beschlagnahmung durch die 
NS-Frauenschaft

LASA, C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Gardelegen A, 
Nr. 151, Bl. 96.

Q 3c
● ● ●

Schnellbrief des Regierungs-
präsidenten im Regierungsbezirk 
Magdeburg vom 23. August 1933 
über die unzulässige Beschlagnah-
mung beim Bund Königin Luise

LASA, C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Gardelegen A, 
Nr. 151, Bl. 97.
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Q 3d
●

Nachweis über die Beschlagnah-
mung von Sportgegenständen 
des Arbeiter-Turnvereins „Eiche“ in 
Walbeck von 1933

LASA, C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Gardelegen A, 
Nr. 166, Bl. 272.

betroffen war. Auch die Quellen zu den Radfahrverbänden und zur „Eingliede-
rung wilder Sportvereine“ untermauern den allumfassenden Machtanspruch, 
den die NSDAP und ihre Untergliederungen erhoben. Das Beispiel des Orches-
tervereins Gardelegen zeigt wiederum, dass sich Anhängerinnen und Anhän-
ger der SPD nach dem Verbot der Partei nicht mehr öffentlich organisieren 
konnten. In Gardelegen nutzten sie womöglich den Deckmantel eines Orches-
tervereins, um sich zu treffen und zu organisieren – so zumindest die Wahrneh-
mung der ermittelnden Gestapo. 

Bei der Auswertung der Quellen sollten auch die zugrundeliegende NS-Ideolo-
gie, die Täterperspektive und die Polykratie im NS-System beachtet werden.

Q 3e
●

Nachweis über beschlagnahmte 
Gegenstände der Ortspolizeibehör-
den Weferlingen und Gardelegen 
von 1933

LASA, C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Gardelegen A, 
Nr. 166, Bl. 463-464

Q 3f
●

Rundschreiben der Staatspolizei-
stelle Magdeburg „zur Eingliede-
rung wilder Sportvereine“ vom 24. 
Juli 1934

LASA, C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Gardelegen A, 
Nr. 154, Bl. 287.

Q 3g
●

Anweisung der Staatspolizeistelle 
Magdeburg an den Landrat von 
Gardelegen vom 11. November 
1935 über die Unterdrückung von 
Radfahrverbänden

LASA, C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Gardelegen A, 
Nr. 161, Bl. 304.

Q 3h
●

Bericht der Ortspolizei in Jävenitz 
über die Aktivitäten der dortigen 
Radfahrverbände vom 
20. Dezember 1935

LASA, C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Gardelegen A, 
Nr. 161, Bl. 311.

Q 3i
●

Beschwerde des Deutschen Rad-
fahrer-Verbandes in Magdeburg 
vom 11. Dezember 1935 gegen 
das Vorgehen der Ortspolizeibe-
hörde in Breitenrode gegen den 
Radfahrer-Verein „Freie Bahn-Was-
sensdorf“

LASA, C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Gardelegen A, 
Nr. 161, Bl. 319.

Q 3j
●

Anzeige gegen den Orchesterver-
ein in Gardelegen bei der Gestapo 
vom 8. April 1936 wegen „vermut-
licher antinationaler Bestrebungen“

LASA, C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Gardelegen A, 
Nr. 161, Bl. 569, 
Bl. 569 (RS).
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Q 3k
●

Protokoll der Vernehmung des 
Vorsitzenden des Orchestervereins 
in Gardelegen durch die Gestapo 
vom 8. April 1936 wegen „vermut-
licher antinationaler Bestrebungen“

LASA, C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Gardelegen A, 
Nr. 161, Bl. 570, Bl. 570 (RS).

Q 3l
●

Protokoll der Vernehmung eines 
Zeugen durch die Gestapo von 
1936 wegen „vermutlicher antinati-
onaler Bestrebungen“ des Orches-
tervereins in Gardelegen

LASA, C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Gardelegen A, 
Nr. 161, Bl. 573, Bl. 573 (RS).

Q 3m
●

Auszug aus der Mitgliederliste des 
Orchestervereins Gardelegen von 
1936

LASA, C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Gardelegen A, 
Nr. 161, Bl. 574.

Novemberpogrom 1938

Lehrplan Sekundarstufe (9/10): Rassismus und Antisemitismus als ideologische Grundlagen des NS, Holocaust als Zivilisationsbruch

Lehrplan Gymnasium (9): Rassismus, multiperspektivische Sicht auf Leben in der „Volksgemeinschaft“ 

Lehrplan Gymnasium (11/12): Radikalisierung der Gesellschaft; Täter und Opfer NS-Gewaltherrschaft 

Q 4a
● ●

Ereignismeldung des Polizei-
präsidenten von Magdeburg an 
den Regierungspräsidenten vom 
11. November 1938

LASA, C 20 I Oberpräsident Magde-
burg. Allgemeine Abteilung, 
Ib Nr. 1996 Bd. 5, Bl. 119.

Q 4a und Q 4b sind Meldungen zum Novemberpogrom aus der Täterperspekti-
ve. Sie wurden vom Polizeipräsidenten bzw. dem Leiter der Gestapo verfasst und 
an den Regierungspräsidenten gesandt. In nüchterner Behördensprache gehen 
die Meldungen auf die gewaltsamen Ereignisse und die anschließenden Depor-
tationen ein. Die Passivkonstruktionen verschleiern dabei, wer die handelnden 
Akteure und Täter waren. Während die Novemberpogrome vor allem von Anhän-
gern der SA und ihren Sympathisanten ausgeführt wurden, war die Gestapo für 
die Deportationen in die SS-geführten Konzentrationslager verantwortlich. Das 
Ausblenden dieser Verantwortlichkeiten durch die Passivkonstruktionen steht im 
Gegensatz zur Fotografie in Q 4c. Die Fotografie zeigt laut Begleittext, wie der 
Kreisleiter Krause Anweisungen an die SA erteilt. Für die quellenkritische Ein-
ordnung von Q 4a ist außerdem wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler sich 
bereits mit den sogenannten „Nürnberger Rassegesetzen“ von 1935 auseinan-
dergesetzt haben. Diese Gesetzesgrundlage ist entscheidend um zu verstehen,

Q 4b
●

Meldung des Leiters der Staats-
polizeileitstelle Magdeburg an den 
Oberpräsidenten vom 11. Novem-
ber 1938 über die Deportationen 
in das KZ Buchenwald

LASA, C 20 I Oberpräsident Magde-
burg. Allgemeine Abteilung, 
Ib Nr. 1996 Bd. 5, Bl. 120.
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warum der evangelische Pfarrer Bruno Bensay als „Volljude“ klassifiziert und in 
das KZ Buchenwald deportiert wurde. 

Für die Interpretation dieser Quellen ist ein Verständnis der Verwaltungsstruktur 
und der Ämter des Oberpräsidenten und Regierungspräsidenten grundlegend: 

1815 wurde die Provinz Sachsen mit den Regierungsbezirken Magdeburg, Mer-
seburg und Erfurt gebildet, deren Oberpräsident am 1. April 1816 in Magdeburg 
seine Tätigkeit aufnahm. Nach dem ersten Weltkrieg und während des National-
sozialismus vermehrten sich insbesondere die hoheitlichen und polizeilichen 
Funktionen des Oberpräsidenten. Die Behörde entwickelte sich zur Mittelinstanz 
der preußischen Staatsregierung (ab 1932) und schließlich der Reichsregierung 
(ab 1935). Die Selbstverwaltung der Provinz wurde bereits 1933 faktisch aufgeho-
ben, ihre Aufgaben und Zuständigkeiten dem Oberpräsidenten übertragen. Die in 
den anderen Provinzen gehandhabte Verbindung des Oberpräsidialamtes mit dem 
des NSDAP-Gauleiters fand jedoch nicht statt. Der Oberpräsident agierte als Auf-
sichts- und Vollzugsorgan zentraler Anordnungen in der Provinz Sachsen. Er war 
u. a. für die folgenden Aufgabenbereiche zuständig: Verfassungs- und hoheitliche 
Angelegenheiten, Provinzial-, Kreis- und Gemeindeangelegenheiten, Polizei- und 
Zensurangelegenheiten, Gesundheitswesen, Schul- und Kirchenangelegenheiten, 
Wohlfahrtspflege, Wirtschaft. 

Q 4c
●

Fotografien der zerstörten Synago-
ge in Magdeburg

LASA, P 25 Dokumentensammlung 
des SED-Bezirksparteiarchivs Magde-
burg, Nr. V/3/7/117, Bl. 120.

Die Fotografien sind in der Dokumentensammlung des SED-Bezirksparteiarchivs 
Magdeburg überliefert. Sie wurden von der Synagogengemeinde in Magdeburg 
in den 1960er Jahren an die SED-Bezirksparteileitung in Magdeburg übergeben. 
Es gibt lediglich eine fragmentarische Überlieferung von Fotografien zum No-
vemberpogrom in Magdeburg, u. a. auch Abzüge, die ein Pastor aus Magdeburg 
erhielt. In diesem Konvolut findet sich außerdem ein Hinweis darauf, dass das 
Kulturhistorische Museum in Magdeburg ebenfalls über Abzüge verfügte. Der 
Überlieferungskontext dieser Fotos konnte nicht eindeutig geklärt werden. Laut 
Bildunterschrift stammten die Aufnahmen ursprünglich aus einer Sammlung des 
Kreisleiters.

Bei der quellenkritischen Analyse sollte bedacht werden, dass Fotografien 
ebenso wie andere visuelle Darstellungen durch u. a. Auswahl des Motivs, des 
Bildausschnitts und der Perspektive konstruiert sind.
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Q 4d
●

Ermittlungsverfahren aus dem 
Jahr 1948 zur Beteiligung von 
Versicherungsangestellten an 
der Zerstörung der Magdeburger 
Synagoge

LASA, K 3 Ministerium des Inneren, 
Nr. 1052, Bl. 107.

Diese Quellen stammen aus der Nachkriegszeit und sind im Zuge der Entnazi-
fizierung entstanden. Sie benennen Täter und machen ihre Verantwortlichkeiten 
im Rahmen des Novemberpogroms 1938 deutlich.

Q 4d beinhaltet Einstellungsbeschlüsse der Ermittlungen durch das Kommis-
sariat 5 (K 5) der Kriminalpolizei dar (1948-1952). Das K 5 war zuständig für 
Vorermittlungen gegen Personen, welche unter die Entnazifizierungsbestim-
mungen fielen (Kontrollratsdirektive 24 und 38 im SMAD-Befehl 201), führte 
Vernehmungen durch und leitete die Fälle dann an die Entnazifizierungskommis-
sionen bzw. an die Staatsanwaltschaft weiter. Nach SMAD-Befehl Nr. 35 sollten 
die Entnazifizierungsverfahren des K 5 bis Mitte April 1948 eingestellt werden. 
Die Akte wurde beim Landesinnenministerium geführt, das die Beschlüsse und 
Urteile der polizeilichen und gerichtlichen Untersuchungsorgane gegen Unter-
stützer und Unterstützerinnen des Nationalsozialismus erhielt. Q 4e entstammt 
einer Sammlung von Urteilen des Strafsenats und der Großen Strafkammer des 
Landgerichts und des Oberlandesgerichts Halle, in Strafsachen wegen Verbre-
chens gegen die Menschlichkeit nach SMAD-Befehl Nr. 201, aus den Jahren 
1948–1949 dar. 

Für die Überlieferungsgeschichte siehe auch Q 5e bis 5i.

Q 4e
● ●

Auszüge aus einem Urteil von
1948 gegen einen am November-
pogrom beteiligten Polizisten

LASA, K 4 Ministerium der Justiz, 
Nr. 612, Bl. 21-22, Bl. 26-27.

Q 4f
● ●

Bericht „11 Tage in Buchenwald“ 
des Magdeburger Rabbiners 
Dr. Georg Wilde von ca. 1939

Archiv der Synagogen-Gemeinde zu 
Magdeburg, Pe 50.

Dieser Augenzeugenbericht des verfolgten Magdeburger Rabbiners Dr. Georg 
Wilde wurde vermutlich 1939 während seiner Zeit im Exil in Großbritannien 
verfasst. Der Bericht bietet die Perspektive eines Verfolgten für eine multipers-
pektivische Auseinandersetzung mit dem Thema. Dr. Georg Wilde verfasste den 
Bericht ursprünglich in englischer Sprache. Diese Übersetzung stammt von der 
Synagogengemeinde Magdeburg, die den Bericht 1957 vom Zentralen Jüdi-
schen Informationsbüro erhielt.

Q 4g
● ●

Schreiben des Rabbiners  
Dr. Georg Wilde an den Ober-
bürgermeister von Magdeburg 
vom 21. Mai 1946

Archiv der Synagogen-Gemeinde zu 
Magdeburg, Pe 50.

Mit diesem Schreiben wandte sich der ehemalige Rabbiner von Magdeburg 
Dr. Georg Wilde nach Kriegsende an den Oberbürgermeister der Stadt. Seine 
Flucht nach England ordnet er in die gewaltsamen Maßnahmen der Gestapo 
ein. Das Wort „freiwillig“ bezieht sich damit auf den Zwangscharakter der Maß-
nahmen, den die Nationalsozialisten durch diese Art von Bezeichnungen zu 
verschleiern versuchten. 

Unter Punkt eins fragt er nach den Gräbern auf dem jüdischen Friedhof. In der 
jüdischen Religion sind Friedhöfe Ruhestätten für die Ewigkeit und dürfen nicht 
zerstört werden. 



Quellenübersicht17

Q 4h
●

Schreiben der Junkers Flugzeug- 
und Motorenwerke an die Stadt-
verwaltung Schönebeck über die 
Beschlagnahmung der Synagoge 
im November 1940

Stadtarchiv Schönebeck, NZB 1924, 
Bl. 3.

Die Synagoge in Schönebeck wurde im Zuge der Novemberpogrome von 1938 
nicht niedergebrannt. Nationalsozialisten stürmten jedoch in der Nacht vom  
9. auf den 10. November die Synagoge und zerstörten die Inneneinrichtung. Die-
ses Schreiben dokumentiert die Planungen zur kriegswirtschaftlichen Nutzung 
des Gebäudes zum Beginn des Krieges.

Die Rolle der Junkers Flugzeug- und Motorenwerke als kriegswichtiges Unter-
nehmen sollte im Zuge der Auseinandersetzung mit dieser Quelle thematisiert 
werden (zur Zwangsarbeit bei Junkers Flugzeug- und Motorenwerke siehe den 
Baustein Wirtschaft und Arbeit im NS-Modul). Die Enteignung der jüdischen Ge-
meinde durch die Stadtverwaltung für diese Zwecke geht aus Q 4j hervor.

Q 4i
●

Schreiben des Landrats von Calbe 
an den Bürgermeister von Schö-
nebeck vom 12. November 1940 
über die Nutzung der Synagoge 
durch die Junkers Flugzeug- und 
Motorenwerke

Stadtarchiv Schönebeck, NZB 1924, 
Bl. 5.

Q 4j
●

Schreiben des Landrats des Krei-
ses Calbe an den Vertreter der jüdi-
schen Gemeinde von Schönebeck 
vom 13. November 1940 über die 
Beschlagnahmung der Synagoge

Stadtarchiv Schönebeck, NZB 1924, 
Bl. 6.

Formen des Widerstandes sowie Hilfe für Verfolgte

Lehrplan Sekundarstufe (9/10): Zerstörung der Weimarer Republik und die Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur, Rassismus und  
Antisemitismus als ideologische Grundlagen des NS (→ Q 5c bis → 5i), Holocaust als Zivilisationsbruch  
(→ Q 5c bis → 5i), Terror und Widerstand

Lehrplan Gymnasium (9): Opposition und Widerstand; Rassismus 

Lehrplan Gymnasium (11/12): Radikalisierung der Gesellschaft; Täter und Opfer NS-Gewaltherrschaft

Q 5a
●

Rundschreiben der Staatspolizei-
stelle Magdeburg zur Ankündi-
gung von Formen des öffentlichen 
Widerstandes durch die KPD am 
1. Mai 1934

LASA, C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Gardelegen A, 
Nr. 154, Bl. 142.

Diese Quellen stammen aus Akten des Landratsamtes Gardelegen und beinhal-
ten den Schriftverkehr zwischen der Staatspolizeistelle (Gestapo) Magdeburg 
und den nachgeordneten Polizeidienststellen im Bereich des Landratsamtes 
Gardelegen. Die Dokumente belegen, wie die Repression von Oppositionellen 
auf kommunaler Ebene umgesetzt wurde. Diese Täterdokumente gewähren 
jedoch auch Einblicke darin, wie einzelne Gruppen oder Personen ihre einge-
schränkten Handlungsspielräume nutzten. Sie leisteten z. T. in aller Öffentlichkeit 
Widerstand durch Kundgebungen (Q 5a) oder im Verborgenen durch das Ver-
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Niveau

Titel Signatur Hinweise zur Quelle

Q 5b
●

Anordnung der Verfolgung eines 
Flugblätter verteilenden Gitarren-
spielers aus Magdeburg durch die 
Gestapo vom 11. Oktober 1935

LASA, C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Gardelegen A, 
Nr. 161, Bl. 475.

teilen von Flugblättern (Q 5b). Widerständisches Verhalten fand oft im Geheimen 
statt und wurde nur dann aktenkundig, wenn Repressionen von den staatlichen 
Behörden eingeleitet wurden.

Q 5c
●

Beschwerde eines Magdeburger 
Kaufmanns, NSDAP-Mitglied, über 
die Verfolgung von Jüdinnen und 
Juden im Gau Magdeburg vom 
22. August 1935

LASA, C 20 I Oberpräsident Magde-
burg. Allgemeine Abteilung, Ib Nr. 
1996 Bd. 4, Bl. 321.

Hilfe und Solidarität für Verfolgte geschah oft im Verborgenen, v.a. mit zuneh-
menden Ausmaß der staatlichen Repression. Für die ersten Jahre des NS-Re-
gimes ist ein Brief eines Magdeburger Kaufmanns in den Akten des Oberprä-
sidenten überliefert. In diesem beschwerte er sich 1935 beim Reichsminister 
des Inneren über die Verfolgung der Jüdinnen und Juden, die sich zu diesem 
Zeitpunkt vor allem in der Zurückdrängung aus der Wirtschaft und dem öffentli-
chen Leben äußerte. 

Für die Überlieferungsgeschichte und den historischen Kontext der Verwaltung 
in der Provinz Sachsen sowie den Ämtern des Oberpräsidenten und Regierungs-
präsidenten siehe Q 4a und Q 4b. 

Q 5d
● ●

Stellungnahme des Regierungs-
präsidenten in Magdeburg vom 
30. September 1935 zur Be-
schwerde des Kaufmanns 

LASA, C 20 I Oberpräsident Magde-
burg. Allgemeine Abteilung, Ib Nr. 
1996 Bd. 4, Bl. 325.

Q 5e
● ●

Entlastung eines Apothekers aus 
Halle durch Zeugenaussagen 
vom 29. April 1946 im Entnazifizie-
rungsverfahren

LASA, K 3 Ministerium des Inneren, 
Nr. 1287 Bd. I, nicht paginiert.

Diese Quellen aus der Nachkriegszeit vermitteln einen Eindruck von den Mög-
lichkeiten zur Positionierung innerhalb der NS-Diktatur. Sie offenbaren die 
Motivationen von fanatischen NS-Anhängerinnen und -Anhängern sowie von 
Mitläuferinnen und Mitläufern, aber auch Formen des Widerstandes bei gleich-
zeitiger Parteimitgliedschaft in der NSDAP oder ihren Untergliederungen. Nach 
dem Ende der NS-Diktatur konnten auch jene Personen, die tlw. im Verborgenen 
Formen des Widerstandes leisteten, über ihre Haltungen und Handlungen be-
richten.

Die Quellen stammen aus der Nachkriegszeit und sind im Zuge der Entnazifizie-
rung entstanden. 

Die Akte LASA, K3, Nr. 1287 enthält Quellen zur Behandlung von Anträgen zur 
Kontrollratsdirektive Nr. 24 von 1946–1947. Für die quellenkritische Auseinan-
dersetzung ist auf mögliche selbstentlastende Strategien der Beschuldigten zu 
achten. 

Q 5f
● ●

Aussagen eines Steuerberaters 
und Buchprüfers aus Halle vom 
29. Juni 1947 zur Selbstentlastung 
im Entnazifizierungsverfahren

LASA, K 3 Ministerium des Inneren, 
Nr. 1287 Bd. I, nicht paginiert.

Q 5g
● ●

Aussage eines Veranlagungsbeam-
ten des Finanzamts Halle vom 6. 
Dezember 1945 zur Entlastung des 
Steuerberaters und Buchprüfers

LASA, K 3 Ministerium des Inneren, 
Nr. 1287 Bd. I, nicht paginiert.

Q 5h
● ●

Vernehmungsniederschrift der 
polizeilichen Ermittlungsbehörden 
vom 8. November 1947 im Entnazi-
fizierungsverfahren gegen einen 
Frauenarzt aus Halle

LASA, K 3 Ministerium des Inneren, 
Nr. 1287a, nicht paginiert.

Q 5i
● ●

Vernehmungsniederschrift von Ent-
lastungszeugen vom 8. November 
1947 im Entnazifizierungsverfahren 
gegen einen Frauenarzt aus Halle

LASA, K 3 Ministerium des Inneren, 
Nr. 1287a, nicht paginiert.
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Polizei im Nationalsozialismus: Terror- und Verfolgungsapparat

Lehrplan Sekundarstufe (9/10): Rassismus und Antisemitismus als ideologische Grundlagen (→ Q 6g), Holocaust als Zivilisationsbruch (→ Q 6n), 
Leben in der „Volksgemeinschaft“, Terror und Widerstand

Lehrplan Gymnasium (9): Rassismus und Antisemitismus (→ Q 6g), multiperspektivische Sicht auf Leben in der 
„Volksgemeinschaft“

Lehrplan Gymnasium (11/12): Radikalisierung der Gesellschaft, Täter und Opfer NS-Gewaltherrschaft, Merkmale NS-Herrschaft und ideologische 
Grundlagen 

Q 6a
●

Rundschreiben der Staatspolizeileit-
stelle Magdeburg vom 8. Dezember 
1937 zur Überwachung der Beken-
nenden Kirche durch die Gestapo

LASA, C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Gardelegen A, 
Nr. 16, Bl. 14-15.

Die Quellen 6a bis 6c thematisieren die Verfolgung von Anhängerinnen und An-
hängern der Bekennenden Kirche sowie der Zeugen Jehovas. Sie verdeutlichen 
staatliche Repression durch den Polizeiapparat und die massive Einschränkung 
der Handlungsspielräume dieser Verfolgtengruppen.

Die Akten stammen von den Landratsämtern Calbe, Gardelegen und Quedlin-
burg. Sie beinhalten Schriftverkehr zwischen der Staatspolizeistelle (Gestapo) 
Magdeburg und den untergeordneten Polizeidienststellen im Bereich der Land-
ratsämter. 

Q 6b
●

Rundschreiben der Staatspolizei-
stelle Magdeburg vom 8. Dezember 
1934 über das Redeverbot eines 
Mitglieds der Bekennenden Kirche

LASA, C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Calbe (Saale) 
A, Nr. 242, Bl. 206.

Q 6c
●

Vernehmung eines Schlossers aus 
Schönebeck durch die Kriminal-
polizei am 17. Juni 1938 über die 
Mitgliedschaft seiner getrennt 
lebenden Ehefrau bei den Zeugen 
Jehovas

LASA, C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Calbe (Saale) 
A, Nr. 235, Bl. 70.

Q 6d
●

Rundschreiben der Staatspolizei-
stelle Magdeburg vom 9. Februar 
1934 zur Verfolgung von Homose-
xuellen in der Hitler-Jugend durch 
die Kriminalpolizei und Gestapo

LASA, C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Gardelegen A, 
Nr. 154, Bl. 71.

Die Quellen 6d bis 6f rücken die Verfolgung von Homosexuellen durch die Kri-
minalpolizei und Gestapo in den Fokus. Q 6d ist ein Rundschreiben der Staats-
polizeistelle Magdeburg an die nachgeordneten Dienststellen von 1934, in dem 
die Überwachung der Hitler-Jugend und Registrierung von Homosexuellen in 
dieser Jugendorganisation angeordnet wird. Q 6e ist ebenfalls ein Rundschrei-
ben von der Magdeburger Staatspolizeistelle. Es ordnet die Aufenthaltsermitt-
lung eines Verdächtigen an und verweist auf die überregionale Zusammenarbeit 
der Polizeibehörden innerhalb einer Behördenhierarchie. 

Q 6e
●

Rundschreiben der Staatspolizei-
stelle Magdeburg vom 25. August 
1937 über die Aufenthaltsermitt-
lung eines Homosexuellen

LASA, C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Quedlinburg A, 
Nr. 258, Bl. 43.
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Q 6f
● ● ●

Angaben der Ortspolizeibehörde 
in Groß Schierstedt für die polizei-
liche Kriminalstatistik für das 4. 
Quartal 1938

LASA, C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Quedlinburg A, 
Nr. 259, nicht paginiert.

Q 6f ist ein Auszug aus der polizeilichen Kriminalstatistik für das „Dritte Reich“ 
mit Angaben der Ortspolizeibehörde in Groß Schierstedt für das 4. Quartal 1938. 
Es listet alle Verbrechensarten auf, die verfolgt wurden. Handschriftlich notier-
te die Ortspolizeibehörde die Anzahl dieser Verbrechen für diesen Zeitraum. 
Neben Homosexualität wurde hier auch „Rassenschande“ als Straftatbestand 
aufgelistet.

Die Akten stammen von den Landratsämtern Gardelegen und Quedlinburg. Sie 
beinhalten Schriftverkehr zwischen der Staatspolizeistelle (Gestapo) Magdeburg 
und den untergeordneten Polizeidienststellen im Bereich der Landratsämter. Es 
handelt sich um Quellen aus der Perspektive von Täterinnen und Tätern. 

Q 6g
● ● ●

Hinweisblatt für die kriminalpolizei-
liche Behandlung von als „Zigeu-
nern“ bezeichneten Personen vom 
15. November 1935

LASA. C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Gardelegen A, 
Nr 128, Bl. 594.

Die Quellen Q 6g bis 6j widmen sich der Verfolgtengruppe der Sinti und Roma. 
Im Nationalsozialismus wurde an ihnen ebenso wie an den Jüdinnen und Juden 
ein Völkermord verübt. Etwa 500.000 Sinti und Roma aus ganz Europa wurden 
ermordet. Zuständig für diesen staatlich organisierten und arbeitsteilig um-
gesetzten Genozid waren v.a. die Kriminalpolizei sowie die Rassenhygienische 
Forschungsstelle (RHF), die zum Reichsgesundheitsamt gehörte. Die Kriminal-
polizei war bereits vor dem Nationalsozialismus für die Verfolgung von Sinti und 
Roma verantwortlich (Q 6i). Q 6g in Verbindung mit Q 6h verdeutlicht, dass 
„Zigeuner“ zunehmend eine „rassische“ Verfolgungskategorie wurde.

Q 6h ist ein Erlass des Reichsführer-SS und Chefs der Deutschen Polizei 
Heinrich Himmler. Mit diesem Erlass wurde die Verfolgung auf eine „rassenbiolo-
gische“ Grundlage gestellt. Im Gesamtkomplex mit Q 6d bis 6f wird die totale Er-
fassung durch Polizei und Rassenhygienische Forschungsstelle (RHF) deutlich. 

Die in den Jahren 1929-1945 angelegten Akten des Polizeipräsidiums Magde-
burg wurden bis auf die Registratur der Kriminaldirektion im Krieg restlos ver-
nichtet. Die kriminalpolizeilichen Strafakten für wenige als „Kriminelle“ Verfolgte 
sind erhalten geblieben, darunter fast alle Personalakten zu den als „Zigeuner“ 
verfolgten Personen. Sie gelten als „Schlüsseldokumente“ in der Forschung zum 
Völkermord an Sinti und Roma. Deutschlandweit gibt es nur noch einen ähnlich 
großen Bestand im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen in Duisburg. Diese Akten 
der Kriminalpolizei offenbaren die stigmatisierende Perspektive der Täterinnen 
und Täter. 

Für die Überlieferungsgeschichte der Quellen aus dem Landratsamt Gardelegen 
siehe oben zu Q 6d. Der Erlass von Heinrich Himmler von 1938 stammt aus der 

Q 6h
● ●

Verfolgung von Sinti und Roma 
durch die Polizei: Der Erlass zur 
„Bekämpfung der Zigeunerplage“ 
vom 8. Dezember 1938

LASA, C 20 I Oberpräsident Magde-
burg. Allgemeine Abteilung, Ib Nr. 
1809, Bl. 321.

Q 6i
● ●

„Zigeunerbescheinigung“ der Poli-
zei aus der Weimarer Republik

LASA, C 29 Anhang II Polizeipräsi-
dium Magdeburg. Sogenannte „Zigeu-
nerpersonalakten“, Nr. 156/1, Bl. 40.

Q 6j
● ●

Gutachtliche Äußerung der „Ras-
sehygienischen Forschungsstelle“ 
vom 1. Juli 1941

LASA, C 29 Anhang II Polizeipräsi-
dium Magdeburg. Sogenannte „Zigeu-
nerpersonalakten“, Nr. 156/1, Bl. 59.
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Aktenüberlieferung des Oberpräsidenten. Für die Interpretation dieser Quellen 
ist ein Verständnis der Verwaltungsstruktur und der Aufgaben des Oberpräsi-
denten grundlegend, siehe Q 4b. 

Da Antiziganismus heute noch weit verbreitet ist, sollte ein besonders sensibler 
und kritischer Umgang mit diesen Dokumenten erfolgen und Stereotype de-
konstruiert werden. „Zigeuner“ ist ein von Klischees und Vorurteilen überladenes 
Konstrukt und nicht mit den Personengruppen der Sinti und Roma identisch. Die 
Fremdbezeichnung wurde damals wie heute oftmals auf Sinti und Roma über-
tragen. Diese Form der Diskriminierung, die auch mit einem strukturellen Rassis-
mus und Formen der Gewalt einhergeht, nennt man Antiziganismus.

Q 6k
● ●

Rundschreiben des Magdeburger 
Regierungspräsidenten vom 12. 
Juli 1935 über Reaktionen auf das 
„Gesetz zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses“

LASA, C 30 Landratsamt und 
Kreiskommunalverwaltung Calbe 
(Saale) A, Nr. 225, Bl. 208.

Die Quellen Q 6k bis Q 6l thematisieren das „Gesetz zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses“ von 1933. Dieses war eines der ersten menschenrechtsverletzen-
den Gesetze der NS-Diktatur und traf v. a. psychisch kranke Personen, Menschen 
mit Behinderungen oder Insassen von Gefängnissen. Eine Zwangssterilisation 
konnte auf Antrag Dritter ohne das Einverständnis der Betroffenen durchgeführt 
werden. Dieser Erlass ist in den Kontext der „rassenhygienischen“ und erbbiologi-
schen Ausrichtung des NS-Staates einzuordnen. 

Die Akten der Landratsämter Gardelegen und Quedlinburg beinhalten den 
Schriftverkehr zwischen der Staatspolizeistelle (Gestapo) Magdeburg und den 
nachgeordneten Polizeidienststellen im Bereich der Landratsämter. Es handelt 
sich um Quellen aus der Perspektive von Täterinnen und Tätern. Die Gestapo 
war dafür verantwortlich, die öffentliche Meinungsbildung zu überwachen und im 
Sinne der NS-Ideologie zu lenken. Diese Schreiben zeugen davon, dass sich die 
Gestapo dafür interessierte, ob sich öffentlicher Widerstand gegen dieses Gesetz 
regte. Die überlieferten Berichte zeigen jedoch, dass dies vielerorts nicht der Fall 
war. 

Q 6l
● 

Rückmeldung des Amtes für 
Volksgesundheit in Calbe an den 
Landrat vom 1. November 1935 
über die Reaktionen auf das Ge-
setz zur Zwangssterilisation

LASA, C 30 Landratsamt und 
Kreiskommunalverwaltung Calbe 
(Saale) A, Nr. 225, Bl. 160.

Q 6m
● 

Rundschreiben der Staatspolizei-
stelle Magdeburg vom 9. Dezem-
ber 1935 über die Überwachung 
und das Verbot jüdischer Veran-
staltungen an christlichen Feier-
tagen

LASA, C 30 Landratsamt und 
Kreiskommunalverwaltung Calbe 
(Saale) A, Nr. 225, Bl. 207.

Die Quellen Q 6m bis Q 6o rücken Aspekte der Verfolgung von Jüdinnen und 
Juden in den Fokus. Dazu gehörten der Ausschluss aus dem öffentlichen Leben 
und das Versammlungsverbot an christlichen Feiertagen, da dies eine Überwa-
chung durch die Gestapo erschwerte (Q 6m). Die Polizeibehörden verweigerten 
Jüdinnen und Juden oftmals die Ausstellung von Dokumenten und Ausweisen, 
die eine Rückkehr nach Deutschland nach ihrer Emigration ermöglichen hätten 
können (Q 6n). Zur Verfolgung von Jüdinnen und Juden legte die Gestapo ab 
1935 „Judenkarteien“ an (Q 6o). Um nachzuweisen, wer als Jüdin oder Jude
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Q 6n
● ●

Rundschreiben der Staatspolizei-
leitstelle Magdeburg vom 18. Feb-
ruar 1938 über die „unerwünschte“ 
Rückkehr jüdischer Emigrantinnen 
und Emigranten

LASA, C 30 Landratsamt und 
Kreiskommunalverwaltung Calbe 
(Saale) A, Nr. 229, Bl. 23.

galt, stützten sie sich u. a. auf die Zuarbeit von Kirchen, die in ihren Registern 
vermerkt hatten, welche Christen jüdische Vorfahren hatten oder welche Jüdin-
nen und Juden konvertierten. Die „Judenkarteien“ dienten im Krieg als Grundla-
ge für die Erstellung von Deportationslisten in die Ghettos sowie Konzentrations- 
und Vernichtungslager im Osten.

Die Akten der Landratsämter Calbe und Gardelegen beinhalten Schriftverkehr 
zwischen der Staatspolizeistelle (Gestapo) Magdeburg und den nachgeordneten 
Polizeidienststellen im Bereich der Landratsämter. Es handelt sich um Quellen 
aus der Perspektive von Täterinnen und Tätern.

Q 6o
● 

„Judenkartei“ der Gestapo: Ergän-
zungen zu Emigrationen vom 16. 
September 1938

LASA, C 30 Landratsamt und 
Kreiskommunalverwaltung 
Gardelegen A, Nr. 152, Bl. 53.

Im Namen der Gerechtigkeit? Justiz im Nationalsozialismus

Lehrplan Sekundarstufe (9/10): Leben in der „Volksgemeinschaft“, Terror und Widerstand

Lehrplan Gymnasium (9): Opposition und Widerstand, multiperspektivische Sicht auf Leben in der „Volksgemeinschaft“

Lehrplan Gymnasium (11/12): Radikalisierung der Gesellschaft, Täter und Opfer NS-Gewaltherrschaft, 
Merkmale NS-Herrschaft und ideologische Grundlagen

Q 7a
●

Denunziation eines Hundefrisörs 
aus Magdeburg bei der Gestapo 
im Februar 1943

LASA, C 134 Sondergericht Magde-
burg und Staatsanwaltschaft beim 
Sondergericht Magdeburg, Nr. 141, 
Bl. 2.

Die Quellensammlung Q 7a bis Q 7c thematisiert den Fall eines Oppositionel-
len, der Formen des Widerstands leistete. Der Prozess richtete sich gegen einen 
Hundefrisör aus Magdeburg, der sich bei seiner Arbeit in privaten Haushalten 
angeblich abfällig über das NS-Regime geäußert haben soll. Eine Kundin denun-
zierte ihn bei der Gestapo. 

Die Zuständigkeit der Sondergerichte umfasste anfänglich die Ahndung von Ver-
stößen gegen die „Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und 
Staat“ vom 28. Februar 1933 (RGBl. I S. 83) sowie Strafsachen nach dem „Heim-
tückegesetz“ vom 20. Dezember 1934 (RGBl. I S. 1269) und seinem Vorläufer, 
der „Heimtückeverordnung“ vom 21. März 1933 (RGBl. I S. 135). Die Sonderge-
richte hatten den politischen Auftrag, schnell öffentlichkeitswirksame Urteile zu 
fällen, ungeachtet der damit einhergehenden eingeschränkten Angeklagten- und 
Verteidigerrechte. 

Die Quellenauswahl ermöglicht eine multiperspektivische Betrachtung: Denun-
ziation durch eine Kundin (Q 7a), Vernehmung durch die Gestapo (Q 7b) und

Q 7b
●

Vernehmung eines Hundefrisörs 
aus Magdeburg durch die Gesta-
po 1943

LASA, C 134 Sondergericht Magde-
burg und Staatsanwaltschaft beim 
Sondergericht Magdeburg, Nr. 141, 
Bl. 7(RS)-8.
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Q 7c
● ●

Urteil des Sondergerichts in Mag-
deburg gegen einen Hundefrisör 
vom 11. November 1943

LASA, C 134 Sondergericht Magde-
burg und Staatsanwaltschaft beim 
Sondergericht Magdeburg, Nr. 141,  
Bl. 30-31 (RS)

Urteil des Sondergerichts (Q 7c). Dabei ist jedoch zu bedenken, dass es sich 
bei Q 7a und Q 7b nicht um eine wörtliche Wiedergabe der Aussagen der Ver-
nommenen handelte, sondern eine Zusammenfassung der Vernehmung aus der 
Sicht des vernehmenden Beamten.

Lager und Haftanstalten als Orte des Ausschlusses und der Verfolgung

Lehrplan Sekundarstufe (9/10): Zerstörung der Weimarer Republik und Errichtung der NS-Diktatur, ehemalige Konzentrations- oder Arbeitslager 
der Region, Terror und Widerstand

Lehrplan Gymnasium (9): Opposition und Widerstand, multiperspektivische Sicht auf Leben in der „Volksgemeinschaft“

Lehrplan Gymnasium (11/12): Täter und Opfer NS-Gewaltherrschaft, Polizeistaat, Merkmale NS-Herrschaft und ideologische Grundlagen 

Q 8a
● ●

Rundschreiben des Preußischen 
Ministerpräsidenten und obersten 
Leiters des Geheimen Staats-
polizeiamtes vom 16. Januar 1934 
über die Anordnung und Durchfüh-
rung politischer „Schutzhaft“

LASA, C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Salzwedel A, 
Nr. 329, Bl. 2-3.

Die Quellen Q 8a bis Q 8c widmen sich den allgemeinen Anordnungen zur 
Verhängung der „Schutzhaft“ und die Einrichtung von „Schutzhaftlagern“. Der 
euphemistische Begriff der „Schutzhaft“ sollte bei einer Analyse der Quellen 
kritisch betrachtet werden. Dies betrifft insbesondere Q 8c, in der die Staats-
polizeistelle Magdeburg argumentierte, dass diese Form der Haft „zum eige-
nen Schutze des Häftlings“ verhängt werde. „Schutzhaft“ wurde zu Beginn der 
NS-Diktatur auch über den Magdeburger Oberbürgermeister Ernst Reuter (SPD) 
mehrmals verhängt (siehe z. B. Q 3b).

Die Akten des Landratsamtes Salzwedel beinhalten Schriftverkehr zwischen 
der Staatspolizeistelle (Gestapo) Magdeburg und den untergeordneten Polizei-
dienststellen im Bereich des Landratsamtes. Es handelt sich um Quellen aus der 
Perspektive von Täterinnen und Tätern. Aus diesen Dokumenten geht hervor, 
dass die Polizei im NS-Staat damit befähigt wurde, Lagerhaft ohne richterlichen 
Entscheid zu verhängen. Dadurch wurden die Gewaltenteilung in Legislative, Ju-
dikative und Exekutive, auf der die Weimarer Republik noch fußte, aufgehoben.

Q 8b
●

Rundschreiben des Preußischen 
Ministerpräsidenten und obersten 
Leiters des Geheimen Staatspoli-
zeiamtes vom 11. März 1934 über 
frühe „Schutzhaftlager“

LASA, C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Salzwedel A, 
Nr. 329, Bl. 18.

Q 8c
●

Rundschreiben der Staatspolizei-
stelle für den Regierungsbezirk 
Magdeburg vom 21. Juli 1934 über 
die Verhängung von „Schutzhaft“

LASA, C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Gardelegen A, 
Nr. 154, Bl. 283.
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Quelle/
Niveau

Titel Signatur Hinweise zur Quelle

Q 8d
●

Anordnung der Verhängung von 
„Schutzhaft“ für den Magdeburger 
„Tribüne“-Redakteur Karl Schmidt 
am 28. April 1933

LASA, G 7 Staatspolizeistelle Magde-
burg, Nr. 2, Bl. 4.

Die Quellen Q 8d bis Q 8i dokumentieren das Vorgehen der Gestapo gegen 
Karl Schmidt, Redakteur der KPD-Zeitung „Tribüne“. Q 8d bis Q 8f zeigen, wie 
die Gestapo seit 1933 ihre Möglichkeiten des Freiheitsentzugs mittels verschie-
dener Lager, Haftanstalten und neu geschaffener Rechtsgrundlagen nutzte. 
Nach der Entlassung aus dem Strafgefangenenlager verhängte sie „Schutzhaft“ 
über den Redakteur. Den Antrag musste die Magdeburger Staatspolizeistelle an 
das ihr übergeordnete Amt auf Reichsebene stellen (Zentralisierung des Polizei-
apparates, Aufhebung des Föderalismus). Ein richterlicher Beschluss war für die 
„Schutzhaft“ nicht nötig.  
Q 8g bis Q 8h verdeutlichen die Ohnmacht von Verfolgten und Angehörigen 
gegenüber der Gestapo und SS. Da es sich um Täterdokumente handelt, sollte 
diese Perspektive kritisch analysiert werden.

Die Gestapo in Magdeburg hatte bei Kriegsende umfangreiche Aktenvernichtun-
gen vorgenommen. Daher sind heute nur insgesamt sechs Akten dieser Behör-
de überliefert. Die hier präsentierten Dokumente sind einer der wenigen überlie-
ferten personenbezogenen „Schutzhaftakten“ entnommen.

Q 8e
●

Erneuter Antrag auf Verhängung 
von „Schutzhaft“ für den Magde-
burger „Tribüne“-Redakteur Karl 
Schmidt am 5. Mai 1938

LASA, G 7 Staatspolizeistelle Magde-
burg, Nr. 2, Bl. 8-9.

Q 8f
●

Genehmigung des Antrags auf Ver-
hängung von „Schutzhaft“ für den 
Magdeburger „Tribüne“-Redakteur 
Karl Schmidt durch die Gestapo-
zentrale in Berlin vom 9. Mai 1938

LASA, G 7 Staatspolizeistelle Magde-
burg, Nr. 2, Bl. 19.

Q 8g
●

Befürwortung der „probeweisen 
Entlassung“ aus dem Konzentra-
tionslager durch die Staatspolizei-
leitstelle in Magdeburg im April 
1939

LASA, G 7 Staatspolizeistelle Magde-
burg, Nr. 2, Bl. 35.

Q 8h
●

Ablehnung der Entlassung aus der 
KZ-Haft durch die Kommandantur 
des KZ Sachsenhausen vom 25. 
August 1939

LASA, G 7 Staatspolizeistelle Magde-
burg, Nr. 2, Bl. 37.

Q 8i
● ●

Anordnung der Nachüberwachung 
des aus der „Schutzhaft“ entlasse-
nen Richard Berger von der Staats-
polizeileitstelle Magdeburg vom 18. 
Juni 1937

LASA, C 30 Landratsamt und Kreis-
kommunalverwaltung Calbe (Saale) 
A, Nr. 235, Bl. 76.
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Folgende Einrichtungen können als außerschulischer 
Lernort Themen des Bausteins vertiefen

Außerschulische Lern- und Gedenkorte

KZ Lichtenburg Prettin

Frühes Konzentrationslager (ab 1933) 
im Renaissanceschloss in Lichtenburg, 
wo anfangs v. a. Oppositionelle inhaftiert 
wurden, u. a. Ernst Reuter

Prettiner Landstr. 4, 
06925 Annaburg

Alter Friedhof „Campo Santo“ 
in Eisleben

Ehrengräber der drei getöteten Arbeiter - 
Hans Seidel, Walter Schneider und Otto 
Helm. Jährliche Gedenkveranstaltungen 
Anfang Februar

Caspar-Güttel-Straße, 
06295 Lutherstadt Eisleben

Gedenkstätte „Roter Ochse“ 
in Halle

Gedenkstätte im ehemaligen 
Hinrichtungsgebäude der NS-Justiz 
in der Justizvollzugsanstalt

Am Kirchtor 20, 
06108 Halle (Saale)

Gedenkstätte für Opfer der 
NS-„Euthanasie“ Bernburg

Gedenkstätte für Opfer der NS-
„Euthanasie“ sowie die Ermordung von 
KZ-Häftlingen (Aktion 14f13)

Olga-Benario-Straße 16, 
06406 Bernburg (Saale)

Schalom-Haus Schönebeck

Ehemaliges Synagogen-Gebäude von 1877,  
das im Novemberpogrom von 1938 nicht in Brand 
gesetzt wurde. Heute wird das Gebäude von der 
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde genutzt. 

Republikstr. 43, 
39218 Schönebeck (Elbe) 

Gedenkstätte Deutscher Widerstand und 
Gedenkstätte Stille Helden

Überregionale Vertiefungsmöglichkeit mit Bezug auf 
den organisierten Widerstand sowie die Hilfe und 
Solidarität für Verfolgte im nationalsozialistischen 
Deutschland und im deutsch besetzten Europa

Stauffenbergstr. 13-14, 
10785 Berlin
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Das Landesarchiv Sachsen-Anhalt begrüßt Schulklas-
sen aller weiterführenden Schulformen zur Projekt-
arbeit und tiefergehenden Auseinandersetzung mit 
Originalquellen. 

Mittels der Entnazifizierungsakten lassen sich an-
hand einzelner Biografien die Positionen und Hand-
lungsspielräume der Personen in Gruppenarbeit er-
arbeiten. Was motivierte die ausgewählten Personen, 
der NSDAP und der nationalsozialistischen Ideologie 
zu folgen? Was verraten die Nachkriegsdokumente 
über Formen des Widerstandes während der Dikta-
tur? Diese und andere Fragen können anhand kom-

plexer Biografien aufgearbeitet werden, um das breite 
Spektrum an Haltungen und Verhaltensweisen inner-
halb einer totalitären Gesellschaft zu verdeutlichen.

Außerdem ließe sich im Landesarchiv Sachsen-An-
halt eine szenische Lesung aus Gerichtsprozessak-
ten der Sondergerichte als Projektarbeit ein einem 
Vor- oder Nachmittag umsetzen. Mittels Reproduktio-
nen der Originaldokumente rekonstruieren die Schü-
lerinnen und Schüler das historische Geschehen und 
bereiten daraufhin ihre gewonnen Erkenntnisse als 
szenische Lesung des Gerichtsprozesses mit verteil-
ten Rollen vor.

Weiterführende Projektideen

•  W o l f g a n g  B e n z, Im Widerstand. Grösse und Scheitern der Opposition gegen Hitler, München
2020. Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.), Widerstand gegen den Nationalsozialismus
(Informationen zur politischen Bildung Nr. 330), Bonn 2016, https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/
informationen-zur-politischen-bildung/232813/widerstand-gegen-den-nationalsozialismus

•  Dokumentarfilm über die Flucht hallescher Juden nach Shanghai mit Zeitzeugeninterviews auf
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=P545BpuZtu4

•  LEMO Lebendiges Museum Online: https://www.dhm.de/lemo

•  Magdeburger Museen (Hg.), Unerwünscht, verfolgt, ermordet. Ausgrenzung und Terror während der
nationalsozialistischen Diktatur in Magdeburg 1933-1945, Magdeburg 2008.

•  Miteinander e.V. – Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt / dem Zentrum für
Antisemitismusforschung der TU Berlin (Hg.), Verfolgung, Terror und Widerstand in Sachsen-Anhalt
1933-1945. Ein Wegweiser für Gedenkstättenbesuche, Berlin 2001.

•  Ministerium des Inneren des Landes Sachsen-Anhalt (Hg.), Vom Königlichen Polizeipräsidium zur
Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei. Die Magdeburger Polizei im Gebäude Halberstädter
Straße 1 zwischen 1913 und 1989, Halle 2010.

•  H e i n z  R e i f / M o r i t z  F e i c h t i n g e r  (Hg.), Ernst Reuter. Kommunalpolitiker und
Gesellschaftsreformer, Bonn 2009.

•  H u b e r t  R o t t l e u t h n e r, Die Verfassungssituation im »Dritten Reich«. Zerstörung der Verfassung
in der NS-Diktatur, online unter: <https://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/grundrechte/
katalog/57-63.pdf> (letzter Zugriff: 26.10.20).

•  W i l l y  S c h i l l i n g, Sachsen-Anhalt 1933-1945. Der historische Reiseführer, Berlin 2013.

•  A l e x a n d e r  S p e r k, Die Geheime Staatspolizei in Anhalt. Personal, Lageberichte, Verfolgte, Halle
2021.

•  Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt et al. (Hg.), Justiz im Nationalsozialismus. Über Verbrechen
im Namen des Deutschen Volkes – Sachsen-Anhalt: Begleitband zur Wanderausstellung,
Wernigerode 2012.

Weiterführende Literatur

Für eine Recherche in den Beständen 
des Landesarchivs Sachsen-Anhalt besuchen 

Sie die Archivdatenbank unter 
www.landesarchiv.sachsen-anhalt.de

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/startseite/
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Am 30. Januar 1933 ernannte der damalige Reichs-
präsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum 
Reichskanzler. In der Folge begann Hitler mit anderen 
führenden Mitgliedern der NSDAP die demokratische 
Grundordnung der Weimarer Republik schrittweise 
auszuhöhlen und die Machtübernahme einzuleiten. 

Zerschlagung der Demokratie und Errichtung 
der Diktatur 

Grundlage für die Ausschaltung der freiheitlichen 
und demokratischen Grundrechte waren die „Ver-
ordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk 
und Staat“ (kurz: „Reichstagsbrandverordnung“) 
und die „Verordnung gegen Verrat am Deutschen 
Volke und hochverräterische Umtriebe“. Der Reichs-
präsident erließ diese Verordnungen am 28. Februar 
1933, einen Tag nach dem Brand des Reichstages. 
Dieser war Sitz der parlamentarischen Demokratie in 
der Weimarer Republik. Die Umstände des Brandes 
konnten bis heute noch nicht vollständig geklärt wer-
den. Nach dem Reichstagsbrand erließ Reichspräsi-
dent von Hindenburg den Notstand. Die Notstands-
verordnungen sollten zur Abwehr staatsgefährdender 
Gewaltakte dienen, wofür vor allem Kommunisten ver-
antwortlich gemacht wurden.

Gewaltsame Ausschreitungen in der Hochburg 
der Sozialisten und Kommunisten 

Die Stadt Eisleben im Mansfelder Land war eines 
der bedeutendsten wirtschaftlichen Zentren in Mit-
teldeutschland und durch Bergbau und Industrie-
produktion geprägt. In der Weimarer Republik gab 
es dort vor allem Anhängerinnen und Anhänger der 

Eisleben, Breiter Weg 30 (2010). Vor 1933 das „Klassenkampfgebäu-
de“, von 1933 bis 1945 das „Paul-Berck-Haus“, (Foto: Con2tto, CC 
BY 3.0).

Machtübernahme und frühe NS-Verbrechen: „Eisleber Blutsonntag“ 

Grundrechte sind jene Rechte, die die Bevölkerung vor einer 
Übermacht und Willkür des Staates rechtlich schützen sollen. 
Sie sind in der Regel in der Verfassung verankert. 

Neben den Grundrechten sollte die Gewaltenteilung der drei 
Staatsgewalten in Legislative, Exekutive und Judikative eine 
unabhängige Richterschaft und Rechtsstaatlichkeit garantie-
ren. Zur Entfaltung der Grundrechte in der Weimarer Republik 
sollten außerdem der Föderalismus und eine gesellschaftli-
che Pluralität (z. B. mehrere Parteien und Organisationen wie 
Gewerkschaften) beitragen. All diese Prinzipien und Siche-
rungsmechanismen wurden durch die „Reichstagsbrandver-
ordnung“ vom 28. Februar und das „Ermächtigungsgesetz“ 
vom 23. März 1933 aufgehoben. 

Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit 

Machtübernahme
 Mit der Ernennung Adolf 

Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 erfolgte ein 
schrittweiser Abbau der demokratischen Grundrechte. Dabei 
beriefen sich die Nationalsozialisten v. a. auf die sogenannte 
„Reichstagsbrandverordnung“ („Verordnung des Reichsprä-
sidenten zum Schutz von Volk und Staat“ vom 28. Februar 
1933), welche unter Berufung auf Artikel 48 (Notstand) der 
Weimarer Reichsverfassung erlassen wurde, und das „Er-
mächtigungsgesetz“ („Gesetz zur Behebung der Not von Volk 
und Reich“) vom 24. März 1933, welches dem Reichskanzler 
Adolf Hitler zentrale Befugnisse einräumte. Der Begriff „Macht-
ergreifung“ ist ein von den Nationalsozialisten geprägter Be-
griff. Er wurde bereits seit der Gründung der NSDAP 1920 für 
ihre Bestrebungen genutzt, mehr Zugriff auf Machtbefugnisse 
zu erhalten. Auch außerhalb der NSDAP wurde er genutzt, z. 
B. 1923 von der Münchener Polizei im Zuge des Hitler-Put-
sches. Auch der Begriff „Machtübernahme“ wurde bereits von
den Nationalsozialisten genutzt, betont jedoch weniger das
Kämpferische. Ein alternativer Begriff zur „Machtübernahme“
oder „Machtergreifung“ ist „Machteroberung“, der den illegiti-
men Charakter des Prozesses stärker hervorhebt. Der Begriff
„Machtübertragung“ hingegen verdeutlicht, dass Hitler und die 
NSDAP die Macht mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanz-
ler am 30. Januar 1933 legitim übertragen bekamen. Welcher
Begriff der angemessenste ist, ist noch immer Gegenstand
aktueller Debatten über dieses historische Ereignis.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-01/thema-01/
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Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD). Hier 
entluden sich die Spannungen zwischen rechten 
und linken Parteien nach der Ernennung Hitlers zum 
Reichskanzler besonders gewalttätig. Am 12. Februar 
1933 kam es dort zum sogenannten „Eisleber Blut-
sonntag“, als etwa 600 SA- und SS-Mitglieder auf ih-
rem „Propagandamarsch“ durch die Stadt das „Klas-
senkampfgebäude“ (Geschäftsstelle der KPD) sowie 
die Turnhalle des Arbeitersportvereins stürmten. Da-
bei töteten Nationalsozialisten drei Arbeiter und Mit-
glieder der KPD, Hans Seidel, Walter Schneider und 
Otto Helm, bei Schießereien sowie durch Schläge mit 
Spaten. Außerdem kam der SS-Mann Paul Berck zu 
Tode, was nachträglich von der NSDAP zum Helden-
tod eines „Blutzeugen“ überhöht wurde. Zu seiner 
Beerdigung kamen mehrere Tausend Nationalsozia-
listen (Q 1a). Die NS-Führung benannte anschließend 
das „Klassenkampfgebäude“ in „Paul-Berck-Haus“ 
um, und viele Straßen wurden nach ihm bezeichnet. 

Strafrechtliche Ermittlungen durch Polizei  
und Justiz im Nationalsozialismus 

Unmittelbar nach den gewalttätigen Übergriffen nahm 
der NS-Polizeiapparat in einer Verhaftungswelle meh-
rere KPD-Mitglieder in „Schutzhaft“. Außerdem un-
ternahm die Polizei weitere Maßnahmen zur Unterdrü-
ckung der kommunistischen Opposition in Eisleben. 
Dazu gehörte die Überwachung des Postverkehrs ent-
sprechend § 1 der „Reichstagsbrandverordnung“ 
(Q 1b).

Nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen wur-
den von der Kriminalpolizei Eisleben, der Kriminal-

polizeileitstelle in Halle sowie der Staatsanwaltschaft 
Ermittlungen aufgenommen. Diese waren von Wider-
sprüchlichkeiten gekennzeichnet, wie etwa der nach-
träglichen Behauptung, die Kommunisten hätten 
zuerst vom Dach des Hauses auf den Aufmarsch ge-
schossen, was den Gewaltausbruch ausgelöst habe. 
Der Oberstaatsanwalt schloss die Ermittlungen im 
März 1933 und argumentierte, dass ein planmäßiger 
Überfall von Kommunisten auf den SA- und SS-Auf-
marsch nicht nachzuweisen sei. Das Justizministe-
rium drängte jedoch weiter auf eine Strafverfolgung 
der Kommunisten und wollte „Schutzhaft“ über sie 
verhängen lassen (Q 1b). Der Generalstaatsanwalt 
entgegnete dem Justizministerium, dass eine Ankla-
geerhebung nicht möglich sei, da bei den verhafteten 
Kommunisten keine Schusswaffen gefunden wurden. 
Einzig Eduard Rechner, der den SS-Mann Paul Berck 
im Treppenhaus getötet hatte, wurde vor dem Schwur-
gericht Halle wegen Totschlags angeklagt und kam 
zunächst in ein Zuchthaus und anschließend in das 
Konzentrationslager Mauthausen und später in das 
Konzentrationslager Dachau.

Strafverfolgung nach 1945 

In der Nachkriegsjustiz wurde das frühe NS-Verbre-
chen erneut verhandelt. Der Prozess begann am 21. 
Juli 1949 gegen 31 SA- und SS-Teilnehmer des na-
tionalsozialistischen „Propagandamarsches“ sowie 
zwei Polizisten vor dem Landgericht Halle (Q 1c). 
Kurt Stenzeleit wurde von der 7. Großen Strafkammer 
des Landgerichts in der Sitzung vom 3. August 1949 
gemäß Befehl Nr. 201 der SMAD zu lebenslänglicher 
Zuchthaushaft verurteilt, weil er auf KPD-Mitglieder 
mit einem Spaten einschlug und Verletzte nach den 
Ausschreitungen im Krankenhaus weiter bedrohte. 
Die 30 anderen Angeklagten erhielten eine Haftstrafe 
zwischen einem und zwölf Jahren und zwei Beteiligte 
wurden freigesprochen. 

„Schutzhaft“
Die „Schutzhaft“ war eine polizei-

lich (v. a. durch die Gestapo) angeordnete und zeitlich unbe-
grenzte Inhaftierung ohne vorheriges Gerichtsverfahren, Urteil 
und Rechtsschutz des zu Inhaftierenden. Es handelt sich um 
einen politisch motivierten Freiheitsentzug, legitimiert durch 
den ausgerufenen „Notstand“ in der Gesellschaft. Sie wurde 
in Gefängnissen, „Schutzhaftlagern“ oder Konzentrationsla-
gern vollzogen. Sie diente der Gestapo zur Inhaftierung von 
als „staatsgefährdend“ bezeichneten Personen, darunter viele 
Oppositionelle und Regimekritikerinnen und -kritiker.

„Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk 
und Staat vom 28. Februar 1933

§ 1
Die Artikel 114, 115, 117, 118, 123, 124 und 153 der Ver-
fassung des Deutschen Reichs werden bis auf weiteres 
außer Kraft gesetzt. Es sind daher Beschränkungen der per-
sönlichen Freiheit, des Rechts der freien Meinungsäußerung, 
einschließlich der Pressefreiheit, des Vereins- und Versamm-
lungsrechts, Eingriffe in das Brief-, Post-, Telegraphen- und 
Fernsprechgeheimnis, Anordnungen von Haussuchungen 
und von Beschlagnahmen sowie Beschränkungen des Eigen-
tums auch außerhalb der sonst hierfür bestimmten gesetz-
lichen Grenzen zulässig.“

§ 1 der „Reichstagsbrandverordnung“

Die Reichstagsbrandverordnung war eine der zentralen 
Rechtsnormen im Nationalsozialismus und wurde bis zum 
Ende des Regimes nicht aufgehoben. Sie war das rechtliche 
Fundament der Nationalsozialisten zur Verfolgung, Inhaftie-
rung („Schutzhaft“) und Vernichtung aller Personen, die zu 
„Feinden“ erklärt wurden.

„Reichstagsbrandverordnung“
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, K 3 Ministerium des Inneren, Nr. 10191, Bl. 204. 

In der Begründung des Gerichtsentscheids der 7. Großen Strafkammer des Landgerichts Halle am 3. August 1949 
schilderten die Richter den Tathergang am 12. Februar 1933. Zeugenaussagen dienten als Beweismittel. Durch die-
ses Verfahren der Nachkriegsjustiz auf Grundlage des SMAD-Befehls Nr. 201 konnten ehemalige Mitglieder der SA, 
SS und Polizei zu Haftstrafen von einem Jahr bis lebenslänglich verurteilt werden. 

Q 1a:   Gerichtsentscheid des Landgerichts Halle vom 3. August 1949 mit Beschrei-
bung des Tathergangs

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-01/quelle-01a/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-01/quelle-01a/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-01/quelle-01a/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=6591
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Dieser Bericht des Vorstehers der Ortspolizeibehörde in Eisleben an den Regierungspräsidenten schildert Ein-
griffe in das Briefgeheimnis zur Unterdrückung der KPD infolge der Ausschreitungen am 12. Februar 1933. Der 
Regierungspräsident war Leiter der Regierung der mittleren Verwaltungsebene in den Regierungsbezirken. Die 
Provinz Sachsen bestand aus drei Regierungsbezirken: Magdeburg, Merseburg und Erfurt. Die Regierungs-
präsidenten unterstanden dem Oberpräsidenten. Dies war der oberste Verwaltungsbeamte in der preußischen 
Provinz Sachsen.

Q 1b:   Bericht des Vorstehers der Ortspolizeibehörde in Eisleben an den Regierungs-
präsidenten von Merseburg vom 25. März 1933 über weitere Maßnahmen 
gegen die KPD

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 48 Ie Regierung Merseburg, Polizeiregistratur, Nr. 1166, Bl. 1.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-01/quelle-01b/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-01/quelle-01b/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=617993
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Neues Deutschland vom 21. Juli 1949, Ausgabe 168, S. 2. Digitalisierte Zeitung auf dem Zefys-Portal,  Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer 
Kulturbesitz: https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fcontent.staatsbibliothek-berlin.de%2Fze-
fys%2FSNP2532889X-19490721-0-0-0-0.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=2&cHash=6a4e2e6944ddf9c636d26bb243cba45e

Dieser Artikel aus der SED-Tageszeitung „Neues Deutschland“ berichtete über den Prozessbeginn am Land-
gericht in Halle nach Kriegsende.

Q 1c:   Bericht aus der SED-Tageszeitung „Neues Deutschland“ vom 21. Juli 1949  
über den Prozessbeginn in der Nachkriegsjustiz

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-01/quelle-01c/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-01/quelle-01c/
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Nach den Wahlen im März 1933 legte Hitler das  
„Ermächtigungsgesetz“ vor, welches vom Parla-
ment mit einer Zweidrittelmehrheit befürwortet wurde. 
Es ermöglichte die Ausschaltung des Reichstages 
und seiner Kontrollorgane sowie die Errichtung eines 
Einparteienstaates (Q 2c). Dieser Prozess der Zerstö-
rung der Demokratie und Errichtung einer Diktatur, 
der mit der Ausschaltung politischer Gegner aus dem 
politischen und gesellschaftlichen Leben einherging, 
lässt sich am Beispiel des Magdeburger Oberbürger-
meisters Ernst Reuter und seines Stellvertreters Dr. 
Herbert Goldschmidt nachvollziehen(Q 2d bis Q 2g). 

Ernst Reuter: Der Magdeburger 
Oberbürgermeister und der Provinziallandtag 

Der Sozialdemokrat (SPD) Reuter wurde 1931 von der 
Magdeburger Stadtverordnetenversammlung in sein 
Amt gewählt. 

Die Magdeburger SPD stellte ihn 1932 als Kandida-
ten für den Reichstag auf, dem er fortan angehör-

te. Seinen Sitz konnte er in den Reichstagswahlen 
vom 5. März 1933 behaupten und bekam zusätzlich 
einen Sitz im Provinziallandtag der Provinz Sachsen. 
Er lehnte das von Hitler vorgeschlagene „Ermächti-
gungsgesetz“ ab. Am 11. März stürmten SA-Mitglieder 
das Magdeburger Rathaus und versuchten Reuter in 
„Schutzhaft“ zu nehmen. Dies wurde durch das Ein-
greifen eines Polizeimajors unterbunden, der ihn in 
das Magdeburger Polizeipräsidium brachte. 

Als der Provinziallandtag am 30. Mai 1933 erstmals 
nach den Märzwahlen in Merseburg zusammenkam, 
waren die Spannungen zwischen den Parteien groß. 
Rechtsnationale Parteien nahmen erstmals die Mehr-
heit im Landtag ein (Q 2a bis Q 2b). NSDAP-Abge-
ordnete schlugen bei der ersten Sitzung des Land-
tags SPD-Abgeordnete zusammen, darunter auch 
Ernst Reuter. 

Ernst Reuter in „Schutzhaft“ im KZ Lichtenburg 

Aufgrund des „Gesetzes zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums“ wurde Reuter im Sommer 1933 
als Oberbürgermeister entlassen. In den Monaten 
Juni und Juli inhaftierte ihn die Gestapo mehrmals 
aufgrund vermeintlicher „staatsfeindlicher Tätigkei-
ten“ als SPD- und zuvor als KPD-Funktionär, darunter 
auch im Konzentrationslager Lichtenburg. Hohe Wür-
denträger aus dem In- und Ausland setzten sich für 
seine Entlassung ein, darunter auch der Bischof von 
Meißen Petrus Legge. Nachdem Reuter im Januar 
1934 entlassen worden war, erholte er sich in einem 
Heim der religiösen Gemeinschaft der Quäker, die 
ursprünglich aus Großbritannien stammte. Sie boten 
vielerorts politisch Verfolgten eine Zuflucht in ihren 
Erholungseinrichtungen und leisteten damit Formen 
des Widerstandes gegen das NS-Regime. 

Flucht nach Großbritannien und in die Türkei 

Nachdem Reuter erneut im Juni 1934 im KZ Lichten-
burg inhaftiert wurde, ermöglichten diese Kontakte 
ihm eine erneute Haftentlassung. Der britische Poli-

Ernst Reuter (1931), Stadtarchiv Magdeburg, Fotobestand Hochbau-
amt, Nr. 8245.

Entmachtung der Opposition

 kurz für „Gesetz zur 
Behebung der Not von Volk und Reich“. Dieses Gesetz gab 
Hitler als Reichskanzler die Vollmacht („Ermächtigung“), Ge-
setze ohne eine Zustimmung von Reichstag und Reichsrat 
und ohne Gegenzeichnung des Reichspräsidenten zu erlas-
sen. Das Gesetz sollte die Verfassung ändern und Hitler mit 
umfassenden Befugnissen ausstatten. Für seine Verabschie-
dung wurde eine 2/3-Mehrheit des Reichstags benötigt. Es 
wurde am 24. März 1933 vom Reichstag beschlossen, nach-
dem bereits viele Oppositionelle aus ihren Ämtern gedrängt 
worden waren.

„Ermächtigungsgesetz“

„Schutzhaft“
Die „Schutzhaft“ war eine polizei-

lich (v. a. durch die Gestapo) angeordnete und zeitlich unbe-
grenzte Inhaftierung ohne vorheriges Gerichtsverfahren, Urteil 
und Rechtsschutz des zu Inhaftierenden. Es handelt sich um 
einen politisch motivierten Freiheitsentzug, legitimiert durch 
den ausgerufenen „Notstand“ in der Gesellschaft. Sie wurde 
in Gefängnissen, „Schutzhaftlagern“ oder Konzentrationsla-
gern vollzogen. Sie diente der Gestapo zur Inhaftierung von 
als „staatsgefährdend“ bezeichneten Personen, darunter viele 
Oppositionelle und Regimekritikerinnen und -kritiker.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-02/thema-02/
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tiker Noel Noel-Buxton trat für seine Entlassung ein. 
Darüber hinaus half ihm dieses Netzwerk, im Januar 
1935 zunächst nach Großbritannien und im Mai in die 
Türkei auszuwandern. Dort war er in engem Kontakt 
mit der „Notgemeinschaft Deutscher Wissenschaft-
ler im Ausland“, arbeitete von 1935 bis 1939 im tür-
kischen Wirtschaftsministerium und danach im Ver-
kehrsministerium. Ab 1939/41 war er Professor für 
Kommunalwissenschaft in Ankara und beschäftigte 
sich mit dem Aufbau von Städten.

Amtsnachfolger von der NSDAP:  
Dr. Fritz Markmann 

Nachfolger des sozialdemokratischen Oberbürger-
meisters Reuter wurde Dr. Fritz Markmann (Q 2h bis 
Q 2i). Er war Rechtsanwalt und seit dem 1. Oktober 
1931 Mitglied der NSDAP. Innerhalb der NSDAP war 
er Leiter des Amtes für den ständischen Aufbau bei 
der Kreisleitung in Magdeburg und galt innerhalb 
der Partei als „politisch zuverlässig“. Am 22. März 
1933 bestätigte das Preußische Reichsministerium 
des Inneren Markmann als kommissarischen, also 
vertretungsweise amtierenden, Oberbürgermeister 
in Magdeburg. Im Sommer 1933 wählte die neuge-
bildete Stadtverordnetensammlung ihn zum Oberbür-
germeister (Q 2i). Die Stadtverordnetenversammlung 
war das oberste Entscheidungs- und Beschlussorgan 
auf kommunaler Ebene. Nachdem Oppositionelle aus 

ihren Ämtern gedrängt worden waren, bestand sie vor 
allem aus Mitgliedern rechtsnationaler Parteien wie 
der NSDAP und der Kampffront Schwarz-Weiß-Rot 
(Koalition der DNVP mit Stahlhelm und Landbund). 
Der neue Oberbürgermeister betrieb eine konsequent 
nationalsozialistische Kommunalpolitik.

Der jüdische Bürgermeister von Magdeburg  
Dr. Herbert Goldschmidt 

Auch das Amt des Bürgermeisters wurde in ähnlicher 
Weise mit Anhängern des Nationalsozialismus neu be-
setzt, nachdem der jüdische Rechtsanwalt Dr. Herbert 
Goldschmidt (DDP) aus seinem Amt verdrängt wor-
den war. Er wurde ebenfalls aufgrund des „Gesetzes 
zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ aus 
dem Bürgermeisteramt entlassen. Als SA-Mitglieder 
am 11. März 1933 das Magdeburger Rathaus stürm-
ten, zwangen sie ihn, in einer öffentlichen Demüti-
gung die Hakenkreuzfahne mit dem Hitler-Gruß zu 
ehren. Die SA hisste außerdem eine Fahne auf dem 
Balkon des Rathauses als Symbol für die Übernahme 
der städtischen Macht durch die NSDAP. 

Herbert Goldschmidt, Stadtarchiv Magdeburg, Fotobestand Hoch-
bauamt, Nr. 8247.

Wahlzettel 
mit einer Stimme für Ernst Reuter zum Oberbürgermeister, LASA, C 
28 Ie I Regierung Magdeburg. Kommunalregistratur - Städte, Nr. 1451.
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 90 Sächsischer Provinziallandtag, Nr. 689 Bd. 2, Bl. 180.

Der Provinziallandtag war die parlamentarische Vertretung in der preußischen Provinz Sachsen. Er setzte sich 
aus Abgeordneten der Wahlkreise zusammen, die von ihren Parteien aufgestellt und von den Bürgerinnen und 
Bürgern gewählt wurden. Der Provinziallandtag wählte wiederum den Landeshauptmann, der die Landesdirek-
tion mit ihren untergeordneten Verwaltungsbehörden leitete. Der Provinzialausschuss als Verwaltungsorgan war 
zur Fassung von Beschlüssen zwischen den Landtagen berechtigt.

Während des Nationalsozialismus wurde die provinzielle Selbstverwaltung faktisch aufgehoben. Im Juli 1933 
übernahm der Provinzialausschuss alle Befugnisse des Provinziallandtags. Im Dezember des gleichen Jahres 
wurden dem Oberpräsidenten die Aufgaben des Provinzialausschusses und der Provinzialkommissionen über-
tragen.

Q 2a:   Verzeichnis der Provinzialausschussmitglieder im Landtag nach der Wahl durch 
die 1. Vollversammlung am 10. April 1933

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-02/quelle-02a/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-02/quelle-02a/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=5953
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 90 Sächsischer Provinziallandtag, Nr. 689 Bd. 2, Bl. 145.

In der ersten Sitzung des sächsischen Provinziallandtags versuchte die Fraktion der NSDAP mittels Anträgen 
die Machtübernahme auf regionaler Ebene weiter auszubauen.  Das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufs-
beamtentums“ nutzten sie, um politische Gegner aus ihren Ämtern zu drängen. Zudem wurde der Föderalismus 
immer mehr zugunsten eines zentral gelenkten Einparteienstaats aufgehoben.

Q 2b:   Antrag 1 und 2 der NSDAP im sächsischen Provinziallandtag vom  
10. April 1933

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 90 Sächsischer Provinziallandtag, Nr. 689 Bd. 2, Bl. 221.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-02/quelle-02b/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-02/quelle-02b/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=5953
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Mit dieser Rede setzte sich der vorläufige Landeshauptmann Kurt Otto (NSDAP) für die Umsetzung des „Er-
mächtigungsgesetzes“ auf Ebene des Provinziallandtags ein. Der Landeshauptmann war ein ausführendes 
Verwaltungsamt und wurde ursprünglich vom Provinziallandtag gewählt.

Mit dem am 24. März 1933 vom Deutschen Reichstag beschlossen „Ermächtigungsgesetz“ wurde die gesetzge-
bende Gewalt (Legislative) auf den Reichskanzler Adolf Hitler übertragen. In der Folge wurde auch die provinziel-
le Selbstverwaltung faktisch aufgehoben. Hierfür übertrug man im Juli 1933 zunächst dem Provinzialausschuss 
alle Befugnisse des Provinziallandtags. Im Dezember des gleichen Jahres wurden dem Oberpräsidenten die 
Aufgaben des Provinzialausschusses und der Provinzialkommissionen übertragen. 

Q 2c:   Auszug aus einer Rede des vorläufigen Landeshauptmanns Kurt Otto (NSDAP) 
zur Verabschiedung des „Ermächtigungsgesetzes“ vom 30. Mai 1933

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 20 I Oberpräsident Magdeburg. Allgemeine Abteilung, Ib Nr. 4862, Bl. 413.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-02/quelle-02c/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-02/quelle-02c/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=85267
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Entmachtung der Opposition

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 20 I Oberpräsident Magdeburg. 
Allgemeine Abteilung, Ib Nr. 4862, Bl. 415.

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, LASA, C 20 I Oberpräsident 
Magdeburg. Allgemeine Abteilung, Ib Nr. 4862, Bl. 414.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-02/quelle-02c/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=85267
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 20 I Oberpräsident Magdeburg. 
Allgemeine Abteilung, Ib Nr. 4862, Bl. 416.

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 20 I Oberpräsident Magdeburg. 
Allgemeine Abteilung, Ib Nr. 4862, Bl. 415.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-02/quelle-02c/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=85267
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Entmachtung der Opposition

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 20 I Oberpräsident Magdeburg. 
Allgemeine Abteilung, Ib Nr. 4862, Bl. 416.

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 20 I Oberpräsident Magdeburg. 
Allgemeine Abteilung, Ib Nr. 4862, Bl. 433.[…]

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-02/quelle-02c/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=85267
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 20 I Oberpräsident Magdeburg. 
Allgemeine Abteilung, Ib Nr. 4862, Bl. 433.

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 20 I Oberpräsident Magdeburg. 
Allgemeine Abteilung, Ib Nr. 4862, Bl. 434.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-02/quelle-02c/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=85267
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 28, Ie I Regierung Magdeburg. Kommunalregistratur - Städte, Nr. 1451, Bl. 281.

Schreiben des Regierungspräsidenten in Magdeburg an den Magistrat der Stadt über die Beurlaubung des 
Magdeburger Oberbürgermeisters Ernst Reuter (SPD). Die Provinz Sachsen bestand aus drei Regierungsbezir-
ken (Magdeburg, Merseburg und Erfurt) mit jeweils einem Regierungspräsidenten. Die Regierungspräsidenten 
unterstanden dem Oberpräsidenten. Dieser war der oberste Verwaltungsbeamte in der preußischen Provinz 
Sachsen. Die Beurlaubung des Magdeburger Oberbürgermeisters Ernst Reuter wurde vom Preußischen Minister 
des Inneren angeordnet und vom Magdeburger Regierungspräsidenten ausgeführt und an den Magistrat der 
Stadt Magdeburg weitergeleitet. Das Schreiben ist im Landesarchiv als Entwurf überliefert.  

Q 2d:   Beurlaubung von Ernst Reuter (SPD) vom 15. März 1933

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-02/quelle-02d/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-02/quelle-02d/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=229603
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 28, Ie I Regierung Magdeburg. Kommunalregistratur - Städte, Nr. 1451, Bl. 286.

Der Zeitungsartikel aus dem Neuen Magdeburger Tageblatt berichtet, dass Ernst Reuter von der Gestapo in 
„Schutzhaft“ genommen wurde. Seine Tätigkeit als sowjetischer Volkskommissar in den Wolga-Gebieten wird 
als Begründung für die Inhaftierung angeführt. Der Artikel deutet die „Schutzhaft“ nicht als gewaltsame KZ-In-
haftierung, sondern beschönigt sie als vermeintliche „Schutzmaßnahme“ gegenüber dem Inhaftierten.

Q 2e:   Zeitungsartikel aus dem Neuen Magdeburger Tageblatt vom 10. Juni 1933 zur 
„Schutzhaft“ von Ernst Reuter

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-02/quelle-02e/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-02/quelle-02e/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=229603
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 28, Ie I Regierung Magdeburg. Kommunalregistratur - Städte, Nr. 1451, Bl. 322.

Mit diesem Schreiben stimmte der Magistrat der Stadt Magdeburg der Dienstentlassung Ernst Reuters zu und 
rechtfertigte dessen Entlassung. Diese Gründe entsprachen der nationalsozialistischen Ideologie und Weltan-
schauung. 

Q 2f:   Antrag auf Dienstentlassung Ernst Reuters vom 22. Juni 1933

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-02/quelle-02f/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-02/quelle-02f/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=229603
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 28, Ie I Regierung Magdeburg. 
Kommunalregistratur - Städte, Nr. 1451, Bl. 322 (RS).

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 28, Ie I Regierung Magdeburg. 
Kommunalregistratur - Städte, Nr. 1451, Bl. 323.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-02/quelle-02f/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=229603
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Entmachtung der Opposition

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 28, Ie I Regierung Magdeburg. 
Kommunalregistratur - Städte, Nr. 1451, Bl. 323 (RS).

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 28, Ie I Regierung Magdeburg. 
Kommunalregistratur - Städte, Nr.1451, Bl. 324 (RS).

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 28, Ie I Regierung Magdeburg. 
Kommunalregistratur - Städte, Nr. 1451, Bl. 324.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-02/quelle-02f/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=229603
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 28, Ie I Regierung Magdeburg. Kommunalregistratur - Städte, Nr. 1451, Bl. 326.

Mit diesem Schreiben bestätigte die Gauleitung der NSDAP im Gau Magdeburg-Anhalt die Dienstentlassung 
Ernst Reuters und betonte dessen vermeintlich kommunistisches bzw. sozialdemokratisches Engagement, 
welches als „staatsgefährdend“ gedeutet wurde. Gau bezeichnete ein bestimmtes geografisches Herrschafts-
gebiet der NSDAP. Entsprechend dem „Führerprinzip“ waren die Gauleiter für dieses Gebiet verantwortlich. In 
anderen Regionen wurden die Ämter des Gauleiters und des Oberpräsidenten (oberster Verwaltungsbeamte 
einer Provinz) verbunden. In der Provinz Sachsen war dies nicht der Fall. Hier wurden die zwei Ämter von zwei 
verschiedenen Personen besetzt. Der Regierungspräsident war der Leiter der Regierung der mittleren Verwal-
tungsebene im Regierungsbezirk Magdeburg in der preußischen Provinz Sachsen. 

Q 2g:   Bestätigung der Dienstentlassung Ernst Reuters (SPD) durch die Gauleitung 
vom 11. Juli 1933

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-02/quelle-02g/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-02/quelle-02g/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=229603
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 28, Ie I Regierung Magdeburg. Kommunalregistratur - Städte, Nr. 1452, Bl. 8.

Mit diesem Schreiben bestimmte der Reichskommissar Hermann Göring (NSDAP), Preußischer Minister des 
Inneren, Dr. Fritz Markmann (NSDAP) als vorrübergehenden Oberbürgermeister. Unterzeichnet wurde es von 
seinem Vertreter.

Q 2h:   Einstellung von Dr. Fritz Markmann (NSDAP) als vorübergehender Magdeburger 
Oberbürgermeister vom 22. März 1933

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-02/quelle-02h/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-02/quelle-02h/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=229610
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 28, Ie I Regierung Magdeburg. Kommunalregistratur - Städte, Nr. 1452, Bl. 13.

Von der neugewählten Magdeburger Stadtverordnetenversammlung wurde Dr. Fritz Markmann (NSDAP) zum 
Oberbürgermeister gewählt. Die Versammlung bestand zu dem Zeitpunkt größtenteils aus rechtsnationalen 
Parteien, da oppositionelle Mitglieder aus ihren Ämtern gedrängt wurden. Mit diesem Schreiben bestätigt die 
Stadtverordnetenversammlung dem Regierungspräsidenten die Amtsübertragung an Dr. Fritz Markmann. Re-
gierungspräsident war der Leiter der Regierung der mittleren Verwaltungsebene in den Regierungsbezirken. 
Die Provinz Sachsen bestand aus drei Regierungsbezirken: Magdeburg, Merseburg und Erfurt. Die Regierungs-
präsidenten unterstanden dem Oberpräsidenten. Dies war der oberste Verwaltungsbeamte in der preußischen 
Provinz Sachsen.

Q 2i:   Amtseinweisung von Dr. Fritz Markmann (NSDAP) als neuer Magdeburger  
Oberbürgermeister vom 15. August 1933

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-02/quelle-02i/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-02/quelle-02i/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=229610
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Die sogenannte „Reichstagsbrandverordnung“ be-
schränkte die persönlichen Freiheitsrechte, wie das 
Recht der freien Meinungsäußerung und die Ver-
sammlungsfreiheit sowie das Vereins- und Versamm-
lungsrecht und die Pressefreiheit. Die Weimarer Ver-
fassung wurde so faktisch außer Kraft gesetzt. Jene 
Menschen, die zu Gegnern der Regierung erklärt wur-
den, mussten Repressionen über sich ergehen las-
sen. Dazu gehörten Hausdurchsuchungen durch SA 
und Polizei und die Beschlagnahmung von Eigentum 
und Gegenständen, die für oppositionelle Aktivitäten 
nutzbar gewesen wären. Mit dieser Verordnung wurde 
außerdem die Grundlage geschaffen, um Gegner vor 
der nächsten Wahl zu inhaftieren.

Ausrichtung des gesellschaftlichen Lebens auf 
den Nationalsozialismus 

Nach der Machtübernahme folgte eine Phase der 
„Gleichschaltung“ (Q 3) Dies war ein Prozess der 
Vereinheitlichung des gesamten gesellschaftlichen 
und politischen Lebens nach den Prinzipien der natio-
nalsozialistischen Ideologie, wie dem „Führerprinzip“, 
der „Rassenideologie“ sowie der Idee der „Volksge-

meinschaft“. Dabei wurden Jüdinnen und Juden, 
aber auch Sinti und Roma und andere Gruppen dis-
kriminiert, aus der Gesellschaft ausgeschlossen und 
von Anhängern des NS-Regimes verfolgt. Durch das 
„Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamten-
tums“ vom 7. April 1933 wurde beispielsweise der öf-
fentliche Dienst „gleichgeschaltet“ und oppositionelle 
Beamte aus der KPD und SPD sowie Jüdinnen und 
Juden ihrer Ämter enthoben. Die KPD wurde durch 
die Beschlagnahmungen, die meist zur wirtschaftli-
chen Handlungsunfähigkeit führte, sowie durch Ver-
haftungswellen und Einweisungen in „Schutzhaft-
lager“ und frühe Konzentrationslager „zerschlagen“. 
Am 22. Juni 1933 erklärte Reichinnenminister Wil-
helm Frick die SPD zur „volks- und staatsfeindlichen 
Organisation“, woraufhin einige ihrer Anhängerinnen 
und Anhänger ins Exil flohen. Im Juli des Jahres folgte 
ein Gesetz, das die Neubildung von politischen Par-
teien verbot und die NSDAP zur einzigen politischen 
Partei im Deutschen Reich erhob. 

Wenn Bürgerinnen und Bürger sich politisch oder ge-
sellschaftlich organisieren wollten, war dies nunmehr 
vor allem in der NSDAP und ihren Untergliederungen 
und nahestehenden Organisationen möglich. Die 
Hitler-Jugend wurde zur einzig anerkannten Jugend-
organisation erklärt, als Gewerkschaftsersatz sollten 
sich die Deutsche Arbeitsfront (DAF) und die Natio-
nalsozialistische Betriebszellenorganisation (NSBO) 
für die Rechte von Arbeiterinnen und Arbeitern ein-
setzen, Lehrinnen und Lehrer organisierten sich im 
NS-Lehrerbund und Studierende im NS-Deutschen 
Studentenbund. Auch die Kirchen sollten gemäß der 
NS-Weltanschauung ausgerichtet sein. So entwickelte 
sich mit den Deutschen Christen eine christliche Or-
ganisation im Einklang mit dem Nationalsozialismus.

Machtübernahme und „Gleichschaltung“:  
Unterdrückung oppositioneller Vereine und Verbände

Machtübernahme
Mit der Ernennung Adolf 

Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 erfolgte ein 
schrittweiser Abbau der demokratischen Grundrechte. Dabei 
beriefen sich die Nationalsozialisten v. a. auf die sogenannte 
„Reichstagsbrandverordnung“ („Verordnung des Reichsprä-
sidenten zum Schutz von Volk und Staat“ vom 28. Februar 
1933), welche unter Berufung auf Artikel 48 (Notstand) der 
Weimarer Reichsverfassung erlassen wurde, und das „Er-
mächtigungsgesetz“ („Gesetz zur Behebung der Not von Volk 
und Reich“) vom 24. März 1933, welches dem Reichskanzler 
Adolf Hitler zentrale Befugnisse einräumte. Der Begriff „Macht-
ergreifung“ ist ein von den Nationalsozialisten geprägter Be-
griff. Er wurde bereits seit der Gründung der NSDAP 1920 für 
ihre Bestrebungen genutzt, mehr Zugriff auf Machtbefugnisse 
zu erhalten. Auch außerhalb der NSDAP wurde er genutzt, z. 
B. 1923 von der Münchener Polizei im Zuge des Hitler-Put-
sches. Auch der Begriff „Machtübernahme“ wurde bereits von
den Nationalsozialisten genutzt, betont jedoch weniger das
Kämpferische. Ein alternativer Begriff zur „Machtübernahme“
oder „Machtergreifung“ ist „Machteroberung“, der den illegiti-
men Charakter des Prozesses stärker hervorhebt. Der Begriff
„Machtübertragung“ hingegen verdeutlicht, dass Hitler und die 
NSDAP die Macht mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanz-
ler am 30. Januar 1933 legitim übertragen bekamen. Welcher
Begriff der angemessenste ist, ist noch immer Gegenstand
aktueller Debatten über dieses historische Ereignis.

„Volksgemeinschaft“
Ein ideologisch auf - 

geladener Begriff, den es bereits im Kaiserreich und in der 
Weimarer Republik gab, der aber im NS-Regime eine zentrale 
gesellschaftspolitische Rolle spielte. Der Begriff „Volksgemein-
schaft“ wurde in drei verschiedenen Deutungen im National-
sozialismus verwendet. Zum einen als „rassisch“ bestimmte 
„Blutsgemeinschaft“ und Gesellschaftsideal der NS-Diktatur. 
Menschen, die nicht dieser Idee einer „Blutsgemeinschaft“ 
entsprachen, wurden mit Verweis auf die „Rassenreinheit“ 
und „Erbgesundheit“ ausgegrenzt, verfolgt und ermordet. Eine 
zweite Bedeutungsebene des Begriffs im NS findet sich in der 
Idee, eine klassenlose Sozialgemeinschaft zu entwickeln. Drit-
tens bezeichnete es einen neuen juristischen Leitgedanken. 
Demnach war Recht, was dem Volk nütze.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/thema-03/
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Der Bund Königin Luise aus Halle 

Die Folgen der „Gleichschaltung“ konnten auch 
Organisationen treffen, die eine ähnliche ideelle und 
politische Ausrichtung wie die Organisationen und 
Gliederungen der NSDAP hatten. Dies zeigt sich bei-
spielsweise am Bund Königin Luise. Dieser war ein 
rechtskonservativer und antisemitischer Frauenver-
band, der 1923 in Halle (Saale) gegründet wurde. Da 
die NS-Frauenschaft ähnliche Ziele verfolgte, gerie-
ten die beiden Frauenverbände in einen Interessen-
konflikt. Aufgrund dieser Streitigkeiten löste sich der 
Bund Königin Luise im Frühjahr 1934 selbst auf.

„Gleichschaltung“
Im März erließen Hitler 

als Reichskanzler und der Reichsminister des Inneren Wilhelm 
Frick zwei Gesetze zur „Gleichschaltung“ der Länder mit dem 
Reich. Sie wurden durch das „Ermächtigungsgesetz“ dazu 
befähigt und schalteten damit auf Länderebene alle Minister, 
Abgeordneten und höheren Staatsbeamten aus, die nicht der 
NSDAP oder DNVP angehörten. Diese Gesetze dienten der 
Aufhebung des Föderalismus sowie der Zentralisierung und 
Neugestaltung der Staatsmacht nach dem „Führerprinzip“. 
Der Begriff wurde im Anschluss ausgeweitet und nicht nur 
auf diese zwei Gesetze vom Frühjahr 1933 angewandt. Er 
bezeichnet auch die Maßnahmen und Prozesse, durch die 
Organisationen, Vereine, und Institutionen dazu gedrängt 
wurden, sich der NS-Ideologie und ihrem Geltungsanspruch 
anzupassen. Dies geschah zum einen durch die Verfolgung 
und Unterdrückung von oppositionellen Verbänden und zum 
anderen durch die Eingliederung von Vereinen in NSDAP-nahe 
Organisationen.

Tagung des Bunds Königin Luise in Potsdam (1932), BArch, Bild 183-2003-1014-500, CC-BY-SA 3.0, (Foto: Walter Eichgrün).
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gardelegen A, Nr. 151, Bl. 19.

Diese Verfügung bildete die Grundlage zur Enteignung von oppositionellen Organisationen. Mit der Enteignung 
erfolgte in der Regel zugleich das Verbot zur Betätigung nebst Auflösungsanweisung. Dies führte schließlich in 
vielen Fällen dazu, dass diese Gruppierungen nicht länger fortbestehen konnten, da ihnen jegliche Handlungs-
möglichkeiten genommen wurden. 

Q 3a:   Verfügung des Preußischen Ministers des Inneren vom 27. Mai 1933 über die 
Beschlagnahmung von Gegenständen und Vermögen von Vereinen

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03a/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03a/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298969
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gardelegen A, Nr. 151, Bl. 96.

Der folgende Schriftverkehr dokumentiert, dass Beschlagnahmungen nicht nur durch die Polizei , sondern auch 
eigenmächtig durch andere Organisationen wie der NS-Frauenschaft vorgenommen wurden. Der Bund Köni-
gin-Luise war ein rechtskonservativer und antisemitischer Frauenverband, der 1923 in Halle (Saale) gegründet 
wurde. Da die NS-Frauenschaft ähnliche Ziele verfolgte, gerieten diese beiden Frauenverbände in einen Inter-
essenskonflikt. 

In Folge der Beschlagnahmungen kam es zu Streitigkeiten über die Verantwortlichkeiten bei der Umsetzung 
dieser Verfügung. Der Bund Königin Luise im Gau Altmark richtete diese Beschwerde über die unrechtmäßige 
Beschlagnahmung in Kreis Gardelegen an den Landrat des Kreises Gardelegen. Aufgrund dieser Streitigkeiten 
zwischen dem Bund Königin Luise und der NS-Frauenschaft löste sich der Bund im Frühjahr 1934 schließlich 
selbst auf.

Q 3b:   Beschwerde des Bundes Königin Luise vom 22. August 1933 über die Be-
schlagnahmung durch die NS-Frauenschaft

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03b/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03b/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298969
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Q 3c:   Schnellbrief des Regierungspräsidenten im Regierungsbezirk Magdeburg vom 
23. August 1933 über die unzulässige Beschlagnahmung beim Bund Königin
Luise

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gardelegen A, Nr. 151, Bl. 97.

Das preußische Innenministerium in Berlin richtete einen Funkspruch an den Regierungspräsidenten in Mag-
deburg und veranlasste eine sofortige Rückgängigmachung und Unterbindung der Beschlagnahmungen beim 
Bund Königin Luise im Kreis Gardelegen. Als Schnellbrief ließ dieser die Anordnung dann an die ihm unter-
geordneten Polizeistellen und Landräte zukommen. Der Regierungspräsident war der Leiter der Regierung der 
mittleren Verwaltungsebene in den Regierungsbezirken. Die Provinz Sachsen bestand aus drei Regierungs-
bezirken: Magdeburg, Merseburg und Erfurt. Die Regierungspräsidenten unterstanden dem Oberpräsidenten. 
Dies war der oberste Verwaltungsbeamte in der preußischen Provinz Sachsen.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03c/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03c/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298969
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gardelegen A, Nr. 151, Bl. 272.

Diese Liste dokumentiert die von der Ortspolizei in Walbeck beschlagnahmten Sportgeräte. Rechtsgrundlage 
war § 1 der „Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat“ (sogenannte „Reichstags-
brandverordnung“) vom 28. Februar 1933.

Q 3d:   Nachweis über Beschlagnahmung von Sportgegenständen des Arbeiter- 
Turnvereins „Eiche“ in Walbeck von 1933

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03d/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03d/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298969
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gardelegen A, Nr. 151, Bl. 463-464.

Diese Liste dokumentiert einzelne beschlagnahmte Gegenstände. Rechtsgrundlage war § 1 der „Verordnung 
des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat“ (sogenannte „Reichstagsbrandverordnung“) vom  
28. Februar 1933.

Q 3e:   Nachweis über beschlagnahmte Gegenstände der Ortspolizeibehörden 
Weferlingen und Gardelegen von 1933

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03e/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03e/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298969
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gardelegen A, Nr. 154, Bl. 287.

Mit diesem Rundschreiben informierte die Staatspolizeistelle Magdeburg am 24. Juli 1934 ihre nachgeordne-
ten Dienststellen über den Erlass des Reichssportführers vom 26. Juni 1934 zur „Ausübung von behördlichen 
Druck zur Eingliederung wilder Sportvereine“. Diese Abschrift des Schreibens des Reichssportführers an den 
Reichsminister des Inneren ging am 28. Juli 1934 beim Landrat in Gardelegen laut Eingangsstempel ein. Der 
handschriftliche Vermerk verweist darauf, dass dieses Rundschreiben erneut als Abschrift vom Landrat in Gar-
delegen an die Ortspolizeibehörden zur Kenntnis gesandt wurde, die dem Landratsamt in Gardelegen unter-
stellt waren.

Q 3f:   Rundschreiben der Staatspolizeistelle Magdeburg „zur Eingliederung wilder 
Sportvereine“ vom 24. Juli 1934

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03f/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03f/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298972
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gardelegen A, Nr. 161, Bl. 304.

Mit diesem Schreiben wies die Staatspolizeistelle Magdeburg den Landrat von Gardelegen vom 11. November 
1935 an, über die in seinem Bezirk aktiven Radfahrverbände Bericht zu erstatten. Das Schreiben zielte auf eine 
Kontrolle des Vereinslebens und eine Unterdrückung von Organisationen, die dem NS-Staat entgegenstanden. 
Da als Partei nur noch die NSDAP existierte, nutzten Anhängerinnen und Anhänger der KPD oder SPD bei-
spielsweise den Deckmantel von Vereinen, um sich zu organisieren.

Q 3g:   Anweisung der Staatspolizeistelle Magdeburg an den Landrat von Gardelegen 
vom 11. November 1935 über das Verbot von Radfahrverbänden

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03g/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03g/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298979
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gardelegen A, Nr. 161, Bl. 311.

Der Landrat von Gardelegen wies infolge der Anweisung der Staatspolizeistelle Magdeburg vom 11. November 
1935 (Q 3g) die ihm untergeordneten Ortspolizeibehörden an, Bericht über die dortigen Radsportverbände zu 
erstatten. Aus den Berichten sollte hervorgehen, ob sie im Zuge der „Gleichschaltung“ dem regimetreuen Deut-
schen Radfahrer-Verband eingegliedert worden seien oder ob sie als „wilde Verbände“ bestünden. Besonderes 
Augenmerk wurde darauf gelegt, ob sich Gegner des NS-Regimes in solchen Verbänden organisierten.

Q 3h:   Bericht der Ortspolizei in Jävenitz über die Aktivitäten der dortigen 
Radfahrverbände vom 20. Dezember 1935

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03h/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03h/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298979
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gardelegen A, Nr. 161, Bl. 319.

Der Landrat von Gardelegen wies infolge der Anweisung der Staatspolizeistelle Magdeburg vom 11. November 
1935 (Q 3g) die ihm untergeordneten Ortspolizeibehörden an, Bericht über die dortigen Radsportverbände zu 
erstatten. Aus den Berichten sollte hervorgehen, ob sie im Zuge der „Gleichschaltung“ dem regimetreuen Deut-
schen Radfahrverband eingegliedert worden seien oder ob sie als „wilde Verbände“ bestünden. Besonderes 
Augenmerk wurde darauf gelegt, ob sich Gegner des NS-Regimes in solchen Verbänden organisierten. Infol-
gedessen übte die Ortspolizeibehörde in Breitenrode gegen den Radfahrer-Verein „Freie Bahn-Wassensdorf“ 
Kontrolle und Druck aus, obwohl dieser dem NS-nahen Deutschen Radfahrer-Verband eingegliedert worden 
war. Letzterer richtete sich mit dieser Beschwerde an die Ortspolizeibehörde in Breitenrode.

Q 3i:   Beschwerde des Deutschen Radfahrer-Verbandes in Magdeburg vom  
11. Dezember 1935 gegen das Vorgehen der Ortspolizeibehörde in Breitenrode
gegen den Radfahrer-Verein „Freie Bahn-Wassensdorf“

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03i/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03i/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298979
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gardelegen A, Nr. 161, Bl. 569.

Dieser Bericht wurde von einem Polizeihauptwachtmeister der Gestapo aufgrund einer anonymen Anzeige 
gegen den Orchesterverein verfasst. Er zeigt die Kontroll- und Verfolgungsmaßnahmen der Gestapo. Der Or-
chesterverein wurde beschuldigt, „antinationale Bestrebungen“ zu verfolgen.

Q 3j:   Anzeige gegen den Orchesterverein in Gardelegen bei der Gestapo vom 8. April 
1936 wegen „vermutlicher antinationaler Bestrebungen“

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03j/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03j/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298979
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gardelegen A, Nr. 161, Bl. 569 (RS).

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03j/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298979
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gardelegen A, Nr. 161, Bl. 570.

Dieses Vernehmungsprotokoll beschreibt die durch den Gestapo-Beamten gefilterten Aussagen eines ehema-
ligen Mitglieds des Orchestervereins in Bezug auf die Anschuldigungen über „antinationale Bestrebungen“ im 
Orchesterverein. 

Q 3k:   Protokoll der Vernehmung des Vorsitzenden des Orchestervereins in 
Gardelegen durch die Gestapo vom 8. April 1936 wegen „vermutlicher 
antinationaler Bestrebungen“

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03k/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03k/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298979
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gardelegen A, Nr. 161, Bl. 570 (RS).

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03k/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298979
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gardelegen A, Nr. 161, Bl. 573.

Dieses Vernehmungsprotokoll beschreibt die durch den Gestapo-Beamten gefilterten Aussagen des Vereins-
leiters in Bezug auf die Anschuldigungen über „antinationale Bestrebungen“ im Orchestervereins. 

Q 3l:   Protokoll der Vernehmung eines Zeugen durch die Gestapo am 8. Juni 1936 
wegen „vermutlicher antinationaler Bestrebungen“ des Orchestervereins in 
Gardelegen 

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03l/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03l/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298979
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gardelegen A, Nr. 161, Bl. 573 (RS).

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03l/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298979
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gardelegen A, Nr. 161, Bl. 574.

Q 3m:  Auszug aus der Mitgliederliste des Orchestervereins Gardelegen von 1936

Dieser Auszug aus der Mitgliederliste des Orchestervereins Gardelegen dokumentiert vor allem Vereinsmitglie-
der, die Anhänger von oppositionell eingestuften oder verbotenen Parteien waren.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03m/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-03/quelle-03m/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298979
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Verbrechen des nationalsozialistischen Staates fan-
den oft in aller Öffentlichkeit statt. Dazu gehörten die 
Deportationen von Jüdinnen und Juden, von Sinti 
und Roma ab 1938 sowie die Übergriffe von SA- und 
NSDAP-Mitgliedern in der Nacht vom 9. auf den 10. 
November 1938 auf jüdische Einrichtungen (Novem-
berpogrom). Als Anlass für die Pogrome nahmen 
die Nationalsozialisten das Attentat des polnischen 
Juden Herschel Grünspan auf den deutschen Diplo-
maten und Botschaftssekretär in Paris Ernst Eduard 
vom Rath am 7. November 1938. Daraufhin rief Jo-
seph Goebbels, Reichsminister für Volksaufklärung 
und Propaganda, in einer antisemitischen Hassrede 
zu Vergeltungsmaßnahmen auf. Nach dieser Rede 
in München übermittelten die anwesenden NSDAP- 
und SA-Führer ihre Befehle an ihre Dienststellen. Am 
Abend des 9. November hielt der NSDAP-Kreisleiter 
Rudolf Krause eine Rede auf dem Domplatz in Mag-
deburg und ging dabei auf das Attentat in Paris ein. 
Zahlreiche SA-Brigaden und SS-Einheiten aus Mag-
deburg nahmen an dieser Kundgebung teil.

Novemberpogrom in Magdeburg und  
Schönebeck 

Im Anschluss setzten sie Synagogen in Brand, zer-
störten Geschäfte von jüdischen Einzelhändlern so-
wie jüdische Arztpraxen und verwüsteten Wohnun-
gen von Jüdinnen und Juden (Q 4a bis Q 4c). An 
den gewaltsamen Ausschreitungen beteiligten sich 
außerdem Mitglieder der Hitler-Jugend und anderer 
NS-Organisationen ebenso wie die Polizei (Q 4e). 
Die Feuerwehr sollte lediglich ein Übergreifen der 
Brände der Synagogen auf die angrenzende Häu-
ser verhindern. In Magdeburg verwüstete der Mob 
30 Geschäfte und zerstörte den Innenraum der Sy-
nagoge mit Sprengstoff. Auch Versicherungsange-
stellte waren an den Novemberpogromen beteiligt, 
denn die Übergriffe erzeugten versicherungstechni-

schen Großschaden. Allein die Glasschäden betru-
gen etwa 7 Mio. RM (Q 4d). Da Jüdinnen und Juden 
ihren privaten Besitz versicherten, mussten die Ver-
sicherungen dafür aufkommen. Um dies zu verhin-
dern, wurden sie gezwungen, ihre Versicherungsan-
sprüche an den Staat abzutreten. Da sie aber auch 
in Mietwohnungen lebten sowie ihre Geschäfte und 
Arztpraxen in gemieteten Räumen hatten, mussten 
die Versicherungen schließlich den Schaden für ihre 
nichtjüdischen Vermieter und Vermieterinnen beglei-
chen. In Folge dieses Pogroms ließen die SS und 
Gestapo jüdische Männer und Jugendliche in die 
Konzentrationslager Buchenwald, Dachau und Sach-
senhausen deportieren. In Schönebeck wurde die 
Synagoge nicht in Brand gesetzt, lediglich die Innen-
einrichtung wurde durch den Mob zerstört. Während 
des Krieges wurde die Synagoge beschlagnahmt 
und von den Junkers Flugzeug- und Motorenwerken 
als Lagerraum genutzt. Zum Zeitpunkt der Beschlag-
nahmung wohnten noch einige jüdische Familien in 
der Synagoge (Q 4h bis Q 4j).

Flucht und Emigration 

Aufgrund der zunehmenden Verfolgung versuchten 
immer mehr Jüdinnen und Juden aus Deutschland 
und Österreich zu fliehen. Im Juli 1938 versammel-
ten sich führende Vertreter von 32 Staaten und zahl-
reichen Hilfsorganisationen in Évian in der Schweiz, 
um die massiv ansteigenden Zahlen an jüdischen 
Geflüchteten aus dem Deutschen Reich und seinen 
annektierten Gebieten zu besprechen. Lediglich die 
Dominikanische Republik erklärte sich bereit, weite-
re Geflüchtete aufzunehmen. Nachdem die meisten 
Länder ihre Grenzen für geflohene Jüdinnen und Ju-

Novemberpogrom 1938

Der Begriff „Pogrom“ 
kommt aus dem Russischen und bezeichnet „Zerstörung“ 
oder „Verwüstung“. Er wird für gewalttätige Übergriffe auf 
einzelne Gruppen, meist soziale Minderheiten, der Gesell-
schaft gebraucht. Der Begriff „Kristallnacht“ wurde in der 
Presse ab November 1945 gebraucht. Er wird heute kritisiert, 
weil er die Gewalttaten verklärt. In der Propagandasprache 
der Nationalsozialisten wurde zynisch von „Demonstratio-
nen“ oder „spontanen Volksaktionen gegen das Judentum“ 
gesprochen. Damit sollte die staatliche Beteiligung verschlei-
ert und der Anschein erweckt werden, es handle sich um 
nicht organisierte spontane Übergriffe im Einklang mit der 
Mehrheitsmeinung der Bevölkerung.

Novemberpogrom

Mahnmal Alte Synagoge in Magdeburg (2021), (Foto: Riccarda 
Henkel).

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/thema-04/
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den schlossen, blieben ab 1938 lediglich Shanghai 
und die Komoren als letzte Zufluchtsorte. Mit etwa 
600 der 1300 Jüdinnen und Juden aus Halle floh 
knapp die Hälfte von dort nach Shanghai. 

In Folge der gewalttätigen Ausschreitungen gegen 
Jüdinnen und Juden in der Nacht vom 9. auf den 
10. November 1938 erklärten sich die Niederlande,
Belgien und Frankreich bereit, zeitweise einige Tau-
send Geflüchtete aufzunehmen. 15.000 Jüdinnen
und Juden wollte Australien für die folgenden drei
Jahre aufnehmen. Die NS-Regierung unterstützte bis
dahin die Auswanderung von Jüdinnen und Juden.
So wurden die Männer, die im November 1938 in
Folge der Pogrome in KZ-Haft interniert wurden, bei
Haftentlassung zur Auswanderung gedrängt.

Rabbiner Dr. Georg Wilde aus Magdeburg 

Der Magdeburger Rabbiner Dr. Georg Wilde schil-
derte in einem Augenzeugenbericht die gewaltsa-
men Übergriffe auf Jüdinnen und Juden, ihre Woh-
nungen, Geschäfte und Synagogen während des 
Novemberpogroms (Q 4f). In seinem Bericht geht 
er auch detailliert auf seine Erfahrungen als Häft-
ling im KZ Buchenwald ein. Nach elf Tagen wurde 
er zusammen mit 193 anderen jüdischen Männern 
entlassen. Die Bedingung war jedoch, die Ausreise 
aus dem Deutschen Reich vorzubereiten. Seine Ehe-

frau Martha kontaktierte bereits während seiner Haft 
den Oberrabbiner Dr. Hertz in London, der ihnen bei 
ihrer Einreise nach Großbritannien half. Am 31. März 
traf das Paar dort ein und lebte bis zu ihrem Tod in 
Middlesex County und Cambridge (Q 4g).

Verbot der Ausreise und Beginn der  
Deportationen

Nach dem Novemberpogrom flohen bis zu 40.000 
Jüdinnen und Juden aus dem Deutschen Reich und 
den annektierten Gebieten. Mit Kriegsbeginn am  
1. September 1939 wurde es immer schwieriger, zu
fliehen oder zu emigrieren. Neben der Aufnahmever-
weigerung vieler Länder hatten Jüdinnen und Juden
Probleme, die nötigen Ausweispapiere zu beschaf-
fen. Am 18. Oktober 1939 ordnete der Reichsführer
SS und Chef der Deutschen Polizei Heinrich Himmler
an, dass die Ausreise von Jüdinnen und Juden nicht
länger genehmigt werden sollte. Damit wurde ihnen
die Möglichkeit genommen, der Verfolgung mittels
Flucht und Emigration zu entkommen. Gleichzeitig
begann die Gestapo mit den Deportationen von Jü-
dinnen und Juden in Ghettos und in die SS-geführten
Konzentrations- und Vernichtungslager im Osten.

Ehemalige Synagoge in Schönebeck, die 1938 nicht zerstört wurde. 
Heute nutzt die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde das Gebäude. 
(2008), Public Domain, (Foto: Ingolf Krettek).

Rabbiner Dr. Georg Wilde und seine Ehefrau Martha Wilde in England 
(1946), Archiv der Synagogen-Gemeinde zu Magdeburg.
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 20 I Oberpräsident Magdeburg. Allgemeine Abteilung, Ib Nr. 1996 Bd. 5, Bl. 119.

Diese Ereignismeldung des Polizeipräsidenten leitete der Regierungspräsident von Magdeburg an den Ober-
präsidenten und das Reichsministerium des Inneren weiter. Der Eingangsstempel zeigt, dass das Schreiben 
dort am 12. November 1938 eintraf. Regierungspräsident war ein Leiter der Regierung der mittleren Verwal-
tungsebene. Die Provinz Sachsen bestand aus drei Regierungsbezirken: Magdeburg, Merseburg und Erfurt. 
Die Regierungspräsidenten unterstanden dem Oberpräsidenten. Dies war der oberste Verwaltungsbeamte in 
der preußischen Provinz Sachsen.

Q 4a:   Ereignismeldung des Polizeipräsidenten von Magdeburg an den 
Regierungspräsidenten vom 11. November 1938

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04a/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04a/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=91366
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 20 I Oberpräsident Magdeburg. Allgemeine Abteilung, Ib Nr. 1996 Bd. 5, Bl. 119 (RS).

http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=91366
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04a/


71

N
o

ve
m

b
e

rp
o

g
ro

m
 1

9
3

8

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 20 I Oberpräsident Magdeburg. Allgemeine Abteilung, Ib Nr. 1996 Bd. 5, Bl. 120.

Während SA-Männer jüdische Geschäfte und die Synagogen in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 
zerstörten, nahmen Gestapo-Beamte jüdische Männer in den Morgenstunden vom 10. November 1938 fest und 
deportierten sie in die SS-geführten Konzentrationslager. Die Auswahl der zu deportierenden Personen erfolgte 
u. a. auf Grundlage eines „rassischen“ Verständnisses entsprechend den sogenannten „Nürnberger Gesetzen“
von 1935.

Q 4b:   Meldung des Leiters der Staatspolizeileitstelle Magdeburg an den Oberpräsi-
denten vom 11. November 1938 über die Deportationen in das KZ Buchenwald

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04b/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04b/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=91366
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Die Fotografien stammen aus einer Fotosammlung des NSDAP-Kreisleiters Rudolf Krause. Die Foto-Collage 
wurde in den 1960er Jahren in dieser Form von der Synagogengemeinde Magdeburg an die SED-Bezirkslei-
tung Magdeburg übergeben. Die Fotografie auf der linken Seite zeigt Rudolf Krause, wie er am 9. November 
1938 Befehle an die SA erteilt. 

Q 4c:   Fotografien von der zerstörten Synagoge in Magdeburg

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04c/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04c/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=7195
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, K 3 Ministerium des Inneren, Nr. 1052, Bl. 107.

Dieser Beschluss zur Einstellung der Ermittlungsvorgänge gegen fünf Versicherungsangestellte wurde vom 
Kommissariat 5 der Kriminalpolizei in Magdeburg an das Innenministerium von Sachsen-Anhalt im Zuge der 
Beendigung von Entnazifizierungsvorgängen im Jahr 1948 geschickt. Den Versicherungsangestellten wird zur 
Last gelegt, dass sie sich an der Zerstörung der Magdeburger Synagoge während des Novemberpogroms be-
teiligt hatten. Das Kommissariat stellte die Ermittlungen ein, da sich der Wohnort der Beschuldigten nicht nach-
weisen ließ bzw. nicht in der SBZ befand.

Q 4d:   Ermittlungsverfahren aus dem Jahr 1948 zur Beteiligung von Versicherungs-
angestellten an der Zerstörung der Magdeburger Synagoge

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04d/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04d/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=6591
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, K 4 Ministerium der Justiz, Nr. 612, Bl. 21 (RS).

Dieses Urteil stammt aus einer Sammlung von Urteilen der Großen Strafkammer des Landgerichts Halle in 
Strafsachen wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit nach SMAD-Befehl Nr. 201. Das Gericht verurteilte 
den Polizisten zu 10 Jahren Zuchthaus, weil er sich u. a. an der Zerstörung der Synagoge 1938 und an der De-
portation von polnischen Jüdinnen und Juden im gleichen Jahr beteiligte. Das 13-seitige Urteil wurde auf die 
erste und letzte Doppelseite gekürzt. 

Q 4e:   Auszüge aus einem Urteil von 1948 gegen einen am Novemberpogrom in Halle 
beteiligten Polizisten

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04e/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04e/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=422811
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, K 4 Ministerium der Justiz, Nr. 612, Bl. 22.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04e/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=422811
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, K 4 Ministerium der Justiz, Nr. 612, Bl. 26 (RS).

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04e/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=422811
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, K 4 Ministerium der Justiz, Nr. 612, Bl. 27.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04e/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=422811
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In diesem Bericht schildert der Magdeburger Rabbiner Dr. Georg Wilde seine Inhaftierung am 10. November 
1938 durch die Gestapo. Seit 1906 war er für die größte der drei jüdischen Gemeinden Magdeburgs als Rabbi-
ner tätig. Nach seiner Internierung im Konzentrationslager Buchenwald verhalf der Oberrabbiner von London, 
Dr. Hertz, der Familie zur Flucht nach Großbritannien. Der Bericht ist in Auszügen wiedergegeben (Seite 1-3 
und 8-10). Georg Wilde verfasste ihn ursprünglich in englischer Sprache. Diese Übersetzung stammt von der 
Synagogengemeinde Magdeburg, die den Bericht 1957 vom Zentralen Jüdischen Informationsbüro erhielt. 

Q 4f:   Bericht „11 Tage in Buchenwald“ des Magdeburger Rabbiners Dr. Georg Wilde 
von ca. 1939

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04f/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04f/
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Archiv der Synagogen-Gemeinde zu Magdeburg, Pe 50. 

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04f/
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Archiv der Synagogen-Gemeinde zu Magdeburg, Pe 50.

Archiv der Synagogen-Gemeinde zu Magdeburg, Pe 50. […]

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04f/
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Archiv der Synagogen-Gemeinde zu Magdeburg, Pe 50.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04f/
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Archiv der Synagogen-Gemeinde zu Magdeburg, Pe 50.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04f/
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Archiv der Synagogen-Gemeinde zu Magdeburg, Pe 50.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04f/
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Mit diesem Schreiben wandte sich der ehemalige Rabbiner von Magdeburg, Dr. Georg Wilde, nach Kriegsende 
an den Oberbürgermeister der Stadt, Rudolf Eberhard (SPD/SED). Er erkundigte sich darin über das Ausmaß 
der Verfolgung von Jüdinnen und Juden in Magdeburg und bot u. a. seine Unterstützung bei der Ermittlung von 
Angehörigen im Ausland an.

Q 4g:   Schreiben des Rabbiners Dr. Georg Wilde an den Oberbürgermeister von 
Magdeburg vom 21. Mai 1946

TRANSKRIPTION:

67 Lorett Road, Cambridge/England
21. Mai 1946

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
vom 1. August 1906 an war ich Rabbiner der Synagogen-Gemeinde Magdeburg. Am 10. November 
wurde meine Synagoge in der Großen Schulstraße von den Nazis zerstört und ich mit den meisten 
männlichen Mitgliedern meiner Gemeinde nach dem Concentrationslager Buchenwald gebracht. 
Nach der Entlassung hatte ich bei der Gestapo in Magdeburg zu unterschreiben, dass ich bis zum 
15.4.39 „freiwillig“ auswandern werde. Seit Ende März 1939 lebe ich in England.
Darf ich Sie bitten, mir Auskunft zu geben:
1)  ob der jüdische Friedhof auf dem Lemsdorfer Weg noch ganz oder teilweise erhalten ist oder ob

alle Gräber zerstört sind. Ist jemand da, der gegebenen Falls im Auftrage von Angehörigen im
Ausland die Pflege eines bestimmten Grabes übernehmen kann.

2)  Wer ist jetzt der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, bitte Namen und Adresse.
(Rückseite)

3)  Welche Juden, die schon vor Beginn des Krieges in Magdeburg lebten, sind noch dort oder wie-
der dorthin zurückgekehrt. Bitte, wenn möglich mit Adresse. Die Genannten könnten durch mich
vielleicht Adressen von Angehörigen im Ausland und umgekehrt erfahren.

4)  Wie groß ist die Anzahl der Juden, die ausserdem in Magdeburg hinzugekommen sind?

Mit vielem Dank im voraus
       in vorzüglicher Hochachtung

Rabbi Dr. Georg Wilde.

Ich stehe Ihnen gerne zu jeder Anfrage, die sich auf Juden in Magdeburg bezieht, zur Verfügung.

Rabbi Dr. G. Wilde, 67 Lorett Road
    Cambride/England

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04g/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04g/
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Novemberpogrom 1938

Archiv der Synagogen-Gemeinde zu Magdeburg, Pe 50. Archiv der Synagogen-Gemeinde zu Magdeburg, Pe 50. 

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04g/
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Die Synagoge in Schönebeck wurde im Zuge der Novemberpogrome nicht zerstört. Nationalsozialisten stürm-
ten in der Nacht vom 9. auf den 10. November die Synagoge und zerstörten die Inneneinrichtung und religiöse 
Objekte, wie die Thorarollen. Das Schreiben zeigt, wie das Rüstungsunternehmen die enteignete Synagoge zur 
Lagerung von Flugzeugteilen nutzen wollte. 

Q 4h:   Schreiben der Junkers Flugzeug- und Motorenwerke an die Stadtverwaltung 
Schönebeck über die Beschlagnahmung der Synagoge von November 1940

Stadtarchiv Schönebeck, NZB 1924, Bl. 3.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04h/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04h/
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Mit diesem Schreiben wandte sich der Landrat von Calbe an den Bürgermeister von Schönebeck, um die 
Nutzung der Synagoge durch die Junkers Flugzeug- und Motorenwerke zu erwirken. Das erwähnte Reichsleis-
tungsgesetz vom 1. September 1939 ist in den Kontext des Kriegsbeginns einzuordnen. Dieses Gesetz erlaubte 
dem Deutschen Reich und insbesondere der Wehrmacht, Gebäude für kriegswichtige Vorhaben zu nutzen. Die 
Paragraphen 20 und 21 beziehen sich auf die Pflichten von Gemeinden, die Paragraphen 23 und 26 auf das 
Verfahren der Inanspruchnahme von Leistungen und Vergütung sowie deren Entschädigung.

Q 4i:   Schreiben des Landrats von Calbe an den Bürgermeister von Schönebeck 
vom 12. November 1940 über die Nutzung der Synagoge durch die Junkers 
Flugzeug- und Motorenwerke

Stadtarchiv Schönebeck, NZB 1924, Bl. 5.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04i/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04i/
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Mit diesem Schreiben wurde die Synagoge der jüdischen Gemeinde von Schönebeck beschlagnahmt. Dabei 
berief der Landrat sich auf das Reichsleistungsgesetz vom 1. September 1939. Dieses Gesetz erlaubte dem 
Deutschen Reich und insbesondere der Wehrmacht, Gebäude für kriegswichtige Vorhaben zu nutzen. Zum 
Zeitpunkt der Beschlagnahmung waren noch einige jüdische Familien in der Synagoge untergekommen. We-
nig später mussten sie mit mehreren anderen jüdischen Familien im „Judenhaus“ in der Kirchstrasse 2 in Bad 
Salza wohnen. 

Q 4j:   Schreiben des Landrats des Kreises Calbe an den Vertreter der 
jüdischen Gemeinde von Schönebeck vom 13. November 1940 über die 
Beschlagnahmung der Synagoge

Signatur: Stadtarchiv Schönebeck, NZB 1924, Bl. 6.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04j/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-04/quelle-04j/
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Wie sich eine einzelne Person gegen das Regime ein-
setzen konnte, hing stets vom individuellen Handlungs-
spielraum ab. Dier Begriff „Handlungsspielraum“ be-
schreibt die Möglichkeiten einer Person, etwas unter 
den gegebenen Bedingungen zu gestalten oder zu 
verändern. Menschliches Handeln ist oft komplex und 
zeitlichem Wandel unterworfen. Die Handlungsspiel-
räume von Einzelnen waren davon abhängig, welcher 
Gruppe in der Gesellschaft man angehört. Die Hand-
lungsspielräume von Verfolgten waren erheblich ein-
geschränkt, weil sie Maßnahmen des Terrorapparates 
ausgesetzt waren. Menschen, die zu keiner verfolgten 
Gruppe zählten, hatten in der NS-Diktatur, wenn auch 
weitaus begrenzter als in Demokratien, Handlungs-
spielräume. Diese konnten sie nutzen, um für oder 
gegen das NS-Regime einzutreten. Manchmal ist das 
Handeln eines Menschen jedoch auch widersprüch-
lich. So konnte sich eine Person sowohl auf der Seite 
des NS-Regimes positionieren, z. B. durch die Mitglied-
schaft in der NSDAP, als auch gegen das Regime han-
deln, indem diese Person gleichzeitig Verfolgten half.

Positionierungen 

Nach der Machtübernahme und „Gleichschaltung“ 
mussten sich die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, 
wie sie zum nationalsozialistischen Regime stehen. Ei-

nige sahen im Machtwechsel persönliche Aufstiegs-
chancen oder soziale Verbesserungen und traten der 
NSDAP oder ihren Untergliederungen bei. Die große 
Mehrheit passte sich den herrschenden Verhältnissen 
an oder blieb passiv. Nur einige Wenige wagten es, 
Kritik am NS-Regime zu äußern oder sich aktiv gegen 
die Verbrechen der Regierung einzusetzen. Die For-
men des abweichenden Verhaltens bis hin zum Wider-
stand waren sehr unterschiedlich und richteten sich 
stets nach dem Umfeld des einzelnen Menschen. 

Die „stillen Helferinnen und Helfer“ 

Einige wenige Menschen leisteten Hilfe und zeigten So-
lidarität, indem sie politisch, religiös oder „rassisch“ Ver-
folgte unterstützten oder versteckten. Sie konnten sie 
so vor Deportationen und KZ-Inhaftierungen bewahren 
oder forderten mittels Freilassungsgesuchen eine Ent-
lassung aus den Lagern und Haftanstalten. Dieses op-
positionelle bzw. widerständische Verhalten von „unten“ 
war oftmals nicht organisiert und fand im privaten Hand-
lungsraum statt. So konnte zum Beispiel ein Arzt weiter-
hin Jüdinnen und Juden behandeln, auch wenn es ver-
boten war. Oder man half ihnen bei der Flucht durch die 
Besorgung der nötigen Papiere. Die „stillen Helfer oder 
Helden“, wie sie nach dem Krieg bezeichnet wurden, 
fanden sich in allen Gesellschaftsschichten: einfache 
Arbeiterinnen und Arbeiter, Handwerker, Lehrerinnen 
und Lehrer, Professoren, Diplomaten, Ärztinnen und 
Ärzte, Diplomaten, Laden- und Fabrikbesitzer sowie 
Geistliche. (Q 5) Da sie im Verborgenen handelten, gibt 
es oft keine historischen Quellen zu ihren Taten.

Formen des Widerstandes sowie Hilfe für Verfolgte

Stufen abweichenden Verhaltens

Generelle Kritik 
am System

Partielle Kritik 
am System

Privater  
Handlungsspielraum

Öffentlicher 
Handlungsspielraum

Nonkonformität

Verweigerung

Protest

Widerstand

Stufenmodell nach Detlev Peukert, Volksgenossen und Gemein-
schaftsfremde. Anpassung, Ausmerze und Aufbegehren unter dem 
Nationalsozialismus, Köln 1982, S. 96-99.

 Welche Handlungen als Widerstand  
gegen das NS-Regime und den Nationalsozialismus bezeich-
net werden können, wird weiterhin von Historikerinnen und 
Historikern diskutiert. Der Begriff umfasst eine Bandbreite an 
verschiedenen Verhaltensweisen. Johannes Tuchel und Julia 
Albert definieren Widerstand gegen den Nationalsozialismus 
wie folgt: 

„Widerstand gegen den Nationalsozialismus kann zuerst ein-
mal als Oberbegriff für alle Formen aktiven Handelns gegen 
die nationalsozialistische Ideologie und Herrschaftspraxis 
verstanden werden. Beschrieben wird damit ein Verhalten, 
das mehr ist als nur eine kritische Einstellung gegenüber der 
Diktatur. Es setzt nicht nur die Bereitschaft zur Aktion voraus, 
sondern erfordert konkrete Handlungen. Diese Handlungen 
waren immer mit einem Risiko für die eigene Person oder für 
Familienangehörige verbunden.“2

Detlev Peukert führte 1982 bereits ein Stufenmodell zum ab-
weichenden Verhalten im Nationalsozialismus ein, um die Nu-
ancierungen des Verhaltens gegen den Nationalsozialismus 
aufzuzeigen. Peukert hält darin ein eingegrenztes Verständnis 
vom Widerstandsbegriff fest und grenzt diesen Begriff von 
anderen Formen abweichenden Verhaltens ab.

Widerstand

2   Johannes Tuchel/ Julia Albert, Widerstand gegen den Nationalsozialismus – eine Einführung, in: Bundeszentrale für politische Bildung, Wider-
stand gegen den Nationalsozialismus (Informationen zur politischen Bildung Nr. 330),  Bonn 2016, S. 4–9, hier S. 4.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-05/thema-05/
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Mit diesem Rundschreiben richtete sich die Staatspolizeistelle Magdeburg am 26. April 1934 an die ihr unter-
geordneten Dienststellen und warnte vor einer öffentlichen Widerstandsaktion der KPD am 1. Mai 1934.

Q 5a:   Rundschreiben der Staatspolizeistelle Magdeburg zur Ankündigung von 
Formen des öffentlichen Widerstandes durch die KPD am 1. Mai 1934

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gardelegen A, Nr. 154, Bl. 142.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-05/quelle-05a/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-05/quelle-05a/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298972
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Mit diesem Schreiben informierte die Staatspolizeistelle Magdeburg den ihr untergeordneten Landjägerposten 
in Gardelegen über einen Gitarrenspieler, der Flugblätter der KPD verteile. Sie ordnete die Einleitung von Ver-
folgungsmaßnahmen an.

Q 5b:   Anordnung der Verfolgung eines Flugblätter verteilenden Gitarrenspielers aus 
Magdeburg durch die Gestapo vom 11. Oktober 1935

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gardelegen A, Nr. 161, Bl. 475.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-05/quelle-05b/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-05/quelle-05b/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298979
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Diese Beschwerde richtete ein Magdeburger Kaufmann, der NSDAP-Mitglied war, an den Reichsminister des 
Inneren Wilhelm Frick am 22. August 1935. Am 28. August wurde sie von dort als Abschrift an den zuständigen 
Oberpräsidenten für die Provinz Sachsen gesendet. Der Oberpräsident war der oberste Verwaltungsbeamte in 
der preußischen Provinz Sachsen. 

Q 5c:   Beschwerde eines Magdeburger Kaufmanns, NSDAP-Mitglied, über die 
Verfolgung von Jüdinnen und Juden im Gau Magdeburg vom 22. August 1935

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 20 I Oberpräsident Magdeburg. Allgemeine Abteilung, Ib Nr. 1996 Bd. 4, Bl. 321.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-05/quelle-05c/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-05/quelle-05c/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=91366
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 20 I Oberpräsident Magdeburg. Allgemeine Abteilung, Ib Nr. 1996 Bd. 4, Bl. 322.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-05/quelle-05c/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=91366
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Der Regierungspräsident in Magdeburg nahm am 30. September 1935 Stellung zur Beschwerde des Kaufmanns 
und sandte diese an den ihm übergeordneten Oberpräsidenten. Der Oberpräsident sandte die Stellungnahme 
des Regierungspräsidenten von Magdeburg am 10. Oktober 1935 zurück an den Reichminister des Inneren 
Wilhelm Frick in Berlin. Aus der Stellungnahme geht die Beteiligung vielfältiger Gruppen an der Verfolgung von 
Jüdinnen und Juden hervor, zum Beispiel die Nationalsozialistischen Handwerks-, Handels- und Gewerbeorga-
nisationen (NS-Hago). Der Regierungspräsident war der Leiter der Regierung der mittleren Verwaltungsebene 
in den Regierungsbezirken: Magdeburg, Merseburg und Erfurt. Die Regierungspräsidenten unterstanden dem 
Oberpräsidenten. Dies war der oberste Verwaltungsbeamte in der preußischen Provinz Sachsen.

Q 5d:   Stellungnahme des Regierungspräsidenten in Magdeburg vom 30. September 
1935 zur Beschwerde des Kaufmanns 

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 20 I Oberpräsident Magdeburg. Allgemeine Abteilung, Ib Nr. 1996 Bd. 4, Bl. 325.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-05/quelle-05d/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-05/quelle-05d/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=91366
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 20 I Oberpräsident Magdeburg. Allgemeine Abteilung, Ib Nr. 1996 Bd. 4, Bl. 325 (RS).

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-05/quelle-05d/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=91366
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Im einem Entnazifizierungsverfahren in der Nachkriegszeit machte dieser Zeuge gegenüber den Ermittlungs-
behörden eine Aussage zur Entlastung eines Apothekers aus Halle, der seit Mai 1933 Mitglied der NSDAP war. 
Außerdem war er Mitglied in der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) und Anwärter für den National-
sozialistischen Kraftfahrerkorps (NSKK). 

Q 5e:   Entlastung eines Apothekers aus Halle durch Zeugenaussagen vom 29. April 
1946 im Entnazifizierungsverfahren

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, K 3 Ministerium des Inneren, Nr. 1287 Bd. I, nicht paginiert.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-05/quelle-05e/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-05/quelle-05e/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=6591
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Der Beschuldigte gab in einem gegen ihn gerichteten Entnazifizierungsverfahren die folgenden Auskünfte. Das 
Verfahren lief vor dem Ausschuss zur Überprüfung der Direktive 24 bei der Gewerkschaft der Angestellten, 
Landesverband Halle. Die Direktive Nr. 24 des Alliierten Kontrollrats von 1946 hatte die „Entfernung von Natio-
nalsozialisten und Personen, die den Bestrebungen der Alliierten feindlich gegenüberstehen, aus Ämtern und 
verantwortlichen Stellungen“ zum Ziel. Der Fragebogen und der Antrag zur Direktive Nr. 24 sind auf den 24. Juni 
1947 datiert. Die Stellungnahme des Beschuldigten erfolgte am 29. Juni 1947.

Q 5f:   Aussagen eines Steuerberaters und Buchprüfers aus Halle vom 29. Juni 1947 
zur Selbstentlastung im Entnazifizierungsverfahren

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-05/quelle-05f/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-05/quelle-05f/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=6591
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, K 3 Ministerium des Inneren, Nr. 1287 Bd. I, nicht paginiert.

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, K 3 Ministerium des Inneren, Nr. 1287 Bd. I, nicht paginiert.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-05/quelle-05f/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=6591
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Der Veranlagungsbeamte des Finanzamts, der Mitglied der SPD und während des Nationalsozialismus politi-
scher Häftling im Konzentrationslager war, machte am 6. Dezember 1945 folgende Aussage zur Entlastung des 
Steuerberaters und Buchprüfers.

Q 5g:   Aussage eines Veranlagungsbeamten des Finanzamts Halle vom 6. Dezember 
1945 zur Entlastung des Steuerberaters und Buchprüfers

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, K 3 Ministerium des Inneren, Nr. 1287 Bd. I, nicht paginiert.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-05/quelle-05g/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-05/quelle-05g/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=6591
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Die folgende Vernehmungsniederschrift fertigten Polizeibeamte des 1. Polizei-Reviers in Halle am 8. November 
1947 in einem Entnazifizierungsverfahren an. Sie ist eine Zusammenfassung der Aussage des Beschuldigten, 
der Mitglied der NSDAP war. Sein Antrag und Fragebogen zur Direktive Nr. 24 sind auf den 25. Juni 1947 datiert.

Q 5h:   Vernehmungsniederschrift der polizeilichen Ermittlungsbehörden vom 8. No-
vember 1947 im Entnazifizierungsverfahren gegen einen Frauenarzt aus Halle

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, K3 Ministerium des Inneren, Nr. 1287a, nicht paginiert. Seite ist beschnitten worden.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-05/quelle-05h/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-05/quelle-05h/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=6591
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, K 3 Ministerium des Inneren, Nr. 1287a, nicht paginiert.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-05/quelle-05h/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=6591
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, K 3 Ministerium des Inneren, Nr. 1287a, nicht paginiert.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-05/quelle-05h/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=6591
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Diese Vernehmungsniederschrift fertigten Polizeibeamte des 1. Polizei-Reviers in Halle am 8. November 1947 
an. Sie fasst die Aussagen von Entlastungszeugen für einen Frauenarzt aus Halle zusammen.

Q 5i:   Vernehmungsniederschrift von Entlastungszeugen vom 8. November 1947 im 
Entnazifizierungsverfahren gegen einen Frauenarzt aus Halle

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, K 3 Ministerium des Inneren, Nr. 1287 Bd. I, nicht paginiert.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-05/quelle-05i/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-05/quelle-05i/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=6591
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, K 3 Ministerium des Inneren, Nr. 1287a, nicht paginiert.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-05/quelle-05i/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=6591
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Auch Polizei und Justiz wurden gleichgeschaltet und 
mit Anhängerinnen und Anhängern des nationalsozi-
alistischen Regimes besetzt. Sie sollten dem NS-Staat 
dienen und die als „innere Feinde“ bezeichneten Per-
sonen verfolgen. Im April 1933 richtete der Preußi-
sche Ministerpräsident Hermann Göring in Preußen 
die Geheime Staatspolizei (Gestapo) ein. Ihr Ziel war 
es, alle gegen den Staat gerichteten Bestrebungen 
zu bekämpfen. In allen größeren Städten entstanden 
Staatspolizeistellen und übergeordnete Staatspolizei-
leitstellen. So wurde in Magdeburg beispielsweise im 
Frühjahr 1934 eine Staatspolizeistelle eingerichtet, 
die im Jahre 1937 zu einer Staatspolizeileitstelle auf-
gewertet wurde. Ihr untergeordnet waren die Staats-
polizeistellen in Halle und Erfurt sowie die Staatspoli-
zeistelle in Dessau (bis 1941). 

Gruppen von Verfolgten der Gestapo 

Politische Gegner wurden bereits auf Grundlage der 
„Reichstagsbrandverordnung“ von 1933 durch die Ge-
stapo, SS, SA und die Polizei inhaftiert. Die frühen Kon-
zentrationslager, wie das KZ in Lichtenburg, dienten vor 
allem zur Inhaftierung und Unterdrückung von Opposi-
tionellen. Daneben war die Gestapo aber auch für die 
Umsetzung des Verbots von „staatsgefährdender“ und 
„zersetzender“ Literatur zuständig. Zu den Hauptver-
folgten der Gestapo gehörten neben den politischen 
Gegnern (z. B. Anhängern der KPD und SPD) auch 
Jüdinnen und Juden (Q 6m bis Q 6o). Die Gestapo 
überwachte alle Personen, die sich öffentlich oder im 
Privaten gegen das NS-Regime stellten und Kritik an 
der Regierung äußerten. Dies war zum Beispiel bei der 
Einführung des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses“ ab 1934 der Fall (Q 6k bis Q 6l). Durch 
die Unterdrückung jeglicher Kritik und Repression von 
Andersdenkenden erwirkte die NS-Diktatur eine breite 
Akzeptanz der Verfolgungsmaßnahmen.

Zudem verfolgte die Gestapo kirchliche und religiö-
se Organisationen, die sich nicht der NS-Ideologie 
unterordneten. Dazu gehörten beispielsweise die Be-
kennende Kirche (Q 6a bis Q 6b) der evangelischen 
Christen oder die Zeugen Jehovas (Q 6c), die als 
sogenannte „Bibelforscher“ verfolgt wurden. Die Be-
kennende Kirche hatte ihren Ursprung im „Pfarrernot-
bund“, den Berliner Pfarrer, u. a. Martin Niemöller und 
Dietrich Bonhoeffer, im September 1933 gründeten. 
Sie waren gegen den Ausschluss von getauften Jü-
dinnen und Juden aus der Kirche, wie es der soge-
nannte „Arierparagraph“ vorsah. Außerdem sahen sie 
eine Unvereinbarkeit zwischen der NS-Rassenideo-
logie und der christlichen Religion und ihrer Werte. 
Dem gegenüber standen die gleichgeschalteten 
Deutschen Christen, die Christentum und Nationalso-
zialismus zu vereinen versuchten. 

Gruppen von Verfolgten der Kriminalpolizei 

Des Weiteren gehörten auch Homosexuelle zu den 
Verfolgten der Kriminalpolizei und Gestapo (Q 6d 
bis Q 6f). Denn Homosexualität von Männern war ein 
Straftatbestand seit Einführung des deutschen Straf-
gesetzbuches 1871 und nach Paragraph 175 StGB 
straffällig.

Die Verfolgtengruppe der Sinti, Roma und anderer 
als „Zigeuner“ stigmatisierter Menschen gehörten 
schon vor dem Nationalsozialismus zu jenen Perso-
nen, die aufgrund des Stigmas der Kriminalität von 
der Polizei in erhöhtem Maße verfolgt wurden (Q 6g 
bis Q 6j). Im Nationalsozialismus wurde die Kriminal-
polizei mit umfangreichen Befugnissen zur polizei-
lichen Verfolgung ausgestattet. Dazu gehörten zum 
Beispiel die Errichtung von kommunalen Zwangsla-
gern in den ersten Jahren des NS-Regimes und der 
Ausschluss aus Schulen oder aus der Reichsmusik-
kammer oder der Wehrmacht. Ab 1938 erfolgten ers-
te Einweisungen von Sinti und Roma als „Asoziale“ 
in die Konzentrationslager Buchenwald, Sachsenhau-
sen und Dachau. Ab 1939 durften sie ihren Aufent-
haltsort nicht mehr verlassen und Verstöße wurden 
von der Kriminalpolizei verfolgt.

Einweisungen in Konzentrations- und  
Vernichtungslager 

Die Polizei konnte „Schutzhaft“ (Gestapo) oder poli-
zeiliche Vorbeugungshaft (Gestapo und v. a. Kriminal-
polizei) selbstständig und ohne richterliche Verord-
nung verhängen und damit Verfolgte in Gefängnisse, 

Polizei im Nationalsozialismus: Terror- und Verfolgungsapparat

Der Begriff ist eine vorurteilsbela- 
dene Fremdbeschreibung und wurde im NS zu einer „rassi-
schen“ Verfolgungskategorie. Gruppen wie Sinti, Roma und 
andere wie z. B. Jenische lehnen diesen Begriff in der Regel 
als Bezeichnung für sich ab und betrachten die Benutzung 
des Begriffs als verletzend.

„Zigeuner“

Mit den Begriff „asozial“ werden 
Personen stigmatisiert und diskriminiert. Der Begriff wurde 
nicht von den Nationalsozialisten erfunden, in dieser Zeit 
aber zu einer zentralen Verfolgungskategorie. Damit be-
zeichnete Menschen waren staatlichen Zwangsmaßnahmen 
ausgesetzt, z. B. durch Arbeitsämter und Fürsorgeeinrichtun-
gen. Zudem wurden damit Bezeichnete auf Anordnung des 
Gesundheitsamtes zwangssterilisiert. Ab 1938 folgten Ein-
weisungen in Konzentrationslager durch die Polizei. Erst im 
Jahr 2020 erkannte der Deutsche Bundestag die Verfolgung 
dieser Gruppe durch den Nationalsozialismus offiziell an. 

„Asoziale“

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/thema-06/
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Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma aus Magdeburg vor dem Magdeburger Dom (2021), (Foto: Riccarda Henkel).

Schutzhaftlager oder Konzentrationslager einweisen. 
Vernichtungslager wie Auschwitz-Birkenau errichtete 
die SS ab 1941 ausschließlich in den besetzen Ost-
gebieten. Am 13./14. April ließ die Gestapo erstmals 
446 jüdische Menschen aus dem Regierungsbezirk 
Magdeburg und dem Land Anhalt zusammen mit 494 
Jüdinnen und Juden aus Berlin und Brandenburg in 
das Warschauer Getto deportieren. Sie wurden zu-
nächst in einem Sammellager in der Levetzowstrasse 
in Berlin festgehalten. 

Die erste Deportation in das Vernichtungslager 
Auschwitz-Birkenau setzte die Staatspolizeileitstelle in 
Magdeburg am 11. Juli 1942 mit dem Abtransport von 

100 Jüdinnen und Juden aus Magdeburg und Des-
sau um. Dies war der Beginn von Deportationswellen 
in die Vernichtungslager, die die meisten Menschen 
nicht überlebten. Die Kriminalpolizei deportierte am 
1. März 1943 fast alle Sinti und Roma aus der Provinz
Sachsen und dem Freistaat Anhalt nach Auschwitz-
Birkenau. Allein für das Magdeburger kommunale
Zwangslager und den Bereich der Kriminalpolizeistel-
le Magdeburg waren es insgesamt 470 Personen, 219
Männer und Jungen und 251 Frauen und Mädchen.
Die Deportationen wurden inmitten der Städte vollzo-
gen, und viele Anwohnerinnen und Anwohner konn-
ten das Unrecht beobachten.
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Am 26. November 1937 wandte sich der Oberstaatsanwalt in Magdeburg mit einer Beschwerde über die man-
gelhafte Ermittlungsarbeit in Bezug auf die Überwachung der Kirchen an die Gestapo. Der Leiter der Staats-
polizeileitstelle Magdeburg verfügte daraufhin in diesem Rundschreiben vom 8. Dezember 1937 strengere Maß-
nahmen zur Überwachung der Bekennenden Kirche.

Q 6a:   Rundschreiben der Staatspolizeileitstelle Magdeburg vom 8. Dezember 1937 
zur Überwachung der Bekennenden Kirche durch die Gestapo

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Calbe (Saale) A, Nr. 242, Bl. 206.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06a/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06a/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=290488
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gardelegen A, Nr. 16, Bl. 15.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06a/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=290488
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Mit diesem Rundschreiben verfügte die Staatspolizeistelle die Umsetzung eines Redeverbots des Rechtsan-
walts Burkhard Hofmann, der Mitglied der Bekennenden Kirche war. Das Schreiben wurde an die nachgeord-
neten Dienststellen weitergeleitet. Die Bekennende Kirche unterstützte die Ideologien des NS-Regimes nicht. 

Q 6b:   Rundschreiben der Staatspolizeistelle Magdeburg vom 8. Dezember 1934 über 
das Redeverbot eines Mitglieds der Bekennenden Kirche

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Calbe (Saale) A, Nr. 242, Bl. 206.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06b/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06b/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=290488
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In dieser Vernehmung denunzierte ein Schlosser aus Schönebeck seine Ehefrau, von der er getrennt lebte. Sie 
war Anhängerin der Zeugen Jehovas. Im NS-Regime wurden Zeugen Jehovas als „Bibelforscher“ bezeichnet 
und als staatsfeindliche Organisation verfolgt. Sie standen der NS-Ideologie entgegen und wurden vom Polizei-
apparat gezwungen, ihren Glauben aufzugeben. Sofern sie dies nicht taten, konnten sie mit einer Einweisung in 
ein Konzentrationslager bestraft werden.

Q 6c:   Vernehmung eines Schlossers aus Schönebeck durch die Kriminalpolizei am 
17. Juni 1938 über die Mitgliedschaft seiner getrennt lebenden Ehefrau bei den
Zeugen Jehovas

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Calbe (Saale) A, Nr. 235, Bl. 70.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06c/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06c/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=290481
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Mit diesem Rundschreiben richtete sich die Staatspolizeistelle in Magdeburg am 9. Februar 1934 an ihre unter-
geordneten Dienststellen und verfügte eine strengere Kontrolle bei Verdachtsfällen von Homosexualität in der 
Hitler-Jugend. Der handschriftliche Vermerk verfügt das Versenden einer „Abschrift den Herren Bürgermeistern 
in Gardelegen, Klötze, Oebisfelde-K[altendorf], Amtsvorstehern in Weferlingen u[nd] Walbeck den Herren Ge-
m[einde-]Hauptwachtmeistern zur Kenntnis u[nd] Anstellung geeigneter Ermittlungen. Etwa festgestellte Fälle 
sind mir umgehend zu melden.“

Q 6d:   Rundschreiben der Staatspolizeistelle Magdeburg vom 9. Februar 1934 zur 
Verfolgung von Homosexuellen in der Hitler-Jugend durch die Kriminalpolizei 
und Gestapo

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gardelegen A, Nr. 154, Bl. 71.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06d/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06d/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298972
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Mit diesem Rundschreiben informierte die Staatspolizeistelle Magdeburg am 25. August 1937 ihre nachgeord-
neten Dienststellen über die Aufenthaltsermittlung eines homosexuellen Mannes. Bei seiner Abmeldung beim 
Einwohnermeldeamt in Potsdam gab er an, dass er nach Dessau ziehen würde. Die amtlichen Behörden und 
Polizeistellen arbeiteten bei der Verfolgung von als „kriminell“ bezeichneten Personen überregional zusammen.

Q 6e:   Rundschreiben der Staatspolizeistelle Magdeburg vom 25. August 1937 über 
die Aufenthaltsermittlung eines Homosexuellen

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Quedlinburg A, Nr. 258, Bl. 43.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06e/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06e/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=5787
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In dieser Kriminalstatistik vermerkte die Ortspolizeibehörde die Anzahl aller als kriminell gewerteten Straftaten 
für den Zeitraum Oktober bis Dezember 1938 im Bezirk. Neben der Straftat Homosexualität (nach § 175 des 
Strafgesetzbuches des Deutschen Reichs) führte die Liste andere Straftaten auf, die erst im Nationalsozialis-
mus eingeführt wurden. Zum Beispiel wurde handschriftlich unter Punkt XVI „Rassenschande“ als Strafbestand 
zusätzlich eingefügt. § 2 des „Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ (kurz 
„Blutschutzgesetz“ genannt) verbot den außerehelichen Geschlechtsverkehr zwischen Jüdinnen oder Juden 
und als „Arier“ bezeichneten Personen. Das sogenannte „Blutschutzgesetz“ vom 15. September 1935 ist eines 
der beiden Nürnberger „Rassengesetze“.   

Die Statistik wurde entsprechend der Zahlen aus der Ortspolizeibehörde vom übergeordneten Landratsamt in 
Quedlinburg am 6. Januar 1939 aufgestellt und von dort an den Regierungspräsidenten in Magdeburg gesandt.

Q 6f:   Angaben der Ortspolizeibehörde in Groß Schierstedt für die polizeiliche 
Kriminalstatistik für das 4. Quartal 1938
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https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06f/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06f/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=5787
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Dieses Hinweisblatt war Teil der „allgemeinen Bekanntmachungen“ im Nachrichtenblatt der Landeskriminal-
polizeistelle in Magdeburg im Heft Nr. 22 vom 15. November 1935. Das Nachrichtenblatt wurde von dort an alle 
nachgeordneten Ortspolizeistellen und Kriminalabteilungen gesandt. Es war ein zentrales Informationsmedium 
der kriminalpolizeilichen Einrichtungen und informierte z. B. über Gesetzgebungen, Straftaten in der Region 
und gesuchte Straftäterinnen und Straftäter. Die Beschreibung der als „Zigeuner“ bezeichneten Personen zeigt 
Vorurteile, wie z. B. die Zuschreibung eines „kriminellen“ Lebensstils. Diese Vorurteile gab es schon früher. 
Doch im Nationalsozialismus wurden sie zunehmend „rassisch“ begründet und der Begriff „Zigeuner“ zu einer 
rassistischen Verfolgungskategorie (siehe Q 6h). 

Q 6g:   Hinweisblatt für die kriminalpolizeiliche Behandlung von als „Zigeunern“ 
bezeichneten Personen vom 15. November 1935

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gardelegen A, Nr. 128, Bl. 594.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06g/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06g/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298942
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gradelegen A, Nr. 128, Bl. 594 (RS).

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06g/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298942
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Am 8. Dezember 1938 verfügte der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei, Heinrich Himmler, die „Re-
gelung der Zigeunerfrage aus dem Wesen der Rasse heraus“. Damit wurde die Verfolgung von Sinti und Roma 
durch die Polizei „rassenbiologisch“ begründet. Der Polizeiapparat sollte dazu mit der „Rassenhygienischen 
Forschungsstelle“ (RHF), die am Reichsgesundheitsamt angesiedelt war, zusammenarbeiten. 

Q 6h:   Verfolgung von Sinti und Roma durch die Polizei: Der Erlass zur „Bekämpfung 
der Zigeunerplage“ vom 8. Dezember 1938

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gardelegen A, Nr. 128, Bl. 594.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06h/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06h/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298942
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 20 I Oberpräsident Magdeburg. Allgemeine Abteilung, Ib Nr. 1809, Bl. 221 (RS). P
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https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06h/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298942
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gardelegen A, Nr. 128, Bl. 594.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06h/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298942
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Bereits zur Zeit der Weimarer Republik verfolgte die Polizei Sinti, Roma und anderer als „Zigeuner“ bezeich-
neten Personen. Ab 1927 stellte die Polizei diese Bescheinigungen als Ausweis aus. Mithilfe der persönlichen 
Angaben, der Lichtbilder und der Fingerabdrücke konnte die Polizei die damit ausgewiesenen Personen länder-
übergreifend verfolgen (siehe Q 6h). 

Q 6i:   „Zigeunerbescheinigung“ der Polizei aus der Weimarer Republik

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 29 Anhang II Polizeipräsidium Magdeburg. Sogenannte „Zigeunerpersonalakten“, Nr. 156/1, Bl. 40.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06i/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06i/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=58577
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Medizinerinnen und Mediziner der „Rassenhygienischen Forschungsstelle“ nahmen „rassenbiologische“ Unter-
suchungen vor und fällten im Anschluss ein Urteil über die „Rassezugehörigkeit“ von Sinti, Roma und anderen 
als „Zigeuner“ bezeichneten Personen. Diese Gutachten nahm die Kriminalpolizei als Grundlage für die De-
portationen der Sinti und Roma in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau am 1. März 1943. Die Medizi-
nerinnen und Mediziner der „Rassenhygienischen Forschungsstelle“ stellten Gutachten für Familienverbände 
und Stammbäume von allen in Deutschland lebenden Sinti und Roma auf. Sie zielten vor allem darauf, dass es 
keine als „Zigeuner-Mischlinge“ bezeichneten Personen mehr im Deutschen Reich geben sollte. Zunächst wa-
ren sie überzeugt, dass dies durch Zwangssterilisationen über mehrere Generationen erreicht werden könnte. 
Mit Kriegsbeginn und der Einrichtung der Vernichtungslager arbeiteten sie aktiv an der Umsetzung des Völker-
mordes mit.

Wilhelm Laubinger war von der Kriminalpolizei im Juni 1938 bereits im Zuge der sogenannten „Aktion Arbeits-
scheu Reich“ in das Konzentrationslager Buchenwald transportiert worden. Wilhelm Laubinger wurde im Juni 
1942 in das KZ Natzweiler verlegt und ein Jahr später, im Juni 1943, in das KZ Dachau. Bei seiner Befreiung 
durch die Alliierten gab er auf einem Fragebogen für Insassen des KZ Dachau am 13. Mai 1945 an, dass er 
während der KZ-Haft Opfer von medizinischen Experimenten mit Gas wurde und dadurch immer noch Gesund-
heitsschäden wie Schwierigkeiten beim Atmen davon trage. 

Seine Partnerin Auguste Schmid schrieb seit seiner Inhaftierung im KZ Buchenwald immer wieder Freilassungs-
gesuche an die Regierungsbehörden und Polizeiämter, um seine Entlassung aus der KZ-Haft sowie die Entlas-
sung ihrer drei Söhne aus Buchenwald zu erwirken. Am 1. März 1943 deportierte die Magdeburger Kriminal-
polizei sie mitsamt ihrer Tochter und einem weiteren Sohn in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.

Q 6j:   Gutachtliche Äußerung der „Rassehygienischen Forschungsstelle“ vom 1. Juli 
1941

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06j/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=58577
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 29 Anhang II Polizeipräsidium Magdeburg. Sogenannte „Zigeunerpersonalakten“, Nr. 156/1, Bl. 54.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06j/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=58577
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Das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ wurde bereits wenige Monate nach der Machtübernah-
me am 14. Juli 1933 erlassen und trat am 1. Januar 1934 in Kraft. Das Gesetz erlaubte Zwangssterilisationen 
von Personen, die als „erbkrank“ bezeichnet wurden. Hierfür wurden Anträge zur Unfruchtbarmachung gestellt, 
die von einem Erbgesundheitsgericht entschieden wurden. Antragssteller konnten die betroffenen Personen 
selbst sein, aber auch andere, z. B. Beamte, Ärztinnen und Ärzte oder Leiter von psychiatrischen Kliniken oder 
Strafanstalten. Da diese Vorlage auf einem gerichtlichen Urteil fußte, gab es wenig Handlungsspielräume, die 
Unfruchtbarmachung zu verweigern. So geschahen sie in den meisten Fällen unter Zwang. Verweigerungen 
stellten eine Straftat nach § 100 des Strafgesetzbuches (Widerstand gegen die Staatsgewalt) oder nach dem 
sogenannten „Heimtückegesetz“ dar, welches unter § 2 öffentliche und nichtöffentliche „böswillige“ Äußerun-
gen gegen die NS-Regierung verbot. Dies bedeutete in der Regel eine langjährige Haft in Zuchthäusern, Straf-
anstalten oder Lagern.

Der Regierungspräsident von Magdeburg leitete mit diesem Schreiben spezifische Informationen aus einem Er-
lass des Reichsministers des Inneren an die Landräte in seinem Bezirk sowie den Kommandeur der Gendarme-
rie weiter. Die Gendarmerie gehörte wie die Schutzpolizei zur Ordnungspolizei und stellte uniformierte Beamte 
zur Kontrolle des öffentlichen Lebens. Sie war für die ländliche Region zuständig. 

Q 6k:   Rundschreiben des Magdeburger Regierungspräsidenten vom 12. Juli 1935 
über Reaktionen auf das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06k/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=290470
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Calbe (Saale) A, Nr. 225, Bl. 208

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06k/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=290470
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Die öffentlichen und nichtöffentlichen Reaktionen auf das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ 
wurde von der Gestapo überwacht. Mit dieser Kontrolle schuf das NS-Regime eine Grundlage für die Umset-
zung weiterer Verfolgungsmaßnahmen. In diesem Schreiben berichtete der Kreisbeauftragte des Rassepoliti-
schen Amtes der NSDAP aus Schönebeck dem Landrat im Kreis Calbe über seine Beobachtungen in Bezug 
auf widerständisches Verhalten der Bevölkerung gegenüber dem Gesetz zur Zwangssterilisation. Dem voraus-
gegangen war ein Rundschreiben der Staatspolizeileitstelle in Magdeburg, solche Beobachtungen anzustellen. 
Das Rassenpolitische Amt der NSDAP ist aus dem „Aufklärungsamt für Bevölkerungspolitik und Rassenpflege“ 
hervorgegangen, welches 1933 vom Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebund gegründet wurde. Ihm ge-
hörten viele Medizinerinnen und Mediziner an, die v. a. Propagandaarbeit in Bezug auf die sogenannte „Rassen-
hygiene“ und „Erbgesundheitspflege“ leisteten.

Q 6l:   Rückmeldung des Amtes für Volksgesundheit in Calbe an den Landrat vom  
1. November 1935 über die Reaktionen auf das Gesetz zur Zwangssterilisation

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Calbe (Saale) A, Nr. 225, Bl. 160.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06l/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06l/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=290470
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Mit diesem Rundschreiben wies die Staatspolizeistelle Magdeburg am 9. Dezember 1935 ihre nachgeordneten 
Dienststellen an, jüdische Veranstaltungen an christlichen Festtagen stärker zu überwachen und zu verbieten, 
um Jüdinnen und Juden weitere Handlungsspielräume zu nehmen. Das Schreiben ging laut Eingangstempel 
am 12. Dezember im Landratsamt in Calbe ein.

Q 6m:   Rundschreiben der Staatspolizeistelle Magdeburg vom 9. Dezember 1935 
über die Überwachung und das Verbot jüdischer Veranstaltungen an 
christlichen Feiertagen

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Calbe (Saale) A, Nr. 225, Bl. 207.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06m/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06m/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=290470
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Verfolgte Jüdinnen und Juden nutzten die Flucht und Emigration als Möglichkeit, den Verfolgungsmaßnah-
men des NS-Regimes zu entkommen. Dabei waren sie darauf  angewiesen, dass die Behörden ihnen die not-
wendigen Dokumente ausstellten. Mit diesem Schreiben wies die Staatspolizeileitstelle ihre nachgeordneten 
Dienststellen an, den jüdischen Emigrantinnen und Emigranten keine Dokumente auszustellen, die ihnen eine 
Rückkehr ermöglichen.

Q 6n:   Rundschreiben der Staatspolizeileitstelle Magdeburg vom 18. Februar 1938 
über die „unerwünschte“ Rückkehr jüdischer Emigrantinnen und Emigranten

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Calbe (Saale) A, Nr. 229, Bl. 238. 

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06n/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06n/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=290474
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Am 17. August 1935 befahl Reinhard Heydrich, Chef des Geheimen Staatspolizeiamtes in Berlin, die Anlegung 
einer zentralen Judenkartei in Berlin sowie von Bezirkskarteien. Darin sollten alle Namen von Mitgliedern jüdi-
scher Kultusgemeinden und Vereine gesammelt werden. Die Kartei war u. a. Grundlage für die Erstellung von 
Deportationslisten. Diese Karteien wurden regelmäßig von der Gestapo aktualisiert. Die in diesem Schreiben 
genannten Kinder emigrierten vermutlich über private Beziehungen nach England. Nach dem „Novemberpog-
rom“ 1938 bis zum Kriegsbeginn am 1. September 1939 erfolgten organisierte „Kindertransporte“ aus dem 
Deutschen Reich nach Großbritannien. Nach den gewaltsamen Übergriffen in der Nacht vom 9. auf den 10. No-
vember erklärte sich die britische Regierung am 15. des Monats auf Drängen von jüdischen und anderen (Hilfs-)
Organisationen bereit, verfolgte jüdische Kinder aufzunehmen und in Pflegefamilien zu geben. Später sollten 
die Kinder mit ihren Eltern eine neue Heimat im britischen Mandatsgebiet Palästina finden. Doch die meisten 
der Kinder sahen ihre Eltern nie wieder.

Q 6o:   „Judenkartei“ der Gestapo: Ergänzungen zu Emigrationen vom 16. September 
1938

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gardelegen A, Nr. 152, Bl. 53.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06o/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-06/quelle-06o/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298970
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Die Gewaltenteilung in einem Staat zwischen gesetz-
gebender Gewalt (Legislative, z. B. Landtag), recht-
sprechender Gewalt (Judikative, z. B. Gerichte) und 
ausführender Gewalt (Exekutive, z. B. Polizei, Regie-
rung) soll einen rechtsstaatlichen Aufbau gewährleis-
ten, die Macht von Staatsorgangen begrenzen und 
Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern sichern. 
Im Nationalsozialismus wurden die obersten Regie-
rungsämter (z. B. das Reichsministerium des Inneren) 
mit gesetzgebenden Kompetenzen ausgestattet, die 
im Rechtsstaat der Legislative vorbehalten sind. Im 
Zuge der Zentralisierung wurde außerdem die Unab-
hängigkeit der Länder aufgelöst. 

Die Beteiligung der Justiz an NS-Verbrechen

Richter müssen unabhängig sein, um Rechtsstaat-
lichkeit zu gewährleisten. In der nationalsozialisti-
schen Diktatur wurde die Justiz jedoch ein Instrument 
zur Verfolgung und Vernichtung. Die meisten Juristen 
beteiligten sich aktiv an der Umsetzung des national-
sozialistischen Herrschaftsanspruchs und machten 
von Anfang an Vorschläge, wie Gesetze im Sinne der 
nationalsozialistischen Ideologie umgedeutet oder 
neu entworfen werden könnten. Die Richterschaft war 
nicht länger unabhängig von der Regierung, sondern 

maßgeblich von ihr beeinflusst. Damit wurde die Jus-
tiz vom Staat als Instrument der Unterdrückung und 
Verfolgung benutzt. Im Mittelpunkt des nationalsozia-
listischen Rechtsdenkens stand das abstrakte Konst-
rukt der „Volksgemeinschaft“. Nicht das Individuum, 
sondern die „Volksgemeinschaft“ sollte durch das 
Recht geschützt werden.

Im Namen der Gerechtigkeit? Justiz im Nationalsozialismus

Justizpalast, Halberstädter Strasse 8 in Magdeburg. Sitz des Land- und Amtsgerichts, der Staatsanwaltschaft und des Sondergerichts,
Stadtarchiv Magdeburg, Sammlung Lück (Stiftung Kunst und Kultur der Stadtsparkasse Magdeburg), DG19.

Grundrechte sind jene Rechte, die die Bevölkerung vor einer 
Übermacht und Willkür des Staates rechtlich schützen sollen. 
Sie sind in der Regel in der Verfassung verankert. 

Neben den Grundrechten sollte die Gewaltenteilung der drei 
Staatsgewalten in Legislative, Exekutive und Judikative eine 
unabhängige Richterschaft und Rechtsstaatlichkeit garantie-
ren. Zur Entfaltung der Grundrechte in der Weimarer Republik 
sollten außerdem der Föderalismus und eine gesellschaftli-
che Pluralität (z. B. mehrere Parteien und Organisationen wie 
Gewerkschaften) beitragen. All diese Prinzipien und Siche-
rungsmechanismen wurden durch die „Reichstagsbrandver-
ordnung“ vom 28. Februar und das „Ermächtigungsgesetz“ 
vom 23. März 1933 aufgehoben. 

Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit 

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-07/thema-07/
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Organisation der Justiz 

Die Justizorgane wurden im Einklang mit der NS-
Weltanschauung durch spezifische Gerichte ergänzt. 
Bis dahin zeichnete sich der Justizaufbau durch eine 
verzweigte Struktur aus, beginnend mit Amtsgerich-
ten über Landgerichte, Oberlandesgerichte und 
Reichsgerichte sowie Fachgerichtsbarkeiten (Ar-
beits-, Verwaltungs-, Finanz-, und Sozialgerichte) mit 
vergleichbaren Hierarchieebenen. Hinzu kamen ab 
1933 die Sondergerichte (Q 7) und die „Erbgesund-
heits- und Erbgesundheitshoheitsgerichte“. Letztere 
waren auf Ebene der Land- und Oberlandesgerich-
te (z. B. in Dessau, Magdeburg, Halberstadt, Naum-
burg) angesiedelt und dienten der Realisierung der 
„Blutschutzgesetzgebung“, die Teil der sogenannten 
„Nürnberger Rassengesetze“ waren, sowie der rich-
terlichen Verfügung von Zwangssterilisationen. 

Sondergerichte als spezifischer  
Verfolgungsapparat 

Die Sondergerichte fanden sich in den Oberlandes-
gerichtsbezirken, z. B. in Magdeburg und Halle. Die 
Aufgaben der Sondergerichte lagen am Anfang vor 
allem in der Strafvollstreckung von Urteilen nach der 
„Reichstagsbrandverordnung“ vom 28. Februar 1933 
und dem „Heimtückegesetz“ vom 21. März 1933. Sie 
wurden damit ein Instrument zur Verfolgung von politi-
schen Gegnern und eine wichtige Stütze der Diktatur. 
Die Urteile führten zu Einweisungen in Zuchthäuser 
oder Konzentrationslager. Die Justiz beteiligte sich da-
mit aktiv an NS-Verbrechen.

„Heimtückegesetz“
Kurzform für das „Gesetz  

gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum 
Schutz der Parteiuniformen“ vom 20. Dezember 1934. Das 
Gesetz sollte jegliche Kritik an der NS-Führung und ihren Or-
ganisationen strafbar machen. Wer vermeintliche „unwahre“, 
„gehässige“ oder hetzerische“ Äußerungen über die Regierung 
machte, konnte auf Grundlage dieses Gesetzes von der Justiz 
zu einer Gefängnis- oder Zuchthausstrafe verurteilt werden. 
Auch „nichtöffentliche böswillige Äußerungen“ wurden damit 
unter Strafe gestellt. Verstöße gegen dieses Gesetz wurden 
vor den Sondergerichten verhandelt. 

Mit dem Gesetz wurde die Meinungs- und Pressefreiheit unter-
bunden. Die Menschen konnten ihre Meinung über die Re-
gierung nur noch äußern, wenn sie positiv war. Äußerten sie 
sich negativ, gerieten sie in Gefahr, an die Gestapo verraten 
zu werden.

„Volksgemeinschaft“
Ein ideologisch auf - 

geladener Begriff, den es bereits im Kaiserreich und in der 
Weimarer Republik gab, der aber im NS-Regime eine zentrale 
gesellschaftspolitische Rolle spielte. Der Begriff „Volksgemein-
schaft“ wurde in drei verschiedenen Deutungen im National-
sozialismus verwendet. Zum einen als „rassisch“ bestimmte 
„Blutsgemeinschaft“ und Gesellschaftsideal der NS-Diktatur. 
Menschen, die nicht dieser Idee einer „Blutsgemeinschaft“ 
entsprachen, wurden mit Verweis auf die „Rassenreinheit“ 
und „Erbgesundheit“ ausgegrenzt, verfolgt und ermordet. Eine 
zweite Bedeutungsebene des Begriffs im Nationalsozialismus 
findet sich in der Idee, eine klassenlose Sozialgemeinschaft zu 
entwickeln. Drittens bezeichnete es einen neuen juristischen 
Leitgedanken. Demnach war Recht, was dem Volk nütze.
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Am 23. Februar 1943 denunzierte eine Kundin aus Magdeburg ihren Hundefrisör bei der Gestapo, da dieser 
sich abwertend über das NS-Regime geäußert hatte. Das Vernehmungsprotokoll stellt eine Zusammenfassung 
der Aussagen durch den vernehmenden Gestapo-Beamten dar.

Q 7a:   Denunziation eines Hundefrisörs aus Magdeburg bei der Gestapo im Februar 
1943

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 134 Sondergericht Magdeburg und Staatsanwaltschaft beim Sondergericht Magdeburg, Nr. 141, Bl. 2.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-07/quelle-07a/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=6145
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-07/quelle-07a/
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Die Gestapo vernahm den Hundefrisör zu den Anschuldigungen durch eine Kundin. Das Vernehmungsproto-
koll stellt eine Zusammenfassung der Aussagen durch den vernehmenden Gestapo-Beamten dar. 

Q 7b:   Vernehmung eines Hundefrisörs aus Magdeburg durch die Gestapo 1943

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-07/quelle-07b/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-07/quelle-07b/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=6145
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 134 Sondergericht Magdeburg und Staatsanwaltschaft beim Sondergericht Magdeburg, Nr. 141, Bl. 7 (RS).

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 134 Sondergericht Magdeburg und Staatsanwaltschaft beim Sondergericht Magdeburg, Nr. 141, Bl. 8.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-07/quelle-07b/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=6145
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Am 11. November 1943 verhandelte das Sondergericht in Magdeburg den Fall des Hundefrisörs und verurteilte 
ihn wegen Vergehens gegen das Heimtückegesetz zu einem Freiheitsentzug von neun Monaten. 

Q 7c:   Urteil des Sondergerichts in Magdeburg gegen einen Hundefrisör vom  
11. November 1943

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 134 Sondergericht Magdeburg und Staatsanwaltschaft beim Sondergericht Magdeburg, Nr. 141, Bl. 30.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-07/quelle-07c/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-07/quelle-07c/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=6145
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 134 Sondergericht Magdeburg und Staatsanwaltschaft beim Sondergericht Magdeburg, Nr. 141, Bl. 30 (RS).

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-07/quelle-07c/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=6145
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 134 Sondergericht Magdeburg und Staatsanwaltschaft beim Sondergericht Magdeburg, Nr. 141, Bl. 31 (RS).

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 134 Sondergericht Magdeburg und Staatsanwaltschaft beim Sondergericht Magdeburg, Nr. 141, Bl. 31.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-07/quelle-07c/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=6145
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Mit der sogenannten „Reichstagsbrandverordnung“ 
von 1933 schufen die Nationalsozialisten eine recht-
liche Grundlage für die Anwendung von „Schutzhaft“. 
Die nationalsozialistische Propaganda behauptete, 
dass jemand, über den „Schutzhaft“ verhängt wur-
de, vor dem „Volkszorn“ zu schützen sei. Doch sie 
diente nicht dem Schutz, sondern der Unterdrückung 
von politischen Gegnern und anderen Personen, die 
der „Volksgemeinschaft“ vermeintlich entgegen-
standen, also auch Menschen, die als „rassisch min-
derwertig“ bezeichnet wurden. Die Liste der Gruppen, 
über die Schutzhaft von der SA, SS, Polizei oder Ge-

stapo verhängt wurde, ist lang: Oppositionelle aus der 
KPD oder SPD, Angehörige der evangelischen und 
katholischen Kirche und anderer Religionsgemein-
schaften wie die Zeugen Jehovas. Auch Jüdinnen 
und Juden, Sinti und Roma, sogenannte „Berufs-
verbrecher“, „Asoziale“, „Arbeitsscheue“, Homo-
sexuelle, Prostituierte sowie Alkoholiker konnten in 
„Schutzhaft“ genommen werden, wenn ihr Verhalten 
als staatsgefährdend gewertet wurde.

Lager und Haftanstalten als Orte des Ausschlusses und der Verfolgung

Inhaftierte auf dem Nordhof des Schlosses Lichtenburg, der als Appellplatz genutzt wurde (um 1935), 
Sammlung Gedenkstätte KZ Lichtenburg Prettin.

„Volksgemeinschaft“
Ein ideologisch auf - 

geladener Begriff, den es bereits im Kaiserreich und in der 
Weimarer Republik gab, der aber im NS-Regime eine zentrale 
gesellschaftspolitische Rolle spielte. Der Begriff „Volksgemein-
schaft“ wurde in drei verschiedenen Deutungen im National-
sozialismus verwendet. Zum einen als „rassisch“ bestimmte 
„Blutsgemeinschaft“ und Gesellschaftsideal der NS-Diktatur. 
Menschen, die nicht dieser Idee einer „Blutsgemeinschaft“ 
entsprachen, wurden mit Verweis auf die „Rassenreinheit“ 
und „Erbgesundheit“ ausgegrenzt, verfolgt und ermordet. Eine 
zweite Bedeutungsebene des Begriffs im Nationalsozialismus 
findet sich in der Idee, eine klassenlose Sozialgemeinschaft zu 
entwickeln. Drittens bezeichnete es einen neuen juristischen 
Leitgedanken. Demnach war Recht, was dem Volk nütze.„Schutzhaft“

Die „Schutzhaft“ war eine eine 
polizeilich (v. a. durch die Gestapo) angeordnete und zeitlich 
unbegrenzte Inhaftierung ohne vorheriges Gerichtsverfahren, 
Urteil und Rechtsschutz des zu Inhaftierenden. Es handelt 
sich um einen politisch motivierten Freiheitsentzug, legitimiert 
durch den ausgerufenen „Notstand“ in der Gesellschaft. Sie 
wurde in Gefängnissen, „Schutzhaftlagern“ oder Konzentra-
tionslagern vollzogen. Sie diente der Gestapo zur Inhaftierung 
von als „staatsgefährdend“ bezeichneten Personen, darunter 
viele Oppositionelle und Regimekritikerinnen und -kritiker.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-08/thema-08/
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„Schutzhaft“ in den Regierungsbezirken  
Magdeburg und Merseburg 

Nach der Reichstagsbrandverordnung kam es zu 
einer Verhaftungswelle bei politischen Gegnern, 
darunter auch dem Magdeburger Oberbürgermeis-
ter Ernst Reuter (SPD). In Magdeburg wurden von 
der Polizei bis Ende März 1933 163 KPD-Mitglie-
der in Schutzhaft genommen, wobei die Land- und 
Reichstagsabgeordneten in das Konzentrationsla-
ger Oranienburg überführt wurden. Im Regierungs-
bezirk Merseburg befanden sich Mitte März 1933  
353 Personen in „Schutzhaft“. Innerhalb kürzester 

Zeit richteten SA und Polizei zumeist behelfsmäßi-
ge „Schutzhaftlager“ ein. Die Einweisungen in diese 
„Schutzhaftlager“ erfolgten größtenteils willkürlich 
durch die SA, und die Lager waren schnell überfüllt. 
Erst mit der Gründung der Geheimen Staatspolizei 
(Gestapo) liefen Einweisungen koordinierter ab. 

Das KZ Lichtenburg 

Die Einweisungen erfolgten ab Sommer 1933 in die 
frühen Konzentrationslager, z. B. das KZ Licht-
enburg, welches am 13. Juni 1933 eröffnet wurde. 
Die Häftlingsgruppen änderten sich entsprechend 
den aktuellen Bestimmungen des NS-Regimes. Ab 
Dezember 1933 wurden sogenannte „Berufsverbre-
cher“ von der Gestapo und Kriminalpolizei in „poli-
zeiliche Vorbeugungshaft“ in den Konzentrationsla-
gern interniert. Ab Sommer 1934 bildeten verfolgte 
Homosexuelle die Mehrheit der im KZ Lichtenburg 
Inhaftierten und nach den „Nürnberger Gesetzen“ 
von September 1935 wurden Jüdinnen und Juden 
wegen „Rassenschande“ dort eingeliefert. Ab Mitte 
Dezember 1937 wurde das Konzentrationslager in 
ein KZ für Frauen umgewandelt. Die Deportationen 
erfolgten von nun an aus der Provinz Sachsen und 
dem Freistaat Anhalt in die Konzentrationslager Bu-
chenwald und Sachsenhausen.

Mit den Begriff „asozial“ werden 
Personen stigmatisiert und diskriminiert. Der Begriff wurde 
nicht von den Nationalsozialisten erfunden, in dieser Zeit 
aber zu einer zentralen Verfolgungskategorie. Damit be-
zeichnete Menschen waren staatlichen Zwangsmaßnahmen 
ausgesetzt, z. B. durch Arbeitsämter und Fürsorgeeinrichtun-
gen. Zudem wurden damit Bezeichnete auf Anordnung des 
Gesundheitsamtes zwangssterilisiert. Ab 1938 folgten Ein-
weisungen in Konzentrationslager durch die Polizei. Erst im 
Jahr 2020 erkannte der Deutsche Bundestag die Verfolgung 
dieser Gruppe durch den Nationalsozialismus offiziell an. 

„Asoziale“

Als Konzentrationsla-
ger werden jene Lager bezeichnet, die ab 1934 der Inspektion 
der Konzentrationslager (IKL) unterstellt waren. Es gab einige 
Haft- und Terrorstätten im Zeitraum zwischen 1933 und 1945, 
die als Konzentrationslager wahrgenommen wurden, formell 
aber keine waren. Ab März 1933 entstanden innerhalb kürzester 
Zeit über 70 bis 100 sogenannte „frühe” Konzentrationslager 
zur Inhaftierung („Schutzhaft“) politischer Gegner. Hinzu kamen 
„Schutzhaftabteilungen“ in Justiz - und Polizeigefängnissen. Ab 
Mai 1934 wurden diese kleineren Konzentrationslager langsam 
aufgelöst, weil viele von ihnen nur improvisierte Haftanstalten 
waren. Nun wurden größere Konzentrationslager (KL) nach dem 
„Dachauer Modell“ errichtet, die der IKL unterstanden. Während 
die frühen Lager von SA- und Polizei-Wachmannschaften über-
wacht wurden, übernahm die SS die Bewachung ab 1934 (ab 
1936 trugen die SS-Wachmannschaften die Bezeichnung „To-
tenkopfverbände“). Diese größeren Lager wie das KZ Sachsen-
hausen, KZ Buchenwald, KZ Neuengamme oder das Frauenkon-
zentrationslager Ravensbrück verfügten über eine einheitliche 
Organisationsstruktur. Nachdem zu Beginn dieser Lager v. a. 

politische Gegner inhaftiert wurden, folgten ab 1936 jene, die 
nicht dem nationalsozialistischen Ideal der „Volksgemeinschaft“ 
entsprachen. Dazu gehörten z. B. die Zeugen Jehovas, Homo-
sexuelle, Jüdinnen und Juden sowie Sinti und Roma und andere, 
die als „Asoziale“ bezeichnet wurden. Mit Kriegsbeginn wurde 
die Anzahl der Konzentrationslager ausgebaut, und zu den 24 
KZ-Stammlagern in Deutschen Reich und den deutsch besetz-
ten Gebieten kamen mehr als 1.000 Außenlager. Die Konzen-
trationslager – Stammlager und ihre Außenlager – versorgten 
die Rüstungsindustrie mit ihren zur Zwangsarbeit verpflichteten 
KZ-Häftlingen mit Arbeitskräften. Ab 1942 erfolgte außerdem 
eine Eingliederung der IKL in das SS-Wirtschafts-Verwaltungs-
hauptamt (WVHA). Die Konzentrationslager sind von den ab 
Ende 1941 errichteten Vernichtungslagern zu unterscheiden, die 
ebenfalls der SS unterstanden, aber für den Zweck der Massen-
vernichtung von Verfolgten errichtet wurden. Der gesamte Lager-
komplex in Auschwitz bestand aus mehreren Lagerteilen: dem 
Stammlager (Auschwitz I), dem Vernichtungslager Auschwitz-
Birkenau (Auschwitz II) und dem Konzentrationslager Auschwitz-
Monowitz (Auschwitz III).

Konzentrationslager
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Mit diesem Schreiben wandte sich Hermann Göring, der Preußische Ministerpräsident, dem das Geheime 
Staatspolizeiamt direkt unterstellt war, am 16. Januar 1934 an die Oberpräsidenten und Regierungspräsiden-
ten der preußischen Provinzen. Darin wird verdeutlicht, was der Innenminister mit seinem Runderlass über die 
„Durchführung der Verordnung zum Schutz von Volk und Staat“ anordnete. Besonders betont wird in diesem 
Schreiben die Rolle des gesamten Polizeiapparates bei der Umsetzung. Unterzeichnet wurde das Schreiben 
von Görings Stellvertreter.

Q 8a:   Rundschreiben des Preußischen Ministerpräsidenten und obersten Leiters des 
Geheimen Staatspolizeiamtes vom 16. Januar 1934 über die Anordnung und 
Durchführung politischer „Schutzhaft“

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Salzwedel A, Nr. 329, Bl. 2.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-08/quelle-08a/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=352260
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-08/quelle-08a/
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Salzwedel A, Nr. 329, Bl. 2.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-08/quelle-08a/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=352260
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Mit diesem Schreiben wandte sich der Preußischen Minister des Inneren und Leiter des Geheimen Staatspoli-
zeiamtes, Hermann Göring, am 11. März 1934 an den Inspekteur der Geheimen Staatspolizei und die nachge-
ordneten Polizeibehörden, um über die Probleme bei der Einweisung in frühe „Schutzhaftlager“ zu informieren.

Q 8b:   Rundschreiben des Preußischen Ministerpräsidenten und obersten  Leiters des 
Geheimen Staatspolizeiamtes vom 11. März 1934 über frühe „Schutzhaftlager“

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Salzwedel A, Nr. 329, Bl. 18.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-08/quelle-08b/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=352260
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-08/quelle-08b/
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die Verhängung der „Schutzhaft“ nach dem Erlass des Reichsministers des Inneren vom 26. April 1934 zuläs-
sig ist. Laut handschriftlichem Vermerk sollte eine Abschrift den Ortspolizeibehörden zur Kenntnis übermittelt 
werden.

Q 8c:   Rundschreiben der Staatspolizeistelle für den Regierungsbezirk Magdeburg 
vom 21. Juli 1934 über die Verhängung von „Schutzhaft“

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Gardelegen A, Nr. 154, Bl. 283.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-08/quelle-08c/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=298972
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-08/quelle-08c/
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Zwei Tage nach dem Erlass des Reichsministers des Inneren vom 26. April 1934 zur Verhängung von „Schutz-
haft“ ordnete der Polizeipräsident von Magdeburg die „Schutzhaft“ gegenüber dem „Tribüne“-Redakteur an. Die 
„Tribüne“ war eine Tageszeitung der KPD in der preußischen Provinz Sachsen und Anhalt.

Q 8d:   Anordnung der Verhängung von „Schutzhaft“ für den Magdeburger „Tribüne“-
Redakteur Karl Schmidt am 28. April 1933

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, LASA, G 7 Staatspolizeistelle Magdeburg, Nr. 2, Bl. 4.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-08/quelle-08d/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=7261
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-08/quelle-08d/
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gNachdem Karl Schmitt 1933 zunächst im Gefängnis und vom 5. November 1936 bis zum 5. Mai 1938 in einem 
Strafgefangenenlager in Papenburg inhaftiert war, sollte er am 5. Mai 1938 von dort aufgrund der Verjährung 
der angeordneten Haftstrafe entsprechend des Urteils des Kammergerichts in Berlin entlassen werden. Um ihn 
weiter inhaftieren zu können, stellte die Staatspolizeileitstelle in Magdeburg am gleichen Tag einen Antrag auf 
Verhängung von „Schutzhaft“ beim übergeordneten Staatspolizeiamt in Berlin.

Q 8e:   Erneuter Antrag auf Verhängung von „Schutzhaft“ für den Magdeburger 
„Tribüne“-Redakteur Karl Schmidt am 5. Mai 1938

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-08/quelle-08e/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=7261
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-08/quelle-08e/
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, G 7 Staatspolizeistelle Magdeburg, Nr. 2, Bl. 9.

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, G 7 Staatspolizeistelle Magdeburg, Nr. 2, Bl. 8.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-08/quelle-08e/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=7261
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Am 9. Mai 1936 genehmigte das Geheime Staatspolizeiamt den Antrag der Staatspolizeileitstelle Magdeburg 
auf Verhängung der „Schutzhaft“ und stellte einen „Schutzhaftbefehl“ für Karl Schmidt aus.

Q 8f:   Genehmigung des Antrags auf Verhängung von „Schutzhaft“ für den 
Magdeburger „Tribüne“-Redakteur Karl Schmidt durch die Gestapozentrale 
in Berlin vom 9. Mai 1938

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, G 7 Staatspolizeistelle Magdeburg, Nr. 2, Bl. 19.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-08/quelle-08f/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=7261
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-08/quelle-08f/


Repression und Handlungsspielräume im Nationalsozialismus

146

Zuständigkeitshalber wandte sich die Staatspolizeileitstelle in Magdeburg an das übergeordnete Geheime 
Staatspolizeiamt in Berlin bezüglich der Bitte der Eltern von Karl Schmidt, ihren Sohn aus der KZ-Haft zu ent-
lassen. Auch die Ehefrau von Karl Schmidt wandte sich mit mehreren Freilassungsgesuchen an die Gestapo. Er 
wurde später vom KZ Sachsenhausen in das KZ Neuengamme bei Hamburg überstellt. Im Zuge der vorrücken-
den Alliierten schickte die SS etwa 7.000 KZ-Häftlinge aus Neuengamme auf sogenannte „Todesmärsche“. Dies 
waren lange Fußwege in Kolonnen unter strenger Bewachung und Gewaltausübung durch SS-Wachmänner 
und Teile der Bevölkerung. In der Lübecker Bucht schickte die Wachmannschaft die Häftlinge auf das Schiff 
Cap Arcona und dessen Begleitschiff Thielbek. Diese wurden am 3. Mai 1945 von britischen Militärflugzeugen 
angegriffen und versenkt. Die meisten der Häftlinge kamen dabei ums Leben. Unter den Opfern befand sich 
auch Karl Schmidt.

Q 8g:   Befürwortung der „probeweisen Entlassung“ aus dem Konzentrationslager 
durch die Staatspolizeileitstelle in Magdeburg im April 1939

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, G 7 Staatspolizeistelle Magdeburg, Nr. 2, Bl. 35.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-08/quelle-08g/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=7261
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-08/quelle-08g/
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gAuf Anfrage durch die Staatspolizeileitstelle in Magdeburg lehnte die Kommandantur des Konzentrationslagers 
in Sachsenhausen die Entlassung von Karl Schmidt ab. Er wurde später vom KZ Sachsenhausen in das KZ Neu-
engamme bei Hamburg überstellt. Im Zuge der vorrückenden Alliierten schickte die SS etwa 7.000 KZ-Häftlinge 
aus Neuengamme auf sogenannte „Todesmärsche“. Dies waren lange Fußwege in Kolonnen unter strenger 
Bewachung und Gewaltausübung durch SS-Wachmänner und Teile der Bevölkerung. In der Lübecker Bucht 
schickte die Wachmannschaft die Häftlinge auf das Schiff Cap Arcona und dessen Begleitschiff Thielbek. Die-
se wurde am 3. Mai 1945 von britischen Militärflugzeugen angegriffen und versenkt. Die meisten der Häftlinge 
kamen dabei ums Leben. Unter den Opfern befand sich auch Karl Schmidt. 

Q 8h:   Ablehnung der Entlassung aus der KZ-Haft durch die Kommandantur des  
KZ Sachsenhausen vom 25. August 1939

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, G 7 Staatspolizeistelle Magdeburg, Nr. 2, Bl. 37.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-08/quelle-08h/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=7261
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-08/quelle-08h/
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Mit diesem Schreiben wies die Staatpolizeileitstelle Magdeburg am 18. Juni 1937 das Landratsamt in Calbe mit 
seinen polizeilichen Dienststellen an, eine Nachüberwachung von Richard Berger aus Staßfurt durchzuführen, 
nachdem dieser aus der „Schutzhaft“ entlassen worden war. Aus den Bestimmungen zur „Nachüberwachung“ 
gehen die ideologischen Grundhaltungen, die den Zweck der „Schutzhaft“ bestimmten, hervor.

Q 8i:   Anordnung der Nachüberwachung des aus der „Schutzhaft“ entlassenen 
Richard Berger von der Staatspolizeileitstelle Magdeburg vom 18. Juni 1937

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-08/quelle-08i/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=290481
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-08/quelle-08i/
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Calbe (Saale) A, Nr. 235, Bl. 76.

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 30 Landratsamt und Kreiskommunalverwaltung Calbe (Saale) A, Nr. 235, Bl. 76 (RS).

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-08/quelle-08i/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=290481
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onlineangebote/quellennah/ können die Hefte 

als PDF heruntergeladen werden. 
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